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A ANLASS UND AUFTRAG 

Durch Beschluss des Senats vom 13.12.2022 wurde das Fördergebiet Harburger Binnenhafen / Neuland-Nord-

west im Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) als Stadtumbaugebiet gemäß § 171 b BauGB 

im Programm £Wachstum und nachhaltige Erneuerung¯ festgelegt. Die Gebietslaufzeit ist für den Zeitraum bis 

Ende 2029 vorgesehen. Die Festlegung erfolgte auf der Grundlage einer Problem- und Potenzialanalyse (PPA) 

des Bezirksamts Harburg, mit der städtebauliche Missstände und bestehende bzw. drohende Funktionsverluste 

belegt wurden. Sie resultieren aus der fortgeschrittenen Entwicklung und Transformation des Harburger Bin-

nenhafens vom industriell geprägten Hafengebiet hin zu einem gemischt genutzten Quartier mit einem steigen-

den Wohnanteil. Dies führt zu Defiziten im Wohnumfeld und in den öffentlichen Grün- und Freiräumen, die sich 

vermutlich weiter verstärken werden, da der Harburger Binnenhafen mit seinem maritimen Flair und seinen 

denkmalgeschützten Gebäuden und Ensembles einen besonderen Entwicklungsschwerpunkt im Wohnungs-

bauprogramm des Bezirks Harburg darstellt. Die bisher definierten Wohnungsbaupotenziale für den östlichen 

Binnenhafen werden im Zuge der vorbereitenden Untersuchungen (VU) für eine Städtebauliche Entwicklungs-

maßnahme gemäß Â 165 Abs. 4 BauGB fėr das Gebiet £ñstlicher Binnenhafen und Anknėpfung an die Innen-

stadt¯ ėberprėft.  

Als konzeptionelle Grundlage für den anstehenden Gebietsentwicklungsprozess bis 2029 legt das Bezirksamt 

Harburg hiermit das Integrierte Entwicklungskonzept (IEK) einschließlich eines Zeit-Maßnahme-Kostenplans 

(ZMKP) vor. Es definiert gebietsbezogene Leitziele, Handlungsfelder mit entsprechenden Handlungsfeldzielen 

und Projekte für den weiteren Gebietsentwicklungsprozess.  

Die Erstellung des IEK erfolgte unter umfangreicher Beteiligung der lokalen Akteur:innen im Binnenhafen. Hierzu 

wurden von Januar bis Juni 2024 unterschiedliche Formate angeboten. Dazu zählten drei öffentliche Rund-

gänge und eine Gläserne Werkstatt als Präsenzveranstaltungen sowie eine Online-Beteiligung über DIPAS. Bei 

den genannten Formaten, in den Sitzungen des RISE-Stadtteilbeirats Binnenhafenbegleitgruppe (Nachfolge-

gremium der Begleitgruppe Harburger Binnenhafen) und in vielen Gesprächen wurden Ideen und Hinweise 

gesammelt, Kritik geäußert und Vorschläge diskutiert. Auch im Rahmen des Projekts £Record-o-mat¯ (siehe 

Projektblatt in Kapitel F) sowie am Infostand auf dem Binnenhafenfest (1. und 2. Juni 2024) konnten die Teil-

nehmenden Ihre Ideen und Hinweise äußern. In der Gläsernen Werkstatt am 27.06.2024 wurden die Ziele, die 

bisher geplanten Projekte und Maßnahmen sowie die Projektideen von der Gebietsentwicklerin vorgestellt und 

erläutert. 

Integriertes Entwicklungskonzept - Strategischer Teil 

Mit der im Auftrag des Bezirksamts Harburg erstellten PPA wurden für das Fördergebiet Harburger Binnenha-

fen / Neuland-Nordwest die städtebaulichen, baulichen und planerischen Rahmenbedingungen sowie die sozi-

oökonomische Situation und Entwicklung des Gebietes analysiert.  

Die folgenden Aussagen (Kapitel B ² Bestandsaufnahme und Kapitel C ² Probleme und Potenziale) basieren 

auf den Ergebnissen der PPA, die im Rahmen der Erarbeitung des IEK punktuell aktualisiert oder ergänzt wur-

den. Ausgehend von den Ergebnissen der Analyse werden gebietsbezogene Leitziele definiert (Kapitel D 1). 

Diese Leitziele korrespondieren mit den zuvor beschriebenen gebietsspezifischen Herausforderungen. Im Ka-

pitel D 2 sind die RISE-Handlungsfelder benannt, in denen die gebietsbezogenen Leitziele umgesetzt werden. 

Für jedes Handlungsfeld wurden Handlungsfeldziele (handlungsfeldbezogene Zielsetzungen) und Strategien zu 

deren Erreichung entwickelt sowie Indikatoren benannt. Im darauffolgenden Kapitel E 1 wird die Verfahrens- 

und Prozesssteuerung des RISE-Gebietsentwicklungsprozesses beschrieben. In Kapitel E 2 wird aufgezeigt, 

wie die Bevölkerung und die lokalen Akteursgruppen in den Gesamtprozess einbezogen werden.  

Integriertes Entwicklungskonzept ² Operativer Teil 

Im operativen Teil des IEK (Kapitel F) werden alle angestrebten Projekte und Maßnahmen in einem Zeit-Maß-

nahme-Kosten-Plan (ZMKP) dargestellt. Abgestimmte und dem ZMKP I zugeordnete Projekte werden jeweils in 
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einem Projektblatt beschrieben. Der ZMKP I liefert tabellarisch die Übersicht über alle Projektdaten zu Gesamt-

kosten, Finanzierungsanteilen, Umsetzungszeiträumen und Trägerschaft. Die Projekte des ZMKP I sind darüber 

hinaus übersichtlich auf einer Karte des Fördergebiets dargestellt (siehe Kapitel G ² Pläne und Karten). Projekte, 

bei denen die Gesamtkosten und die Umsetzungswahrscheinlichkeit hinreichend konkret sind, deren Finanzie-

rung aber noch nicht abgestimmt ist, werden als nicht entscheidungsreif bewertet und ohne Angabe von Finan-

zierungsanteilen im ZMKP II dargestellt. Für Projekte und Maßnahmen des ZMKP II liegen zudem noch keine 

Projektblätter vor. Im Laufe des Förderzeitraums bis Ende 2029 können im Gebietsentwicklungsprozess weitere 

Projekte und Maßnahmen hinzukommen. 
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B BESTANDSAUFNAHME 

B 1 STÄDTEBAULICHE STRUKTUR 

B 1.1 LAGE, STÄDTEBAULICHE STRUKTUR UND ENTWICKLUNG 

B 1.1.1 LAGE UND ANBINDUNG 

Das Fördergebiet liegt südlich im Stadtgebiet der Freien und Hansestadt Hamburg, im Bezirk Harburg. Es um-

fasst den nördlichen Bereich des Stadtteils Harburg sowie Liegenschaften im nordöstlichen Heimfeld. Dieser 

Gebietsteil bildet im Wesentlichen den Umriss des Harburger Binnenhafens ab und grenzt unmittelbar nördlich 

an die Harburger Innenstadt (siehe Abb. 1).  

 

Abbildung 1: Gebietsabgrenzung RISE-Gebiet Harburger Binnenhafen / Neuland-NordwestEin kleiner Teilbe-

reich des Fördergebiets mit der Pionierinsel liegt im Nordwesten des Stadtteils Neuland. 

Das Fördergebiet hat eine Gesamtfläche von 145 ha und umfasst den überwiegenden Großteil des Statistischen 

Gebiets 88002 sowie kleine Teile der Statistischen Gebiete 97002, 97003 und 89001.  

Der Harburger Binnenhafen wird im Norden von der Süderelbe und im Süden von der Bahnlinie Harburg-

Cuxhaven sowie der stark befahrenen Bundesstraße 73 (B73) begrenzt. Im Osten bilden die Hannoversche 

Straße und die Bahnlinien, die vom Bahnhof Harburg zum Hamburger Hauptbahnhof führen, die Grenze des 

Binnenhafens. Das Gebiet wirkt durch die benannten Hauptverkehrsachsen isoliert und weist insbesondere für 

den Fuß- und Radverkehr eine erschwerte Zugänglichkeit zur Innenstadt wie auch in den Stadtteil Neuland auf. 

Im Westen begrenzt das Seehafengebiet (Stadtteil Heimfeld) den Binnenhafen, die Grenze bilden der Ziegel-

wiesenkanal und der Holzhafen. 
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Der östlich des Binnenhafens, in Neuland gelegene Bereich mit Pionierinsel und Spielplatz am Schweenssand-

Hauptdeich wird im Süden von der Straße Neuländer Hauptdeich begrenzt. Er wird vom Binnenhafen durch die 

Hannoversche Straße, die B75 und die Bahngleise räumlich getrennt.  

Durch die Expressbuslinien X30 und die Stadtbuslinien 142, 149, 152, 153, 154 und 157 wird das Fördergebiet 

an die S-Bahn-Stationen der Linien S3 und S5 (Heimfeld, Harburg Rathaus, Hamburg-Harburg) sowie an den 

schienengebundenen Regional- und Fernverkehr (Bahnhof Harburg) angebunden. Durch das Fördergebiet ver-

laufen die Radroute 10 bzw. Radroute Plus (ehemals Radschnellweg) Hamburg ² Stade und die Radroute 11 

bzw. Radroute Plus Hamburg ² Lüneburg/Tostedt, die sich derzeit im Ausbau befinden und den Bezirk Harburg 

an das übergeordnete Radnetz anbinden.  

 

B 1.1.2 HISTORISCHE SIEDLUNGSENTWICKLUNG 

Die Keimzelle der Siedlungsentwicklung des Binnenhafens und der ehemals eigenständigen Stadt Harburg 

(Stadtrecht 1297) ist die £Horeburg¯ (Sumpfburg), die um 1000 von den Stader Grafen errichtet wurde. In den 

folgenden Jahrhunderten entwickelte sich das Zentrum der ersten Siedlung mit Marktplatz, Kirche, Rathaus und 

zahlreichen Bürgerhäusern entlang der heutigen Harburger Schloßstraße, die die Burg mit der Stadt über einen 

Damm und später eine Brücke verband. Die weitere städtebauliche Entwicklung setzte sich entlang der Achse 

Harburger Schloßstraße - Schloßmühlendamm - Lüneburger Straße - Wilstorfer Straße fort, deren Verlauf noch 

heute im Stadtgrundriss zu erkennen ist.  

Im 16. Jh. wurde die Horeburg zum repräsentativen Schloss im Renaissance-Stil ausgebaut und im 30-jährigen 

Krieg mit einer sternförmigen Zitadelle mit Wassergraben umgeben. Diese Maßnahme führte zum Abbruch der 

nördlichen Harburger Altstadt mit Kirche sowie 50 Bürgerhäusern und zu einer zunehmenden räumlichen Tren-

nung der Befestigungsanlage (heutige Schlossinsel) und der südlich gelegenen Kernstadt. Die Festung wurde 

1757 von französischen Truppen im Siebenjährigen Krieg zerstört. Anfang des 19. Jh. wurde unter Napoleon 

Bonaparte die erste Brücke über die Süderelbe errichtet. Im Zuge des Wiener Kongresses wurde Harburg Teil 

des Königreichs Hannover.  

In der Mitte des 19. Jh. wurde das Areal in Folge der aufkommenden Industrialisierung zu einem modernen 

Hafen umgebaut. 1847 wurde der alte Harburger Bahnhof (Hannoverscher Staatsbahnhof) und damit der Bahn-

anschluss nach Hannover fertiggestellt, um Harburg als wachsenden Handelsstandort mit schnellem Umschlag 

vom Wasser auf die Schiene zu stärken. Im Zuge dieser Entwicklung siedelten sich viele bedeutende Industrie-

betriebe und Werften in und um den Binnenhafen an, darunter 1854 die Harburger Eisen- und Bronzewerke 

(heute Harburg-Freudenberger), 1856 die New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie, die Harburger 

Ölfabrik F. Thörl sowie die heute noch bestehende Phoenix AG. Durch den Zuzug der Arbeitskräfte wuchsen 

Wohnbevölkerung und Siedlungskörper Harburgs rasant. Mit der Einrichtung der Unterelbebahn nach 

Cuxhaven 1881/1882 entstand eine starke räumliche Zäsur zwischen altem und neuem Stadtgebiet, die mit 

dem Bau der Bundesstraße 73 in der Nachkriegszeit noch verstärkt wurde. 

Kurzzeitig zur Großstadt Harburg-Wilhelmsburg (ab 1927) gehörend, wurde Harburg 1938 im Rahmen des 

Groß-Hamburg-Gesetzes zu einem Bezirk der Hansestadt Hamburg. Während des Zweiten Weltkriegs wurden 

neben zahlreichen öffentlichen Einrichtungen und Industrieanlagen auch Harburger Wohngebiete zerstört.  

Das heutige Stadtbild ist durch den autogerechten Wiederaufbau in der Nachkriegszeit mit dem Bau neuer 

zentraler Einzelhandels- und Dienstleistungsstandorte am Harburger Ring sowie den infrastrukturellen Großpro-

jekten im Zentrum Harburgs geprägt. Nach einem kurzen Aufschwung während der Wirtschaftswunderjahre, 

verlor der Industriestandort Harburg im Zuge der Wirtschaftskrise in den 1970er Jahren zunehmend an Bedeu-

tung. Zahlreiche Unternehmen verlegten ihren Sitz oder stellten die Produktion komplett ein. Dies führte zu 

einem Leerstand vieler Industrieanlagen und Gebäude im Binnenhafen. 

Mit der Gründung der Technischen Universität Hamburg Harburg (TUHH) 1978 begann eine neue Entwick-

lungsära in Harburg. In den 1990er Jahren bildete u.a. die Dachmarke Channel Harburg den Startschuss für 
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eine städtebauliche Neuordnung und veränderte Nutzung im Binnenhafen. Grundlage bildete der von der Se-

natskommission für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr vorgelegte Orientierungsrahmen (£Entwicklungs-

planung Harburger Binnenhafen¯, 1990; ExWoSt-Programm 1989-1993), der die £Entwicklung eines Mischge-

bietes neuen Typus mit attraktiven Wohnquartieren und hochwertigem Gewerbe¯ zum Ziel hat. 

Nachdem der südliche Teil des Binnenhafens bereits in den 1990er Jahren aus dem Hafengebiet entlassen 

worden war, folgte 2010 auch die Entlassung des nördlichen Bereichs mit der Schlossinsel. Nach Abschluss 

der IBA auf der Schlossinsel fiel die Zuständigkeit für die Flächen im Binnenhafen dem Bezirksamt-Hamburg 

Harburg zu. Zu dieser Zeit war der Großteil des Binnenhafens noch durch hafentypische Gewerbe- und Indust-

riegebäude und -anlagen geprägt. 

 

B 1.1.3 BAU- UND SIEDLUNGSSTRUKTUR  

Der Binnenhafen ist durch große Verkehrsadern und Gewässerstrukturen allseitig von den umgebenden Stadt-

bereichen und insbesondere auch vom Stadtteil Neuland räumlich getrennt. Die bedeutendste städtebauliche 

Zäsur besteht mit der Bahntrasse und der B73 zum Innenstadtbereich Harburgs.  

Die städtebauliche Struktur des Binnenhafens ist im Wesentlichen durch die historische Befestigungsanlage der 

Schlossinsel und die Gewässerstruktur des Binnenhafens geformt. Eine Vielzahl von Hafenbecken und Kanälen 

trennt das Gebiet in kleinere Quartiere. 

Das Fördergebiet ist durch einen hohen Grad der Überbauung und Versiegelung geprägt. Der Bereich südlich 

des Lotsekanals verfügt aufgrund vieler mehrgeschossiger Gebäude über die höchste Baudichte. Die  

Schlossinsel und die Bereiche entlang des Dampfschiffswegs sowie der nördlichen Hannoverschen und Nar-

tenstraße weisen, ausgenommen der Wohnungsneubauten auf der Schlossinsel, eine ausgedehnte, jedoch im 

Durchschnitt deutlich flachere Bebauung auf. In den Randbereichen des Binnenhafens sinken Baudichte und 

insbesondere Gebäudehöhe merklich. Mit den bestehenden Planungen für weitere Bauprojekte ist auch dort 

eine zunehmende bauliche Dichte zu erwarten. Neuland-Nordwest hingegen ist landwirtschaftlich geprägt und 

weist eine geringe Baudichte mit einer zumeist ein- bis zweigeschossigen Bebauung auf. Der nördliche Teil ist 

Landschaftsschutzgebiet und weswegen dort in Zukunft keine größeren Bauten oder Nachverdichtung zu er-

warten sind. 

Das in hohem Maße durch die Hafenindustrie und gewerbliche Nutzungen geprägte Fördergebiet weist mit einer 

Vielzahl moderner und historischer Typologien eine äußerst heterogene Baustruktur aus verschiedenen bauli-

chen Epochen auf. In den vergangenen Jahren ist durch den Zubau diverser Wohnprojekte eine Mischstruktur 

entstanden, die sich durch die geplante städtebauliche Entwicklung noch weiter ausdifferenzieren wird. Die 

städtebaulichen Typologien im Fördergebiet werden wie folgt zusammengefasst: 

¶ Großflächige Industrie- und Gewerbehallen, 

¶ Industrie- und Gewerbebauten, 

¶ Historische Industrie- und Gewerbebauten (inkl. historischer Speicher), 

¶ Zeilenbebauung (Büro), 

¶ Solitäre Bürobauten (inkl. Hochhäuser), 

¶ Moderne (offene) Blockrandbebauung, 

¶ Historische Blockrandbebauung, 

¶ Punkthäuser (kleine Mehrfamilienhäuser), 

¶ Einfamilien- und Doppelhäuser, 

¶ Sonderbauten. 

Insgesamt betrachtet weisen viele Bereiche ein kleinräumiges Nebeneinander von kleinen, mittleren und großen 

Gebäudekubaturen mit verschiedenen Baustilen auf. Diese Maßstabssprünge lassen sich im Wesentlichen am 

Baualter nachvollziehen und zeigen eine deutliche Zunahme der Gebäudekubatur und des Fußabdrucks von 

den historischen Gebäuden hin zu den Gebäuden der Nachkriegszeit.  
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Ein weiterer Maßstabssprung ist in dem Bereich westlich des Östlichen Bahnhofskanals mit einer vergleichs-

weise kleinteiligen Baustruktur sowie dem Bereich bis zur Hannoverschen Straße mit teilweise großmaßstäbli-

chen Gebäudekomplexen festzustellen.  

In vielen Bereichen dominieren zudem eine offene Bauweise bzw. Mischformen, wie die offene Blockrandbe-

bauung. Diese Struktur wird durch die vielen solitären, teilweise großflächigen Gebäude ergänzt. Lange, ge-

schlossene Blockrandbebauung ist lediglich im Schellerdamm vorhanden. 

Am stärksten ist die Durchmischung der Typologien entlang der Harburger Schloßstraße ausgeprägt. Dort sind 

historische Industrie- und Gewerbebauten und die zweigeschossigen historischen Fachwerkhäuser mit moder-

ner Blockrand- und Zeilenbebauung sowie den drei- bis fünfgeschossigen Punkthäusern des Neubauquartiers 

am Kaufhauskanal durchsetzt. Die Straße Karnapp bietet ebenfalls ein heterogenes Bild. Entlang des Karnapps 

findet sich sowohl eine ein- bis zweigeschossige kleinteilige historische Bebauung als auch gründerzeitliche 

Gebäude und Fabriken sowie gewerbliche Nachkriegsbauten. An der Ecke zum Schellerdamm befindet sich 

der Channel Tower, ein modernes Bürogebäude, das als Solitär hervorsticht. 

Auch entlang der Blohmstraße ist ein Nebeneinander von großflächigen Industrie- und Gewerbehallen, Zeilen-

bebauung aus den 2000er Jahren sowie moderne solitÿre Bėrobauten der TUHH und des £Hamburg Innovation 

Port¯ (HIP) sind dort prägend. Am Kaufhauskanal sind zwei historische Gewerbegebäude samt dazugehöriger 

ehemaliger Stadtvillen erhalten geblieben. Der Eingangsbereich der Blohmstraße an der Seehafenbrücke wird 

durch den Sonderbau des Abspannwerks dominiert. 

Im Bereich des ersten Harburger Bahnhofs (Hannoverscher Staatsbahnhofs, 1847) östlich des Schellerdamms 

sind von der früheren Nutzung lediglich zwei kleine historische Bahngebäude und eine Drehscheibe erhalten. 

Die in den 2010er Jahren entstandene städtebauliche Struktur zwischen Schellerdamm und Östlichem Bahn-

hofskanal ist durch eine fünf- bis sechsgeschossige offene Blockrandbebauung geprägt. In der südlichen The-

odor-Yorck-Straße sind zudem mehrere zwei- bis dreigeschossige solitäre Bürobauten entstanden. Der westli-

che Straßenzug des Schellerdamms wird insbesondere durch drei Hochhäuser (der sechs- bis sechzehnge-

schossige £Channel Tower¯, das vierzehngeschossige £Silo¯ und der zehngeschossige £Kaispeicher¯ am Veri-

taskai) sowie die langgezogenen Fassaden der historischen viergeschossigen Blockrandbebauung bestimmt.  

Der südöstliche Bereich des Binnenhafens ist zwischen dem Östlichen Bahnhofskanal im Westen, der Buxte-

huder Straße im Süden, der Neuländer Straße im Norden sowie der Hannoverschen Straße im Osten ausschließ-

lich gewerblich und industriell genutzt. Neben z.T. großflächigen, z. T leerstehenden Industrie- und Gewerbe-

hallen sowie weiteren kleinen Industrie- und Gewerbebauten prägen ein Busbetriebshof der Hamburger Hoch-

bahn sowie der Industriebetrieb Brenntag diesen Bereich. 

Der Teilbereich zwischen der Neuländer und Hannoverschen Straße sowie der Straße Hafenbezirk ist durch 

den historischen, bis zu viergeschossigem Gebäudekomplex der New-York Hamburger Gummi-Waren Com-

pagnie, die eingeschossigen historischen Hallen am Treidelweg sowie die modernen Industrie- und Gewerbe-

hallen der östlichen Nartenstraße geprägt. Östlich der Hannoverschen Straße ist eine Bebauung mit kleinen ein- 

bis zweigeschossigen Gewerbebauten vorherrschend. 

Auf der Schlossinsel ist neben den historischen ein- bis zweigeschossigen Industrie- und Gewerbebauten an 

der Straße An der Horeburg und den verteilt liegenden großflächigen Industrie- und Gewerbehallen seit den 

2010er Jahren eine drei- bis fünfgeschossige offene Blockrandbebauung entstanden. Außerdem ist ein Teil des 

Harburger Schlosses erhalten geblieben.  

Entlang des Dampfschiffswegs dominieren historische Industrie- und Gewerbebauten sowie großflächige In-

dustrie- und Gewerbehallen, sie werden durch mehrgeschossige Bürogebäude ergänzt. Der nördliche Bereich 

des Binnenhafens entlang des Harburger Hauptdeichs ist hauptsächlich von Gewerbehallen der ansässigen 

Wassersportnutzungen sowie den Sonderbauten der Wasserschutzpolizei und der Hafenschleuse geprägt. Ein 

Teilbereich östlich der Schleuse (Straße Hafenbezirk) ist mit Einfamilien- und Doppelhäusern bebaut. 

Die Flächen um den Diamantgraben in Neuland sind hauptsächlich mit kleinen Gewerbehallen der ansässigen 

Wassersportnutzungen sowie einer Hausbootwerft bebaut. 
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B 1.1.4 PROZESSE, KONZEPTE UND PROGRAMME 

Bisherige RISE-Fördergebiete 

Der südliche Harburger Binnenhafen sowie die nördlich gelegene Harburger Schlossinsel waren bereits in der 

jüngeren Vergangenheit RISE-Fördergebiete; beide RISE-Fördergebiete prägten den Entwicklungsprozess des 

Harburger Binnenhafens maßgeblich.  

Das ehemalige RISE-Fördergebiet Harburger Binnenhafen wurde ab 2009 im Programm Städtebaulicher Denk-

malschutz gefördert. Neben den hafentypischen Elementen (Kaianlagen, Kräne, Schiffe, Werften, etc.) machen 

eine Reihe von historischen Gebäuden das Hafenflair heute noch erlebbar. Die denkmalgerechte Sanierung hat 

große Bedeutung für die Entwicklung des Binnenhafens. Die Abschlussbilanzierung erfolgte im Dezember 2020. 

Ein Nachsorgekonzept mit einer Nachsorgephase ist bis Ende 2022 erfolgt. Die Zielsetzung der Gebietsent-

wicklung mit dem Fokus auf dem städtebaulichen Denkmalschutz wurde überwiegend erreicht. In der Nachsor-

gephase wurden letzte Projekte wie die Kaimauersanierung am Westlichen Bahnhofskanal und die archäologi-

schen Grabungen am Kanalplatz zum Abschluss gebracht. Die Begleitgruppe Harburger Binnenhafen wurde 

bis Ende 2022 finanziert.  

Von 2010 bis 2015 wurde die Harburger Schlossinsel im Programm Stadtumbau als RISE-Fördergebiet geför-

dert. Die Festlegung erfolgte im Kontext der Strategie zum £Sprung ėber die Elbe¯. Ziel war es, die Harburger 

Schlossinsel mit den überwiegend gewerblich genutzten Flächen unter Erhaltung und Stärkung seiner histori-

schen, ökologischen, topographischen und städtebaulichen Qualitäten aufzuwerten. Die angestrebten Infra-

strukturprojekte wie insbesondere die Neuanlage des Gebrüder-Cohen-Parks und der Uferpromenaden sowie 

der Neubau der Zitadellenbrücke konnten erfolgreich umgesetzt werden. 

RISE-Fördergebiet Harburger Binnenhafen / Neuland-Nordwest 

Das RISE-Fördergebiet Harburger Binnenhafen / Neuland-Nordwest umschließt diese beiden bisherigen Ge-

biete und ergänzt diese um die bislang weniger im Fokus der Entwicklung stehenden Randbereiche bzw. die 

Übergangsgebiete zur Harburger Innenstadt im Bereich der o. g. Bundesstraßen und Bahnstrecken sowie den 

Nordwesten von Neuland. Die Förderung soll sich dabei nicht allein auf die städtebauliche Weiterentwicklung 

fokussieren, sondern sich insbesondere auch den Qualitäten, Erfordernissen und Herausforderungen des wach-

senden Wohnstandorts widmen.  

Themen wie Aufenthaltsqualität, Begegnungsorte, Sport-, Kultur und Freizeitinfrastruktur entfalten ebenso Re-

levanz wie die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten, und die Weiterentwicklung der Quartiersmobilität. Ge-

meinsam ist vielen dieser Aspekte die bedarfsgerechte Qualifizierung des öffentlichen Raums, der auch im Sinne 

des Grünen Netzes durch die Verknüpfung von Parkanlagen, Freiräumen in Fluss- und Insellage, Spiel- und 

Sportflächen, Kleingartenanlagen und Friedhöfen durch breite Grünzüge oder schmalere Grünverbindungen 

eine strategische Aufgabe in der Hamburger Stadtentwicklung zukommt. 

Durch den Wohnungsneubau mit insgesamt 206 Wohneinheiten wurde die Schlossinsel zu einem gemischt 

genutzten Quartier mit einem großzügigen Freiraumangebot. Die Planungen einer Nutzungsintensivierung der 

Schlossinsel sollen durch den nun angestoßenen RISE-Gebietsentwicklungsprozess Harburger Binnenhafen / 

Neuland-Nordwest unterstützt werden.  

Südlich an das Fördergebiet grenzt das RISE-Fđrdergebiet £Harburger Innenstadt / Eiúendorf Ost¯ an. Das Fđr-

dergebiet wurde im März 2016 in den Programmen Soziale Stadt und Aktive Stadt- und Ortsteilzentren mit einer 

Gebietslaufzeit bis zum 31.12.2023 festgelegt. Im Jahr 2020 wurde das Fördergebiet in das Programm Leben-

dige Zentren übergeleitet. In den Schnittstellenbereichen entlang der Buxtehuder Straße sind Maßnahmen zur 

besseren Anbindung des Binnenhafens vorgesehen. So soll unter anderem der bestehende Fußgängertunnel 

zwischen der Neuen Straße und Harburger Schloßstraße funktional wie gestalterisch aufgewertet werden. In 

diesem Fördergebiet wird außerdem die Zentrenfunktion des Innenstadtbereichs gestärkt. Ziel ist die Förderung 

der Nutzungsmischung und Gebäudeumnutzung zur Stärkung der Zentrumsfunktion, die Ausweitung der An-

gebotsvielfalt zur Stärkung der Versorgungsfunktion, die Festigung und der Ausbau vorhandener Netzwerke, 
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sowie die Verbesserung des Zugangs zum Arbeitsmarkt. Mit dem Ziel der Steigerung der Nachfrage durch neue 

Bewohnerinnen und Bewohner in der Innenstad wird daneben ein Fokus auf die wohnbauliche Entwicklung zur 

Steigerung der Nutzungsvielfalt gelegt. Da einige RISE-Projekte sich durch die Auswirkungen der Corona-Pan-

demie 2020 und des russischen Überfalls auf die Ukraine erheblich verzögert haben, wurde die Laufzeit des 

Fördergebiets Harburger Innenstadt / Eißendorf-Ost bis 2027 verlängert.  

Überlagerung mit weiteren Entwicklungen 

Im Januar 2020 hat der Senat die Einleitung vorbereitender Untersuchungen für eine städtebauliche Entwick-

lungsmaßnahme nach § 165 Abs. 4 BauGB fėr das Gebiet £ñstlicher Binnenhafen und Anknėpfung an die 

Innenstadt¯ (VU Harburg) beschlossen.  

Im April 2021 wurde der Geltungsbereich der VU Harburg um das ehemalige Gelände der New-York-Hambur-

ger Gummi-Waaren Compagnie und das Neuländer Quarree erweitert. Durch die VU Harburg soll der städte-

bauliche Entwicklungsprozess im Bereich des östlichen Binnenhafens und der nördlichen Innenstadt (Schipp-

see-Quartier) gesteuert und eine geordnete städtebauliche Entwicklung sichergestellt werden. Zu den Zielen 

gehört unter anderem, den Harburger Binnenhafen und die Harburger Innenstadt im Rahmen eines umfassen-

den städtebaulichen Gesamtkonzepts enger miteinander zu verknüpfen. Die Verordnung über die Begründung 

eines Vorkaufsrechts entspricht deckungsgleich dem Gebiet der VU Harburg. Sie ermöglicht es der Stadt Ham-

burg, spekulativen Grundstücksverkäufen entgegenzuwirken. Darüber hinaus besteht im Zuge der VU die Mög-

lichkeit, Baugesuche für die Dauer eines Jahres zurückzustellen. 

Die VU Harburg soll die Beurteilungsgrundlagen schaffen, ob die Festlegungsvoraussetzungen für eine städte-

bauliche Entwicklungsmaßnahme vorliegen. Die Entscheidung über eine förmliche Festlegung wird nicht vor 

Mitte 2025 erwartet. Die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme ist ein Instrument, mit dem bedeutende kom-

plexe städtebauliche Aufgaben einheitlich und zügig bewältigt werden können. Es zielt auf die erstmalige Ent-

wicklung oder auf die Neuordnung größerer Flächen mit gesamtstädtischer Bedeutung ab. Durch die VU Har-

burg werden die Rahmenbedingungen, Möglichkeiten, Hindernisse sowie Chancen und Risiken einer städte-

baulichen Entwicklung analysiert. Integrierter Bestandteil der VU Harburg ist die Erarbeitung eines städtebau-

lich-landschaftsplanerischen Rahmenplans, der die bisherigen Planungen wo geeignet in Teilen aufgreift, ana-

lysiert und aus den gewonnenen Erkenntnissen ein zukunftsfähiges Konzept für die Entwicklung des Areals 

ableitet. 

Das Gebiet der VU Harburg liegt überwiegend im RISE-Fördergebiet. Damit kann die RISE-Gebietsentwicklung 

die vorbereitenden Untersuchungen für eine Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme ergänzen. Der Geltungs-

bereich der vorbereitenden Untersuchungen und das RISE-Fördergebiet überschneiden sich im Bereich zwi-

schen dem Östlichen Bahnhofskanal und der Hannoverschen Straße. Bei der RISE-Gebietsentwicklung sollen 

die Prozesse der Integrierten Stadtteilentwicklung und der vorbereitenden Untersuchungen für eine Städtebau-

liche Entwicklungsmaßnahme daher eng aufeinander abgestimmt werden, um die angestrebten Ziele bestmög-

lich zu erreichen. 

Im Bereich der Buxtehuder Straße und des Schippsee-Quartiers bestehen außerdem Überschneidungen des 

VU-Gebiets mit dem RISE-Fördergebiet Harburger Innenstadt / Eißendorf-Ost.  

2006 wurde das Rahmenkonzept Harburger Binnenhafen entwickelt. Es dient als Arbeitshilfe für das Bezirksamt 

und ist Grundlage für ein städtebauliches Entwicklungskonzept für die ehemaligen RISE-Fördergebiete Harbur-

ger Schlossinsel und Harburger Binnenhafen / Städtebaulicher Denkmalschutz sowie weitere umliegende Flä-

chen. Das Rahmenkonzept wurde 2011 fortgeschrieben und wird seit 2016 fortlaufend um konkrete Projekte 

und Vorhaben aktualisiert. In unregelmäßigen Abständen werden Arbeitsstände im Stadtentwicklungsaus-

schuss vorgestellt. 

Im Jahr 2018 hat das Bezirksamt Harburg das Gebiet £Harburger Binnenhafen und westliches Neuland¯ als 

Harburger Beispielquartier der Quartiersinitiative urbanes Leben (QuL) ausgewählt. In diesem Rahmen sind 

Untersuchungen (Bestands- und Entwicklungsanalyse) zur notwendigen Anpassung der Infrastruktur erfolgt. 

Die Erkenntnisse sind in die Erarbeitung der folgenden Bestandsaufnahme und Bewertung eingeflossen. 
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Anfang 2021 wurde außerdem der Rahmenplan Innenstadt Harburg 2040 beschlossen. Ziel des Rahmenplans 

ist es, eine zukunftsgerichtete und ganzheitliche städtebauliche Entwicklung der Harburger Innenstadt aufzu-

zeigen, die alle Einzelplanungen und übergeordneten Konzepte zusammenbringt (s. Kap. B 1.2.3). Dabei sollen 

Kernstadt, Bahnhof und Binnenhafen als Einheit verstanden werden. Für die Teilbereiche, die im Geltungsbe-

reich der VU Harburg gelegen sind, wird im Rahmen der VU Harburg eine neue Rahmenplanung aufgestellt, die 

das Rahmenkonzept Harburger Binnenhafen ablösen bzw. den Rahmenplan Innenstadt Harburg 2040 ergänzen 

wird. 

 

B 1.1.5 BAULEITPLANUNG UND SONSTIGE STÄDTEBAULICHE VERORDNUNGEN 

Flächennutzungsplan (FNP) 

Als Art der Nutzung sind im Flächennutzungsplan in den nordwestlichen und östlichen Bereichen des Binnen-

hafens Gewerbliche Bauflächen (G) sowie in Teilbereichen der Schlossinsel und östlich der Harburger Schleuse 

Gemischte Bauflächen (M) dargestellt. Im Bereich der Harburger Schloßstraße ist eine Einrichtung für For-

schung und Lehre gekennzeichnet.  

Die Flächen nördlich des Harburger Hauptdeichs sowie östlich der Europabrücke sind als Grünflächen mit einer 

Hochwasserschutzanlage gekennzeichnet. Die Flächen grenzen an das Hafengebiet gemäß Hafenentwick-

lungsgesetz.  

Die Harburger Umgehung (B75) ist als Autobahnähnliche Straße mit Anschlussstellen, die Verkehrsflächen der 

Hannoverschen, Buxtehuder, Neuländer und Blohmstraße sowie Kanalplatz und Veritaskai sind als Sonstige 

Hauptverkehrsstraßen dargestellt. Die Flächen im Bereich des alten Harburger Bahnhofs (Buxtehuder Straße) 

und der Eisenbahnbrücke (Süderelbe) sind als Flächen für Bahnanlagen gekennzeichnet. 

Bebauungspläne/Baustufenpläne 

Im Fördergebiet sind elf Bebauungspläne (BP) rechtskräftig (s. Tab. 1). Zudem befinden sich zwei Pläne im 

Aufstellungsverfahren. Drei in Aufstellung befindliche B-Pläne ruhen derzeit aufgrund des VU-Prozesses. Viele 

Pläne sind in den 2010er Jahren aufgestellt worden, was ein Spiegelbild der hohen baulichen Dynamik der 

letzten Jahre darstellt. Die Art der baulichen Nutzung ist überwiegend als Kerngebiet (MK), Gewerbegebiet (GE) 

und Sonstiges Sondergebiet (SO) festgesetzt. Nachfolgend werden die für das IEK relevanten Pläne kurz dar-

gestellt. 

Bebauungsplan/ Baustufenplan Lage  Rechtskraft seit 

Harburg 67-Heimfeld 46 Schlossinsel, Dampfschiffsweg, Harburger 

Hauptdeich, Kanalplatz 

2010 

Harburg 59 Schellerdamm, Theodor-Yorck-Straße  2000 

Harburg 61-Heimfeld 45 Harburger Schloßstraße, Kanalplatz, Blohm-

straße 

2013 

Heimfeld 51 (Entwurf) Westlich Blohmstraße Aktuell gilt BP Harburg 

61-Heimfeld 45 von 

2013 

Harburg 62 (1. Änd.) Westlich Hannoversche Straße  2014 

Harburg 73 (Entwurf) 

(ruht aufgrund der VU Harburg) 

Westlich Hannoversche Straße (Neuländer 

Quarree) 

Aktuell gilt BP Harburg 

62 (1. Änd.) von 2014 

Harburg 70 (vorhabenbezogen) Veritaskai, Theodor-Yorck-Straße 2016  

Harburg 63 (Entwurf) 

(ruht aufgrund der VU Harburg) 

Westlich Hannoversche Straße, Seevestraße, 

Buxtehuder Straße, Neuländer Straße 

Aktuell gilt BS Harburg 

von 1960  

Harburg 68 (Entwurf) 

(ruht aufgrund der VU Harburg) 

Westlich Hannoversche Straße, Neuländer 

Straße (New-York Hamburger Gummifabrik) 

Aktuell gilt BS Harburg 

von 1960  
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Harburg 10-Neuland 7 (Teilbe-

reich) 

Hannoversche Straße, Nartenstraße, Treidel-

weg 

1972 

Neuland 19 Nördlich Neuländer Hauptdeich 1992 

Harburg 72-Heimfeld 55 (Ent-

wurf) 

Harburger Schloßstraße- Südlicher Kanal-

platz, Lotsekai-Spange und nordöstliche 

Schlossinsel bis zur östlichen Binnengraft 

Aktuell gelten tlw. H 

61/HF45 und H 

67/HF46 

Harburg 25-Heimfeld 18 Seevestraße 1967 

Teilbebauungsplan 134 Hannoversche Straße, Buxtehuder Straße 1955 

Baustufenplan Harburg Harburg 1960 

Baustufenplan Heimfeld Heimfeld 1960 

Tabelle 1: Übersicht Bebauungspläne und Baustufenpläne im Harburger Binnenhafen 

Im nordwestlichen Bereich des Fördergebiets liegt der BP Harburg 67-Heimfeld 46. Teilbereiche auf der Schlos-

sinsel sowie die nordwestlichen und östlichen Randbereiche sind als GE und SO festgesetzt. Die Sondergebiete 

Werft liegen auf der Schlossinsel, die Sondergebiete Wassersportanlage am nördlichen und westlichen Rand 

des Überwinterungshafens sowie am Staatlichen Liegehafen/ Sporthafen nördlich des Deichs. Beiderseits ent-

lang des Lotsekanals, auf der Schlossinsel und östlich der Harburger Hafenschleuse sind diverse Baufelder als 

MK festgesetzt. Mit Ausnahme von zwei Teilbereichen (Am Festungsgraben, Hafenbezirk) ist das Wohnen aus-

geschlossen. Ein Teilbereich auf der Schlossinsel (Wohnquartier Schlossinsel Marina) ist als Mischgebiet (MI) 

festgesetzt. Zur Sicherung von Platzflächen sowie der öffentlichen Zugänglichkeit der Wasserkanten sind Ver-

kehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (Marktfläche, Fußgängerbereich) und Gehrechte zu Gunsten der 

Öffentlichkeit festgesetzt. Der Gebrüder-Cohen-Park auf der Schlossinsel ist als Grünfläche Parkanlage festge-

setzt; südlich des Deichs sind wiederum Flächen für den Gemeinbedarf Zoll und Wasserschutzpolizei festge-

setzt. Im Geltungsbereich bestehen für weiträumige Bereiche Regelungen für die Stadterhaltung und den Denk-

malschutz. Neben Einzeldenkmälern wie z.B. das Harburger Schloss und das Silo am Veritaskai sichern flä-

chenhafte Festsetzungen (Ensembles, Erhaltungsbereiche) Gebäudeensembles und historische Kaimauern. 

Im südlichen Bereich des Fördergebiets ist der BP Harburg 59 rechtskräftig. Wesentliche Bereiche sind als MK 

festgesetzt. Ein Teilbereich nördlich der Straße Veritaskai wurde mit dem BP Harburg 67-Heimfeld 46 überplant. 

Entlang des östlichen Bahnhofskanals ist GE festgesetzt. Zur Sicherung der öffentlichen Zugänglichkeit der 

Wasserkanten und Durchgrünung des Plangebiets sind Grünflächen (Parkanlage) entlang des Östlichen Bahn-

hofskanals sowie in ostwestlicher Richtung festgesetzt. Im westlichen Geltungsbereich bestehen Regelungen 

für die Stadterhaltung und den Denkmalschutz. Neben Einzeldenkmälern (Gebäude der Harburger Mühlenbe-

triebe) sichern Erhaltungsbereiche die historischen Kaimauern. Im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezo-

genen Bebauungsplans Harburg 70 wurde ein Teilbereich südlich der Straße Veritaskai mit der Zulässigkeit von 

Wohnen und einem höheren Maß der baulichen Nutzung überplant.  

Im westlichen Bereich des Fördergebiets ist der BP Harburg 61-Heimfeld 45 rechtskräftig. Nahezu der gesamte 

Geltungsbereich ist mit Ausnahme von Straßenverkehrsflächen und Wasserflächen als MK festgesetzt. In vielen 

Bereichen ist eine vergleichsweise niedrige Grundflächenzahl von 0,3 bis 0,6 festgesetzt. Mit Ausnahme von 

zwei Teilbereichen (westlich Harburger Schloßstraße und östlich der Blohmstraße) ist das Wohnen ausgeschlos-

sen (WO-Ausschluss ohne Ausnahme). An der Straße Karnapp ist eine Versorgungsfläche (Abspannwerk) fest-

gesetzt, das Gebäude ist als Einzeldenkmal geschützt. Im Geltungsbereich bestehen für weiträumige Bereiche 

Regelungen für die Stadterhaltung und den Denkmalschutz. Neben einer Reihe von Einzeldenkmälern insbe-

sondere entlang der Harburger Schloßstraße sichern flächenhafte Festsetzungen (Ensembles, Erhaltungsberei-

che) Gebäudeensembles und historische Kaimauern. Ein Teilbereich wird aktuell mit dem BP Heimfeld 51 über-

plant. Planungsziel ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau eines Technologie-

zentrums zwischen Blohmstraße und Ziegelwiesenkanal. 

Am Neuländer Hauptdeich ist der BP Neuland 19 rechtskräftig. Wesentliche Teile des Geltungsbereichs sind 

als SO bzw. Grünfläche Parkanlage festgesetzt. Zur Sicherung des Hochwasserschutzes sind Flächen mit was-

serrechtlichen Regelungen festgesetzt. 
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Im BP Harburg 10-Neuland 7 sind die Flächen zwischen Hannoverscher Straße, Neuländer Hauptdeich und den 

Gleisanlagen als Straßenverkehrsfläche bzw. Bahnanlagen festgesetzt.  

Bei dem Bebauungsplan H 72-HF 55 sollen die südlichen Bereiche des H 67-HF 46Harburger Schlossinsel 

sowie der nördliche Bereich des H61-HF 45 ersetzt werden.  Ziel ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzun-

gen für eine Wohn- und Gewerbenutzung in einer dem Standort angemessenen baulichen Dichte zu schaffen. 

Eine mögliche bauliche Entwicklung von Wohnnutzung wird im Bereich der Harburger Schloßstraße geprüft. Die 

bisher als Kerngebiet festgesetzten Flächen sollen als Urbanes Gebiet (MU) gemäß § 6a BauNVO ausgewiesen 

werden. Dabei werden eine höhere bauliche Ausnutzung der Grundstücke sowie die Realisierung einer Wohn-

nutzung angestrebt.  Damit die Wohn- und Aufenthaltsqualität im Quartier vorhanden bleibt, soll der westliche 

Teil des Kanalplatzes zukünftig nicht mehr bebaut werden und hier eine Grünanlage festgesetzt werden. 

Darüber hinaus gibt es nördlich der Neuländer Straße auf dem ehemaligen Werksgelände der New-York Ham-

burger Gummi-Waaren Compagnie das Bebauungsplanverfahren Harburg 68, mit dem im nördlichen Bereich 

planungsrechtliche Voraussetzungen für Produktions- und Gewerbegebäude sowie ein Parkhaus geschaffen 

werden sollten. Die Aufstellung dieses B-Plans ruht derzeit aufgrund der VU Harburg. Nach Abschluss des VU-

Prozesses werden die Zielsetzungen des VU-Rahmenplans in den B-Plan eingearbeitet. Nördlich anschließend 

ist, wie gegenwärtig auch noch im Plangebiet, weiterhin der Baustufenplan (BS) Harburg maßgeblich.  

Südlich der Neuländer Straße schließt der Geltungsbereich des BP Harburg 62 an, der entlang der Neuländer 

Straße MK und im weiteren Verlauf in südlicher Richtung GE und Industriegebiet (GI) festsetzt. Im Bereich des 

GI bleibt der Plan rechtskräftig. Der nördliche Teilbereich soll mit dem BP Harburg 73 überplant werden. Aktuell 

ruht die Aufstellung dieses B-Planes aufgrund der VU Harburg. Nach Abschluss des VU-Prozesses werden die 

Zielsetzungen des VU-Rahmenplans in den B-Plan eingearbeitet. 

Im südlichen Bereich des Fördergebiets soll der BS Harburg, der Teilbebauungsplan (TBP) 134 (teilweise) und 

der BP Harburg 25-Heimfeld 18 teilweise durch den BP Harburg 63 überplant werden. Die Aufstellung dieses 

B-Planes ruht derzeit ebenfalls aufgrund der VU Harburg. Nach Abschluss des VU-Prozesses werden die Ziel-

setzungen des VU-Rahmenplans in den B-Plan eingearbeitet.  

Entlang der Buxtehuder Straße sind weiterhin Teilbereiche des TBP 134 und BS Heimfeld sowie zwischen der 

Alten Harburger Elbbrücke und dem Neuländer Hauptdeich der BS Harburg rechtskräftig. 

Verordnung über die Erhaltung baulicher Anlagen in Harburg vom 06.07.1993  

Das Erhaltungsgebiet gemäß §172 Absatz 1 Satz 1 BauGB liegt zwischen Kanalplatz, Schellerdamm, Karnapp 

und Blohmstraße. Im Verordnungsbereich bedürfen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets auf 

Grund seiner städtebaulichen Gestalt der Abbruch, die Änderung, die Nutzungsänderung und die Errichtung 

baulicher Anlagen der Genehmigung. Die Genehmigung zum Abbruch, zur Änderung oder zur Nutzungsände-

rung darf nur versagt werden, wenn die bauliche Anlage allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen 

Anlagen das Ortsbild oder die Stadtgestalt prägt oder sonst von städtebaulicher Bedeutung ist. Die Genehmi-

gung zur Errichtung einer baulichen Anlage darf nur versagt werden, wenn die städtebauliche Gestalt des Ge-

biets durch die beabsichtigte Anlage beeinträchtigt wird. 

 

B 1.2 NUTZUNGSSTRUKTUR UND FUNKTIONSRÄUME WOHNEN, GEWERBE, GRÜNE UND BLAUE 

INFRASTRUKTUR, ÖFFENTLICHER RAUM, MOBILITÄT, ZENTRENFUNKTION, NAHVERSOR-

GUNG  

Das Gebiet des Binnenhafens ist heute durch eine vielfältige Nutzungsstruktur geprägt. Neben den weiter be-

stehenden Hafennutzungen spielen Technologie- und Dienstleistungsunternehmen eine immer wichtigere Rolle. 

So wurden in den letzten Jahren große Flächen entwickelt, die v. a. für arbeitsplatzintensive, wissensbasierte 

und innovative Nutzungen Verwendung finden sollen. Die von Industrie- und Gewerbenutzung beanspruchten 

Flächen sind mit knapp 40 % weiterhin dominant. Dabei ist die gewerbliche Nutzung für Produktions- und/ oder 

Lagerstätten im nördlichen Binnenhafen deutlich präsenter, wohingegen im südlichen Binnenhafen die Büronut-
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zung dominiert. Wohnflächen machen aktuell rund 7 % der Gesamtfläche aus, wobei die Wohnnutzung in räum-

lichen Clustern konzentriert ist. Der Anteil an Grün-, Freizeit- und Sportflächen sowie öffentlichen Plätzen liegt 

aktuell bei 13 %. Die Wasserflächen des Binnenhafens haben einen Anteil von ca. 26 % an der Gesamtfläche. 

Dabei ist zu beachten, dass sie eine hohe Nutzungsvielfalt aufweisen und auch als Verkehrs-, Gewerbe-, Frei-

zeit- und Wohnflächen dienen. 

B 1.2.1 WOHNEN  

Wohnungsbestand und Entwicklung 

Der Binnenhafen weist Wohnquartiere in unterschiedlicher Ausprägung und Vielfalt auf. Neben Eigentumswoh-

nungen und freifinanzierten Mietwohnungen entstanden auch 155 geförderte Wohnungen. Im Binnenhafen 

wurde und wird Wohnraum für Studierende, Seniorinnen und Senioren geschaffen. Viele der neu errichteten 

Wohneinheiten (WE) im Binnenhafen sind barrierefrei gestaltet.  Insgesamt befanden sich mit Stand 31.12.2023 

im Fördergebiet 1.308 Wohnungen. 
 

Ältere Wohnungsbestände 

Das Gebiet des Binnenhafens war mit etwa 300 Bewohnenden bereits vor Beginn des Transformationsprozes-

ses in den 1990er Jahren in Teilbereichen Wohnstandort.  Ältere Wohnungsbestände bestehen bspw. entlang 

der Straße Karnapp sowie im nördlichen Bereich des Fördergebiets entlang der Straße Hafenbezirk. Dort befin-

det sich eine kleine Wohnenklave mit Doppelhäusern, die für die Bediensteten des Hafenbauamtes bzw. des 

anliegenden Schleusenbetriebs errichtet wurden. Des Weiteren gab es bereits vor der Wohnbebauung auf der 

Schlossinsel im Rahmen der IBA eine Wohnnutzung im Harburger Schloss. Auch im Channel Tower befinden 

sich einzelne Wohnungen. 

Neubauprojekte 

Seit 2010 wurden im südlichen Binnenhafen und auf der nördlich angrenzenden Schlossinsel ca. 1.000 WE 

geschaffen. 

Schlossinsel: 2010 wurde die Harburger Schlossinsel aus dem Hafengebiet entlassen. Die ersten Wohnungs-

bauprojekte wurden daraufhin mit Unterstützung der IBA Hamburg umgesetzt. Im sog. £Quartier am Park̄  ent-

standen hier im Wohngebäude £Inselleben̄  15 öffentlich geförderte und 10 frei finanzierte Wohnungen. Im be-

nachbarten £Boathousē  befinden sich 17 Eigentumswohnungen. Im nördlichen Teil der Schlossinsel entstand 

das zweiseitig von Wasser umgebene Bauprojekt £Schlossinsel-Marinā . Es bietet 163 Miet- und Eigentums-

wohnungen in sieben Einzelgebäuden. 

Theodor-Yorck-Straße/ Schellerdamm: Auf der ehemaligen Güterbahnhofsflÿche £Harburger Brücken¯ befinden 

sich an der Theodor-Yorck-Straße im Energieeffizienzhaus des IBA-Projekts £Wohnen am Hafencampus¯ 63 

Eigentumswohnungen, im Wohngebÿude £Brückenquartier¯ 56 Eigentumswohnungen und in den £PHOENIX 

HOMES ¯ 140 Mietwohnungen. Zudem bietet das IBA-Projekt £Studentisches Wohnen Schellerdamm¯ 61 Miet-

wohnungen im nordöstlichen Straßenbereich. 

Als ein weiteres Wohnungsbauprojekt aus dem Bereich des Ausbildungs-Wohnens wurde das Gabriel Riesser 

Haus an der Theodor-Yorck-Straße 31 im Oktober 2023 fertiggestellt. Hier wurden 174 voll ausgestattete Ein-

zelapartments in der Größe von 18-28 qm fertiggestellt, von denen 151 Einheiten ab einer monatlichen warm- 

bzw. all-inklusiv-Miete von 620 Euro Studierenden und Auszubildenden angeboten werden. 23 Appartements 

sind vollständig barrierefrei und werden öffentlich gefördert für 510 Euro monatlich zur Verfügung gestellt. Au-

ßerdem befindet sich in dem neu gebauten Gebäude eine KiTa mit 55 Plätzen. 

Das Unternehmen Sahle Wohnen errichtete 2016 im Projekt £Sahle Wohnen am Schellerdamm¯ eine Wohnan-

lage mit 140 geförderten barrierefreien Wohnungen, davon 102 Seniorenwohnungen und 38 Wohnungen für 

Einzelpersonen und Familien. Integriert sind vier Wohnungen für Menschen mit Behinderungen der Wohnassis-

tenzgemeinschaft der BHH Sozialkontor gGmbH. 
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Harburger Schloßstraße/ Kaufhauskanal: Zuvor gewerblich genutzt, wurde das Gelände zwischen Kaufhauska-

nal und Harburger Schloßstraße unter dem Titel "Maritimes Wohnen am Kaufhauskanal" zu einem Wohnquartier 

mit markanter Architektur und insgesamt rund 18.500 m² Wohnfläche umgewandelt. Der erste Bauabschnitt 

wurde 2016 mit 61 Eigentumswohnungen in sechs Punkthäusern fertiggestellt. Der zweite Bauabschnitt mit 32 

Eigentumswohnungen in drei Punkthÿusern (£Quartier 319 Maritim¯) und 56 Mietwohnungen in einem weiteren 

L-fđrmigen Gebÿude wurden 2019 fertiggestellt. Sėdlich davon schlieút das 2021 fertiggestellte £Weiúe Haus¯ 

mit 35 Mietwohnungen an. 

Am £Kanalplatz 15/ Blohmstraúe 22¯ ist im Frühjahr 2024 der Baubeginn für ein soziales Zentrum mit Namen 

£Ankerplatz¯ auf dem Gelÿnde des ehemaligen Harburger Bauhofs erfolgt. Vorgesehen ist ein Gebäude mit vier 

Hochpunkten und einer Quartiersgarage mit ca. 100 Stellplätzen. Es werden u.a. Pflegewohnungen, Wohn- und 

Pflegegemeinschaften und Wohnungen für Menschen mit Assistenzbedarf geschaffen.  

 

Projekt Belegenheit/Ort WE gesamt Fertigstel-

lung 

Inselleben Schlossinsel 25 WE (davon 15 öffentlich gefördert) 2012-2013 

Boathouse Schlossinsel 17 WE (Eigentumswohnungen) 2012-2013 

Schlossinsel Marina Schlossinsel 163 WE (133 Miet- und 30 Eigentums-

wohnungen) 

2010-2014 

    

Wohnen am Hafen-

campus 

Theodor-Yorck-Straße 63 WE (Eigentumswohnungen) 2012-2015 

Wohngebäude Brü-

ckenquartier 

Theodor-Yorck-Straße  56 WE (Eigentumswohnungen) 2019 

Phoenix Homes  Theodor-Yorck-Straße 140 WE (Mietwohnungen) 2014-2017 

Stud. Wohnen 

Schellerdamm 

Schellerdamm  61 WE (Mietwohnungen) 2013-2015 

Sahle Wohnen am 

Schellerdamm 

Schellerdamm  140 WE (öffentlich geförderte Miet-

wohnungen, davon 102 altengerechte 

sowie 38 Single- und Familienwohnun-

gen) 

2016 

Schellerdamm 9 Schellerdamm 23 WE (Eigentumswohnungen) 2018-2019 

Mar. Wohnen am 

Kaufhauskanal (BA 

1) 

Harburger Schloßstraße  61 WE (Eigentumswohnungen) 2014-2015 

Mar. Wohnen am 

Kaufhauskanal (BA 

2) 

Harburger Schloßstraße  32 WE (Eigentumswohnungen - Quar-

tier 319 Maritim) und weitere 56 WE 

(Mietwohnungen) 

2019 

Weißes Haus Harburger Schloßstraße  35 WE (Mietwohnungen) 2021 

Gabriel Riesser 

Haus 

Theodor-Yorck-Straße 31 174 WE (Einzelappartements) 2023 

Ankerplatz Kanalplatz 15/ Blohmstraße 

22 

56 WE (öffentlich gefördert) 2026 

Tabelle 2: Neubauvorhaben im Harburger Binnenhafen seit 2010 

Wohnungsbaupotenzialflächen 

Das Wohnungsbauprogramm 2024 des Bezirks Harburg listet im Binnenhafen einzelne Potenzialflächen für 

Wohnungsbau. Darüber hinaus sind weitere Potenziale im VU-Rahmenplan verortet, sodass der Binnenhafen 

einen Schwerpunkt für die Wohnungsbauentwicklung in Harburg bildet. Aufgrund des laufenden Prozesses kön-
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nen zum jetzigen Zeitpunkt keine genauen Zahlen genannt werden. Insgesamt besteht im Binnenhafen ein Woh-

nungsbaupotenzial für mehrere Hundert Wohneinheiten, die sich im Laufe des VU-Prozesses weiter ausdiffe-

renzieren werden. Überwiegend ist Geschosswohnungsbau, häufig in Mischnutzung, vorgesehen. Der Schwer-

punkt wird insbesondere auf verdichtetem Wohnungsbau liegen, auch wird Studierenden, Seniorinnen und Se-

nioren und weiteren besonderen Wohnformen Rechnung getragen. 

Sozialwohnungen 

Im Statistischen Gebiet 88002 befinden sich mit Stand 01.01.2024 in den genannten Neubauvorhaben insge-

samt 155 Sozialwohnungen. In den älteren Wohnungsbaubeständen (vor 2010) finden sich keine Sozialwoh-

nungen. Mit 13,6% aller Wohnungen liegt der Anteil des Sozialwohnungsbaus im Fördergebiet deutlich unter-

halb der wohnungspolitischen Maßgaben des Hamburger Bündnis für das Wohnen von 35% öffentlich geför-

dertem Wohnraum in Neubauvorhaben, überschreitet jedoch den durchschnittlichen Anteil des geförderten 

Wohnungsbaus am Gesamtbestand im Stadtteil Harburg (ca. 10%). Sämtliche öffentlich geförderten Woh-

nungsbestände im Statistischen Gebiet haben eine Sozialbindung über das Jahr 2028 hinaus. Werden die im 

Wohnungsbauprogramm und im VU-Rahmenplan anvisierten Wohnungsbaupotenziale mit dem im Drittelmix 

vorgesehenen Anteil an öffentlich geförderten Wohnungen realisiert, ist von einem moderaten Anstieg der Quote 

im Quartier auszugehen. 

Wohnungsmarkt 

Der Immobilienmarktbericht aggregiert Aussagen auf Ebene des Stadtteils. Durch die Zugehörigkeit des Bin-

nenhafens zum Stadtteil Harburg, der mit der Innenstadt das Immobilienmarktgeschehen dominiert, sind Aus-

sagen zum Wohnungsmarkt und weiteren Indikatoren für den Teilraum Binnenhafen von geringer Aussagekraft. 

In den Neubauvorhaben im Quartier Harburger Brücken, auf der Schlossinsel und an der Harburger Schloß-

straße leben heute rund 85 % aller Bewohnenden des Binnenhafens. Der Binnenhafen bietet neben den geför-

derten Wohnungen (ca. 14 %), nur einen geringen Anteil an Bestandswohnungen älteren Baujahrs, in denen 

von einem entsprechend geringeren Mietpreisniveau auszugehen ist. Hinzu kommt, dass im Fördergebiet keine 

der Hamburger Baugenossenschaften oder Baugemeinschaften vertreten sind. Die Rahmenbedingungen für 

Baugemeinschaften und Baugenossenschaften sind im Binnenhafen eher ungeeignet. Es gibt eine Vielzahl an 

Restriktionen (z.B. Lärmauflagen, archäologisches Grabungsgebiet, viele Flächen in privater Hand), die kosten-

günstiges Bauen erschweren. 

Von den befragten Akteurinnen und Akteuren im Rahmen der QuL Bestands- und Entwicklungsanalyse wurde 

der angebotene Wohnraum als teuer empfunden. Die Wohneinheiten sind groß, es fehlen kleinere und bezahl-

bare Wohneinheiten sowie bezahlbare Wohnungen für Familien mit familiengerechten Grundrissen. Die Inter-

viewpartner des Vereins £Die Fÿhre e.V.¯ und der BHH Sozialkontor gGmbH als Vertretung von Wohnungssu-

chenden mit Beeinträchtigungen betonen die Schwierigkeiten, die Klienten bei der Wohnungssuche hätten. 

 

B 1.2.2 GEWERBE, INFRASTRUKTUR, IMMISSIONEN 

Entwicklung und Bestand 

Im Binnenhafen sind aufgrund der ehemaligen Bedeutung als Industriestandort weiterhin hafentypische Betriebe 

und Industrien ansässig. Diese haben sich insbesondere im nördlichen Teil des Binnenhafens auf der Schlos-

sinsel, entlang des Dampfschiffswegs und im Bereich des Hafenbezirks gehalten.  

Der Binnenhafen entwickelt sich seit Anfang der 2000er Jahre von einem historischen Hafen- und Industrie-

standort zu einem modernen forschungs- und technologieorientierten Gewerbestandort und befindet sich somit 

in einem grundlegenden Strukturwandel. Neben den Hafennutzungen (Werften, Hafen, Industriebetriebe) haben 

sich im Laufe der Jahre viele weitere kleine, oftmals nautikbezogene Gewerbebetriebe (Tischlerei, Segelmacher, 

Lackierer, Lagerung, weitere spezialisierte Werkstätten, etc.), Handwerksbetriebe (z.B. Gebäudereiniger:innen, 

Bauunternehmen, Elektrotechniker:innen, Friseur:innen) sowie Unternehmen aus dem Technologie- und 
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Dienstleistungsbereich (z.B. Medienunternehmen, Ingenieurbüros, Kanzleien) angesiedelt. Räumlich liegen die 

Schwerpunkte für lokale Handwerksbetriebe in den Bereichen Schellerdamm und Theodor-Yorck-Straße sowie 

vereinzelt in der Hannoverschen Straße oder der Blohmstraße. Nautikbezogene Gewerbebetriebe liegen größ-

tenteils im Norden des Fördergebiets an der Süderelbe sowie auf der Schlossinsel.  

Die Gründung der Technischen Universität Hamburg-Harburg (seit Juni 2018 Technische Universität Hamburg) 

1978 im Harburger Binnenhafen gab den Anstoß zu einer Neuausrichtung des Wissensstandortes Harburg. 

Weitere Betriebe und Organisationen aus Wissenschaft und Forschung (z.B. TuTech Innovation GmbH, Inno-

vation Campus Green Technologies, Fraunhofer-Center für maritime Logistik und Dienstleistungen, Becker Ma-

rine Systems, Airbus) zogen in der Folge in den Binnenhafen. 

Nördlicher Binnenhafen inkl. Schlossinsel: Der Gewerbestandort Nr. 15 gemäß Gewerbeflächenkonzept £Ge-

werbegebiet Nördlicher Binnenhafen/ Schlossinsel/ Dampfschiffsweg¯ weist Gewerbeflächen in Streulage und 

teilweise in direkter Nachbarschaft zu der 2013-2014 realisierten Wohnbebauung auf der Schlossinsel auf.  Ge-

werbliche Unternehmen, wie die Hirdes Heinrich GmbH oder August Prien, sind auch künftig gewünschte woh-

nort- und hafennahe Nutzungen. Mit Blick auf das Ziel des Erhalts der charakteristischen Hafenatmosphäre ist 

zudem das Fortbestehen der Betriebe Jöhnk Werft GmbH und Jugend in Arbeit gGmbH auf der Harburger 

Schlossinsel bedeutend. Die Hamburg Port Authority hat 2021 angekündigt den Werftbetrieb auf der Schlos-

sinsel aufzugeben, behält jedoch das Flächeneigentum und sieht eine standortgerechte Nachnutzung vor. Das 

Gelände zwischen Harburger Werfthafen und der Straße An der Horeburg umfasst neben mehreren Hallen auch 

eine denkmalgeschützte Slipanlage. Die Traditions-Bootswerft Peter Knief liegt im Vordeichbereich nördlich der 

Straße Hafenbezirk und ist aufgrund der geplanten Deicherhöhung vom Abriss bedroht (siehe Absatz Hoch-

wasserschutzanlagen). Die Abstimmungen zwischen Werftbetreibern, den ebenfalls betroffenen Freizeitnutzen-

den (siehe Kap. B 3.5) und dem Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) stehen kurz vor dem 

Abschluss. Die kleine, seit 1927 bestehende Werftanlage bietet nicht nur für die Wassersportler:innen des Bin-

nenhafens einen wichtigen Anlaufpunkt mit Reparatur-, Lager- und Selbsthilfemöglichkeiten. Am Lotsekai sieht 

das bezirkliche Gewerbeflächenkonzept Potenzial für die Ansiedlung von Betrieben aus dem Sektor Forschung 

und Innovation.  

Am Dampfschiffsweg 18 plant die Firma Mönke den Abriss und Neubau ihrer Hallen. Ein Streifen direkt entlang 

der Kaimauer soll langfristig als Teil des Rundwegs ausgebaut werden. (siehe Kapitel F 1.2.3).  

Andere Gewerbeflächen sollen in eine gemischte Nutzung überführt werden. An der Ecke Lotsekai-Dampf-

schiffsweg, Lotsekai 1, befindet sich die sog. £rote Halle¯ (ehemals Feuerwehr), eine abgängige eingeschossige 

Lagerhalle aus Backstein, die in den 1920er Jahren gebaut worden ist. Fėr die westlich angrenzende £weiúe 

Halle¯, ebenfalls eine ehemalige Lagerhalle, ist eine Konzeptausschreibung insbesondere für soziale oder kul-

turelle Zwecke vorgesehen. Ziel ist der Gebäudeerhalt mit gemischter Nutzung und die dauerhafte Unterbrin-

gung der Rudersparte des SV Grün-Weiß Harburg. Sowohl fėr das Grundstėck der £roten Halle¯ als auch fėr 

die £weiúe Halle¯ wird im Zuge des Bebauungsplans H72-HF 55 neues Planrecht geschaffen. Fėr die £rote Halle¯ 

ist ein Abriss und Neubau vorgesehen. Die Grundstücksentwicklung am östlichen Abschluss des Lotsekais wird 

ebenfalls im Zuge des Bebauungsplanverfahrens H72-HF55 bearbeitet. Angrenzend an die nördlichen Flächen 

des Gewerbestandorts befinden sich zwei Schiffsanleger.  

Im nördlichen Binnenhafen befindet sich der markante Neubau des Wasserschutzpolizeikommissariats 3 mit 

zugeordneten Anlegern. 

Südlicher Binnenhafen inklusive Quartier Harburger Brücken: Der größte Anteil der baulichen Entwicklung im 

Gewerbesektor in den vergangenen 10 bis 20 Jahren fand auf dem Gebiet des südlichen Binnenhafens statt. 

Die dortigen Projekte umfassen einerseits die Inwertsetzung von historischen Gebäuden wie der Umbau des 

ehemaligen Palmspeichers am westlichen Bahnhofskanal zu einem Bürogebäude mit Restaurant und Veran-

staltungsflächen (1994), die Konversion des Fleethauses, eines denkmalgeschützten Getreidespeichers zu Bü-

roflächen und Gastronomie (2008), die Entwicklung des Firmensitzes der HC Hagemann construction group in 
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der Alten Schmirgelfabrik in der Blohmstraße (2009) und im selben Jahr die Restaurierung der beiden histori-

schen Villen Lammerich & Lengemann aus dem 19. Jahrhundert, ebenfalls in der Blohmstraße. Bei den Projek-

ten £Silo¯, einem vierzehngeschossigen Bėrogebÿude mit Restaurant sowie dem £Kaispeicher Harburg¯ (und 

dessen Anbau 2011), der ebenfalls auf Büronutzung ausgerichtet ist, wurde der Umbau alter Bausubstanz mit 

Neubauelementen kombiniert. 

Die ersten gewerblichen Neubauprojekte im Binnenhafen wurden mit dem neuen Firmengebäude des MAZ 

1994 und dem £Channel 1¯ Gebÿude 1998 in der Harburger Schloústraúe errichtet. Es folgten 2002 der £Chan-

nel Tower¯, das hđchste Gebÿude sėdlich der Elbe, 2006 wurden die Gebÿude £Channel 2-4¯ fėr verschiedene 

Airbus-Zulieferer gebaut. Weitere Neubauten sind das Bėrohaus £S18¯ (2009), das £Kontorhaus Hafenblick¯, 

der sog. £Goldfisch im Channel¯, die neue Unternehmenszentrale fėr Becker Marine Systems, das Bėro- und 

Geschÿftshaus £Brėckenquartier¯ mit groúflÿchigem Einzelhandel am Veritaskai sowie der angrenzende Ge-

werbe- und Bėrokomplex £Gesundheitsinsel¯.  

Bis auf ein B&B Hotel an der Theodor-Yorck-Straúe mit 100 Zimmern, und der £Lydios¯, ein zu einem Hotelschiff 

umgebauter Schüttgutfrachter sind aktuell keine Hotels und Pensionen im Binnenhafen vorhanden. 

Die schon seit 1978 im Binnenhafen verortete Technische Universität Hamburg erweitert seither die Anzahl ihrer 

Niederlassungen im Bereich des südlichen Binnenhafens. Zu nennen sind insbesondere die Einrichtung des 

Instituts für technische Logistik (Theodor-Yorck-Straße) und des Innovation Campus Green Technologies 

(ICGT) mit dem Startup-Dock der TUHH im Jahr 2017 an der Harburger Schloßstraße 6-12. Ebenfalls eng mit 

der TUHH verbunden ist das Bauvorhaben HIP (Hamburg Innovation Port), das in vier Abschnitten in der Blohm-

straße entstehen soll. Der erste Bauabschnitt £HIP One¯ ist bereits realisiert. Die Flÿchen werden neben der 

TUHH von verschiedenen Unternehmen gemietet.  

Darüber hinaus haben sich sukzessive auch andere Technologie- und Forschungseinrichtungen im südlichen 

Binnenhafen niedergelassen. 2016 hat die Medical School Hamburg (MSH) Räumlichkeiten der ehemaligen 

Unilever Seifenfabrik am Schellerdamm 22-24 bezogen. Das neue Forschungsgebäude des Fraunhofer Instituts 

für Maritime Logistik an der Blohmstraße wurde im Jahr 2022 fertiggestellt und wird den Technologiestandort 

Binnenhafen weiter stärken. 

Mit den genannten Entwicklungen hat sich die Zahl der Beschäftigten gegenüber der Hafennutzung im Binnen-

hafen deutlich erhöht. 2017 wurde die Zahl der Firmen auf 160 mit etwa 6.500 Beschäftigten geschätzt. Hinzu 

kommen Studierende, Auszubildende, Servicedienstleistende und Gäste dieser Einrichtungen, die als Nachfra-

gegruppe für öffentliche und private Infrastrukturen eine überaus relevante Bezugsgröße darstellen. 

In Planung 

Im Fördergebiet befinden sich die im bezirklichen Gewerbeflächenkonzept gelisteten Gewerbestandorte Nr. 8-

15. Deren planungsrechtliche Entwicklungsperspektiven hin zu höherwertigen gewerblichen Nutzungen sowie 

Mischnutzungen in höherer Dichte wurden im Kapitel B 1.1.5 Bauleitplanung dargelegt. Im Folgenden werden 

hier die geplanten Nutzungen und Gebäude beschrieben. 

Schlossinsel: Im Süden der Schlossinsel ist angrenzend an den Lotsekai und den Lotseplatz das Lighty-Wood-

Projekt geplant. Es umfasst einen Gewerbekomplex mit Bürogebäude südlich der Zitadellenstraße und ein Ge-

bäudeensemble und Parkhaus nördlich der Zitadellenstraße, in dessen Erdgeschossflächen Leichtindustrie ein-

ziehen soll. Die Dach- und Erdgeschossflächen der Gebäude sollen teilweise öffentlich zugänglich und nutzbar 

sein.  

Östlicher Binnenhafen: Die Fläche Nr. 8 £Gewerbegebiet Neuländer Quarreē  und das ehemalige Gebiet der 

£New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie¯ (südlicher Teil der Fläche Nr. 13 £Gewerbegebiet Narten-

straße/ Hannoversche Str.̄) sind per Senatsbeschluss im April 2021 in die laufenden VU Harburg einbezogen 

worden. Die Einbeziehung ermöglicht es, die Entwicklung auch unabhängig von den Zusagen und Verkaufsent-

scheidungen privater Investoren voranzubringen (s. Kap. B 1.1.4). 
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Auf dem Gebiet des Neuländer Quarrees soll ein Mix aus Wohnen, Hotel und Gewerbe entstehen. Aufgrund der 

laufenden VU Harburg ruht derzeit das B-Planverfahren, dies gilt im selben Maße für die südlichen Flächen der 

New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie. 

Der Eigentümer des nördlichen Teilbereichs plant die Entwicklung eines Gewerbestandorts. Für den südlichen 

Teil, der sich im Eigentum eines anderen Eigentümers befindet und auf dem sich die denkmalgeschützten In-

dustriegebäude befinden, liegt derzeit noch keine Planung vor.  

Für den südlich angrenzenden Chemikalien-Betrieb Brenntag AG, ein Störfallbetrieb auf der Fläche Nr. 9 £Ge-

werbe- bzw. Industriegebiet Brenntag¯ sind derzeit keine konkreten Planungen bekannt.  

Das Areal südlich der Brenntag GmbH, auf dem sowohl das £Gewerbegebiet Seevestraúe¯ (Nr. 10) als auch 

das £Industriegebiet Harburg-Freudenberger¯ (Nr. 11) verortet sind, wird derzeit im Rahmen der VU neu geplant 

(s. Kap. B 1.1.5). Im Februar 2024 hat der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) 

das Vorkaufsrecht für das ca. 57.000 m² große sog. Freudenberger Areal ausgeübt. Der Erwerb durch die Stadt 

ermöglicht eine Neuordnung der Flächen im Rahmen der Entwicklung des östlichen Binnenhafens. Das Areal 

soll durch neue Flächenzuschnitte für eine gemischte Nutzung optimiert werden. Vorgesehen sind sowohl ge-

werbliche Nutzungen als auch kulturelle oder Sportnutzungen. Die bisherigen Planungen und Zielsetzung der 

im Geltungsbereich der VU Harburg gelegenen Gewerbeflächen werden im Zuge des Verfahrens überprüft und 

in eine neue Rahmenplanung überführt. 

Auf der Fläche Nr. 14 £Gewerbegebiet Hannoversche Straúe und der B 75̄  werden die Bestandsentwicklung 

und Intensivierung der gewerblichen Nutzungen im Sinne der Erhöhung der Flächeneffizienz angestrebt. 

Südlicher Binnenhafen: Entlang der Blohmstraße plant das ortsansässige Unternehmen HC Hagemann die Re-

alisierung der weiteren Bauabschnitte von HIP two, three und four. Im zweiten Abschnitt soll ein Forschungs- 

und Technologiezentrum mit Entwicklungs- und Büroflächen, Laboren sowie Coworking-Spaces errichtet wer-

den, das überwiegend von der TU Hamburg angemietet werden soll.  

Auch zum Hotel am Veritaskai (Projektitel: Hotel Hafen Harburg), auf dem ehemaligen Gelände des Veritas 

Beach Clubs am Lotsekanal gab es fortgeschrittene Planungen. Der Bau der Lorenz Gruppe sollte 2017 begin-

nen und 2019 fertiggestellt werden. Das Vorhaben wurde allerdings bisher nicht umgesetzt. 

Ein weiteres Großprojekt stellen die umfangreichen Planungen zum AQUA² DOCK, einem neuen Quartier im 

nördlichen Bereich der Blohmstraße dar. Hier soll neben einem H-förmigen Bürogebäude an der Blohmstraße 

ein Economy Hotel der Marke the niu entstehen. Der Baubeginn ist 2024 erfolgt.  

Ebenfalls ist das £U-NIC (New Innovation Center)° auf dem Gelände des Gewerbegebiets Theodor-Yorck-

Straße (Nr. 12) in Planung. Der Neubau eines Büro- und Laborgebäudes für Technologie-Unternehmen zwi-

schen Theodor-Yorck-Straße und Östlichem Bahnhofskanal ist noch nicht erfolgt.  

Auf dem Gelände südlich des Kanalplatzes ist die Errichtung des HIP-House, eines Hochhauses mit Hotel- und 

Kurzzeitapartments geplant. Die Flächen sind Teil des in Aufstellung befindlichen B-Planverfahrens H 72-HF55 

(siehe Kap. B 1.1.5) 

Im Zuge der Entwicklungen ist von einem weiteren deutlichen Anstieg der Beschäftigtenzahlen im Binnenhafen 

auszugehen. 

Leerstände: 

Leerstehend sind neben den historischen Industriegebäuden der Hilke Likörfabrik und der New-York Hamburger 

Gummi-Waaren Compagnie, die ehemals von den Elbwerkstätten genutzten Hallen im Hafenbezirk. Seit dem 

Umzug der Firma Harburg Freudenberger Ende 2021 steht die ehemalige Unternehmenszentrale an der See-

vestraße leer. Die zum Freudenberger Areal gehörenden, teilweise historischen Hallen sind nahezu vollständig 

vermietet.  
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Industrieanlagen: Im Fördergebiet befinden sich mehrere ehemalige Industriestandorte, die heute brachgefallen 

sind und/oder vorwiegend gewerblich genutzt werden. Mit der sukzessiven Umwandlung ehemaliger Industrie-

gebiete entlang der Hannoverschen Straße, wird lediglich das Gewerbe- bzw. Industriegebiet Brenntag als In-

dustriestandort verbleiben. Auf der Schlossinsel befinden sich die Jöhnke Werft (Lotsestieg) sowie eine Werft 

der HPA (Horeburg). 

Westlich an den Harburger Binnenhafen angrenzend befindet sich das großflächige Industriegebiet Harburger 

Seehäfen. Ein Schwerpunkt der industriellen Nutzung liegt hier auf der Verarbeitung von Ölen und Fetten und 

der Petrochemie. Die Harburger Seehäfen sind wesentliche Teile des Hafennutzungsgebietes gem. HafenEG. 

Ausschließlich die HPA und die BWI sind befugt, Planungen in dem vom Hafenentwicklungsgesetz (HafenEG) 

erfassten Bereich aufzustellen und umzusetzen. Heute befinden sich auch zahlreiche Logistikbetriebe auf den 

Flächen. Die Flächen liegen im Hafengebiet und unterliegen damit der Zuständigkeit der Hamburg Port Authority 

(HPA). Die Bezirke werden bei Hafenplanungen mit bezirklicher Relevanz in die Planungsprozesse der HPA und 

der BWI eingebunden.  

Sonstige Infrastruktur 

Energieversorgung: Das Blockheizkraftwerk Harburger Brücken der GETEC Wärme & Effizienz GmbH Nord 

versorgt die nördlich gelegenen Neubauten zwischen Schellerdamm und Östlichem Bahnhofskanal mit Wärme. 

Der Anschluss des Gewerbeparks Seevestraße ist ebenfalls geplant. 

Im Industriegebiet Harburger Seehäfen sind mehrere Betriebe (Raffinerien, etc.) mit hoher Abwärme-

Wahrscheinlichkeit angesiedelt. 

Das Fördergebiet wird in ostwestlicher Richtung von einer 380 kV Hochspannungsleitung durchzogen. Im 

Achsabstand von 65 m zu beiden Seiten ist keine Wohnnutzung möglich. Gebäude und Bäume unterhalb der 

Hochspannungsleitung sind in der Höhe auf 18 m ü. NN limitiert.  

Am südlichen Rand des Fördergebiets befindet sich ein großflächiges Umspannwerk am Karnapp, dessen 

Gebäude unter Denkmalschutz steht. 

Hochwasserschutzanlagen, Schleusen: Der Harburger Binnenhafen ist seit dem 19. Jahrhundert ein 

tideunabhängiger Bereich, der im Norden durch eine Hochwasserschutzanlage geschützt wird. Diese ist in 

Teilen als Deich oder als Hochwasserschutzwand ausgeführt. Im Zuge der Deicherhöhung auf 8,70 m zur 

Anpassung an den neuen Bemessungswasserstand werden insbesondere im Bereich zwischen Harburger 

Schleuse und der Alten Süderelbbrücke umfangreiche Bodenordnungsmaßnahmen notwendig. Die geplante 

Erhöhung um 80 cm durch einen sog. Landschaftsdeich geht mit einer Verbreiterung  des Deichfußes um  5-6 

m einher. Sie betrifft im Bereich Harburger Hauptdeich Ost mehrere Bauwerke im Vordeichbereich, für die 

aktuell eine Lösung im Bezug auf deren Verbleib oder Verlagerung erarbeitet wird (s. Absatz Entwicklung und 

Bestand sowie Kap. B 3.5 Sport und Freizeitinfrastruktur). Im Bereich Harburger Hauptdeich West haben die 

Bauarbeiten zur Deicherhöhung bereits begonnen und sollen bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Die 

Zuständigkeit liegt hier bei der BUKEA, die den LSBG mit der Umsetzung der Maßnahmen beauftragt hat. 

Mit der Harburger Hafenschleuse (erbaut 1875-1881) als Kammerschleuse und dem Schöpfwerk Harburg 

(ehemaliger Schleusenstandort) befinden sich zwei weitere wichtige Gewässerbauwerke im Fördergebiet. Im 

Zuge der letzten Modernisierung in den 2010er Jahren wurde auch eine (nicht barrierefreie) Fußwegeverbin-

dung über die Hafenschleuse realisiert. 

Gewerbliche Lärm- und Schadstoffemissionen 

Im Fördergebiet kommt es durch die umliegenden Gewerbe- und Industriebetriebe des Hafengebiets und der 

Gewerbe- und Industriestandorte in Neuland zu Lärmemissionen und Luftimmissionen. Um eine gesunde 

Koexistenz zwischen den sensiblen Wohn- und Freizeitnutzungen und den ansässigen Betrieben zu gewährleis-

ten, bedarf es zudem weiterhin Vorkehrungen, um das Einhalten verträglicher Grenzwerte von Luftschadstoffen 

und Lärmemissionen zu gewährleisten. 
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Aufgrund verschiedener hafennaher gewerblicher und industrieller Nutzungen ist in den Böden und im Schlick 

des Harburger Binnenhafens mit Altlasten zu rechnen. Im Zuge der Wohnbebauung auf der Harburger Schlos-

sinsel wurden bei Bodenuntersuchungen erhöhte Schadstoffwerte ermittelt. Insofern ist ein besonderes Augen-

merk auf Bodenuntersuchungen im Vorfeld von Baumaßnahmen notwendig. Auch bei der Um- oder Zwischen-

nutzung von bestehenden Gebäuden ist mit belasteten Baumaterialien und/oder Schadstoffeinträgen durch 

vorherige Nutzungen zu rechnen. 

 

B 1.2.3 ÖFFENTLICHER RAUM UND GRÜNE INFRASTRUKTUR 

Übergeordnete Grünraumsysteme 

Weite Bereiche des Harburger Binnenhafens liegen innerhalb der Landschaftsachsen des 

Landschaftsprogramms der Freien und Hansestadt Hamburg. Diese schließen an die Süderelbe an und setzen 

sich entlang des Westlichen Bahnhofskanals und des Kaufhauskanals in Richtung Süden fort. Die Schlossinsel 

samt umliegenden Hafen- und Uferbereichen ist mit dem Ziel £Entwicklung des Landschaftsbilds¯ 

gekennzeichnet. Entwicklungsziele sind  

¶ £das Erstellen von Landschaftsbildkonzepten im Rahmen von Landschaftsplanungen,  

¶ Erarbeitung von Parkpflegewerken,  

¶ die Wiederherstellung der natur-, kultur- oder freiräumlichen Zusammenhänge,  

¶ sowie das Anreichern und Ergänzen mit typischen Landschaftselementen.̄  

Zudem ist der Binnenhafen samt der Harburger Innenstadt als £Entwicklungsbereich Naturhaushalt¯ 

gekennzeichnet.  

Mit der 98. Änderung des Landschaftsprogramms wurde 2010 der neuen Parkanlage auf der Schlossinsel, der 

Landzunge am staatlichen Liegehafen und der allmählichen Umwandlung der Hafenareale zu verdichteten 

Stadträumen Rechnung getragen.  

Zwischen der Hochwasserschutzlinie (Dampfschiffsweg und Harburger Hauptdeich) und dem Elbufer ist das 

£Milieu¯ einer weiteren Parkanlage gekennzeichnet. Östlich der Brücke des 17. Juni schließt im 

Landschaftsschutzgebiet die Pionierinsel als Parkanlage an. Weiter östlich liegt im Randbereich des 

Fördergebiets das Naturschutzgebiet Schweenssand sowie das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet Heucken-

lock/Schweenssand.  

Die im Landschaftsprogramm dargelegten Grünen Wegeverbindungen nehmen die Deichlinie und die in großen 

Teilen sanierten und wieder zugänglichen Kaimauern auf. Entlang des Östlichen Bahnhofskanals ist eine weitere 

Parkanlage ausgewiesen. Die grünen Wegeverbindungen setzen sich aus dem Binnenhafen in Richtung 

Innenstadt mit dem Ziel £Erhalt und Herstellung stđrungsarmer Verbindungswege zwischen Freirÿumen, Wohn- 

und Arbeitsstÿtten¯ sowie £Erholungsflÿchen als Teile des Freiraumverbundsystems¯ fort. 

Etwa 200m östlich des Fördergebiets verläuft im Bereich des Neuländer Sees der hamburgweite 2. Grüne Ring.  

Einhergehend mit dem Landschaftsprogramm entfalten die Flächen des Binnenhafens eine hohe Relevanz in 

der gesamtstädtischen Freiraumstrategie. In der Fachkarte £Grėn Vernetzen¯ (rÿumliche Zielstellung des 

Grünen Netzes) hat der Binnenhafen eine wichtige Funktion als Bindeglied in der Entwicklung der 

Landschaftsachsen. Das £Hauptwegenetz des Freiraumverbundes¯ als đstliche Landschaftsachse verlÿuft von 

der Elbinsel-Landschaftsachse kommend über die Süderelbebrücken, entlang der Kaimauern am Treidelweg 

und der neuen Grünverbindung am östlichen Bahnhofkanal in Richtung Harburger Innenstadt. Die westliche 

Landschaftsachse kommt vom Reiherstieg, verläuft über den Dampfschiffsweg nach Süden und knickt über den 

Schwarzenberg nach Westen ab. Der Anbindung nach Neuland (Pionierinsel) sowie in Richtung Schwarzenberg 

kommt die Zielstellung £Verbindungswegenetz¯ zu.  
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Mit dem Vertrag für Hamburgs Stadtgrün ist der Erhalt des Grünen Netzes, der Grünen Ringe, Grünanlagen 

und der Landschaftsachsen vermacht. Kleinflächige bauliche Inanspruchnahmen innerhalb des 2. Grünen Rings 

können zwar im Einzelfall zugelassen werden, sind aber zu kompensieren. Die Kompensation soll innerhalb des 

2. Grünen Ringes erfolgen, durch räumliche Erweiterungen des Grünen Netzes, seinem gezielten Lücken-

schluss oder seiner Qualifizierung. Die Kompensation erfolgt über zugeordnete Einzelmaßnahmen oder auch 

vorweg hergestellten Poolmaßnahmen. Hierfür werden im Haushalt der FHH Mittel bereitgestellt. Ihre Verwen-

dung wird zwischen der BUKEA und den Bezirksämtern abgestimmt. Im £Vertrag fėr Hamburgs Stadtgrėn¯ 

verpflichten sich die Hamburger Behörden, die Bezirke und die öffentlichen Unternehmen zum Schutz und Wei-

terentwicklung des Stadtgrüns bei gleichzeitiger Siedlungsentwicklung. Der Vertrag ist Teil der Einigung, die die 

Bėrgerschaft mit der Volksinitiative £Hamburgs Grėn erhalten¯ geschlossen hat. 

Der Rahmenplan Innenstadt Harburg 2040 (s. Kap. B 1.1.4) folgt den Zielen des Grünen Netzes weitgehend 

und ergÿnzt mit der Leitidee £Historische Ader¯ eine barrierefreie und groúzėgige Wegeverbindung in Verlÿn-

gerung des Schloßmühlendamms (geplantes Brückenbauwerk Schloßstraße) als weitere Querung der Gleis- 

und Straßenbarrieren zur Harburger Innenstadt. Zudem werden eine Verbindung und ein Grünkorridor entlang 

der Seevekanals vorgeschlagen, der in den begrünten Uferbereich des Östlichen Bahnhofskanals übergeht.  

Plätze und Freiflächen im öffentlichen Raum 

Im Rahmen dieser Betrachtung werden unter Plätzen und Freiflächen im öffentlichen Raum alle öffentlich zu-

gänglichen Bereiche zusammengefasst. Diese Räume weisen einen öffentlichen Charakter auf, befinden sich 

aber nicht zwangsläufig im Besitz der FHH. Der Binnenhafen ist überdurchschnittlich von Wasserflächen ge-

prägt, die bilanziell trotz eingeschränkter Nutzbarkeit häufig der Grünraumversorgung eines Gebiets zugeschla-

gen werden.  

Im Rahmen der Entwicklung zu einem gemischtgenutzten Quartier mit Wohnungen, Gewerbe, Werften und Frei-

zeitangeboten soll der Binnenhafen ein neues Netz aus wertvollen Freiräumen und Wegeverbindungen erhalten. 

Dafür wurde im Zuge der Bauleitplanung die öffentliche Zugänglichkeit des Wassers an vielen Stellen durch 

Wegerechte gesichert. So soll statt fragmentierten und vereinzelten Freiräumen und Parkanlagen ein hochwer-

tiges Freiraumnetz entlang der Wasserlagen entwickelt werden.  

Eine 2013 angelegte Parkanlage ist im Rahmen des ehemaligen RISE-Fördergebiets Harburger Schlossinsel 

auf der Schlossinsel mit dem Gebrüder-Cohen-Park entstanden. Der sternförmige Park mit starkem Wasserbe-

zug ist als gestaltete Grünfläche mit historischen Relikten von hohem Freizeit- und Erholungswert. Durch eine 

Flächenarrondierung sollen dem Gebrüder-Cohen-Park weitere Flächen am £đstlichen Arm̄  zugeschlagen wer-

den. Die Flÿchen werden aktuell noch von £Hirdes Heinrich GmbH¯ genutzt. Sie beinhalten das sogenannte 

£Tėrmchen¯, ein kleiner Backsteinturm aus der industriellen Ära des Gebietes, dessen Erhalt im Zuge der wei-

teren Freiraumplanung und Erweiterung des Parks (vgl. Kap. F) zu überprüfen ist. 

Südlich an den Gebrüder-Cohen-Park schließen der Lotseplatz und Lotsekai an, die über die Zitadellenbrücke 

mit dem Kanalplatz verbunden sind. Lotseplatz und Lotsekai wurden 2013 als Uferpromenade mit Hafencharme 

aufgewertet. Die Herstellung des Lotsekais wurde mit Mitteln aus dem ehemaligen RISE-Fördergebiet Harbur-

ger Schlossinsel kofinanziert. Hier wurden unter Erhalt historischer Hafenstrukturen (Kräne, Waggons, Schie-

nen, Kaianlagen, Pflasterung) neue Aufenthaltsqualitäten und multifunktional nutzbare Flächen geschaffen. Der 

Erhalt von Kränen und Waggons wurde und wird seit vielen Jahren durch ehrenamtliches Engagement ermög-

licht. Für die denkmalgerechte Restaurierung sowie für die Ausstattung mit Elektroanschluss und Bühnentech-

nik des Gelben Krans sind außerdem Mittel im Rahmen des RISE-Fördergebiets Harburger Binnenhafen (städ-

tebaulicher Denkmalschutz) bereitgestellt worden.  

2012 wurde der Kanalplatz im Zuge des ehemaligen RISE-Fördergebiets Harburger Binnenhafen als großzügi-

ger urbaner Platz mit Erinnerung an das historische Vorbild hergestellt und zu einer vielfältig nutzbaren Markt- 

und Veranstaltungsfläche umgestaltet. Der Kanalplatz soll künftig auch auf seiner Südseite Platzcharakter er-

halten (vgl. Kap. F). Die zukünftige bauliche Umgestaltung stellt einen wichtigen Beitrag für die Erlebbarkeit des 
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zentralen Stadtraums dar. Unter dem Platz ist ein Regenrückhaltebecken integriert und das historische Pflaster, 

welches den historischen Verlauf der Straße kennzeichnet, wird erhalten. 

Die Freiräume im Fördergebiet ermöglichen großzügige Ausblicke auf die Wasserflächen mit den spannenden 

und vielfältigen Nutzungen auf und am Wasser sowie auf die prägenden baulichen Strukturen. Dazu wird auch 

der geplante gewerbliche Neubau des Lighty-Wood-Projektes am Lotsekai gehören. 

Im südlichen Binnenhafen schließen im Quartier Harburger Brücken Freiraumachsen mit verbindender Funktion 

im Wohnumfeld an. Darin integriert sind einzelne historische Elemente und eine oberflächennahe Regenwas-

serrückhaltung.  

Der geplante Grünzug £Harburger Brėcken¯ entlang des Östlichen Bahnhofskanals soll dieses kleinteilige Frei-

raumsystem in Richtung Bahnhof ergänzen. Geplant ist eine großzügige Wegeführung, die von Pflanzinseln mit 

Blühsträuchern und Großgehölzen begleitet wird und ein gemütliches Flanieren und Radfahren ermöglicht. Ent-

lang der urban gestalteten Promenade unterstreichen Hafenrelikte den maritimen Charakter. Aufgrund des 

Störfallbetriebs Brenntag im zentralen Bereich des Grünzugs wird auf Elemente des Aufenthalts, wie Sitzgele-

genheiten, verzichtet. Der Baubeginn des nördlichen Teils ist für Anfang 2025 vorgesehen.  

Dem Straßenzug Kanalplatz/ Veritaskai kommt im Freiraumsystem eine besondere Bedeutung zu. Trotz hoher 

Verkehrslast soll es gelingen, diesen öffentlichen Straßenraum mit seiner hohen Nutzungsdichte als Verbin-

dungsglied zwischen nördlichem und südlichem Binnenhafen zu etablieren.  

Die nördlich im Fördergebiet gelegenen Vordeichflächen mit mehreren Anlegern bieten grüngeprägte Freiräume 

mit älterem Baumbestand und ermöglichen den Bezug zur und die Erlebbarkeit der Tideelbe im ansonsten tide-

unabhängigen Binnenhafen. Die Flächen befinden sich im AGV (Allgemeinen Grundvermögen) der Stadt 

Hamburg und sind im Überflutungsgebiet nur eingeschränkt nutzbar.  

Einer Inwertsetzung und Nutzung der Deichflächen steht der Schutzgedanke der Bauwerke vor. In den 

verschiedenen Beteiligungsformaten zum IEK wurde deutlich, dass die Anwohnenden im Binnenhafen sich ein 

Betretungsrecht der Deiche wünschen, dass die Süderelbe erlebbarer macht und sich zugleich mit dem 

Deichschutz verträgt. 

Geeignet für eine Inwertsetzung erscheint grundsätzlich die Landzunge nördlich der Peter Knief Werft im Norden 

sowie die in Teilen parkartig gestalteten Flächen inklusive Anleger im Nordwesten des Fördergebiets (Rastplatz 

Dampfschiffsweg). 

Die Pionierinsel und der Spielplatz am Schweenssand-Hauptdeich im Stadtteil Neuland stellen Orte der 

Freizeitgestaltung und Naherholung im Deichvorland dar. Aus dem Binnenhafen sind sie nur durch 

Tunnelbauwerke unter der Bundesstraße und den Gleisanlagen erreichbar. Durch die Wassersportvereine 

besteht bereits ein erhöhter Publikumsverkehr. Dieser könnte künftig infolge höherer Bevölkerungszahlen im 

Quartier und intensiverer Nutzung wachsen. Das Erlebnislokal Inselklause auf der Pionierinsel ist derzeit 

geschlossen. Es gibt jedoch Interessenten für den Weiterbetrieb. 

An vielen Stellen im Gebiet befinden sich kleinere Freiräume mit z.T. eingeschränkter öffentlicher Zugänglichkeit 

auf Brach- und/oder Restflÿchen. Diese Orte stellen sich als £Grėne Nischen¯ dar, die z.T. mit 

Spontanvegetation bewachsen (verkrautet) sind. Sie erfahren Aneignung durch Bewohnende und Besuchende 

abseits der gestalteten Parkanlagen als Freiräume mit besonderem (Hafen-)Charakter. Das Bezirksamt 

versucht stets, die Interessen der Anwohnenden und des Landesbetriebs Immobilienmanagement und 

Grundvermögen (LIG) als Eigentümerin im Rahmen einer Neuplanung aufeinander abzustimmen, um möglichst 

viel Grün- und Freiraum zu erhalten.  

Wohnumfeld (halböffentliche Räume) 

Im Rahmen der Entwicklung neuer Wohnquartiere und Bauprojekte (Schlossinsel-Marina, Harburger Brücken, 

Maritimes Wohnen am Kaufhauskanal) wurden im direkten Wohnumfeld der Miet- und Eigentumswohnungen 

halböffentliche Räume für Kinderspiel und Aufenthalt geschaffen. Deren Gestaltung und Ausstattung ist von 
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sehr unterschiedlicher Qualität. Im Quartier Harburger Brücken ist die Nutzbarkeit in Teilbereichen einge-

schränkt und das Erscheinungsbild verbesserungswürdig. Insbesondere im Bereich der Wohnanlagen weisen 

die Freiräume am Übergang zu halböffentlichen Höfen eine eingeschränkte Aufenthalts- und Gestaltqualität auf. 

Wasserflächen, Kaianlagen und Liegeplätze 

Den Wasserflächen, Kaianlagen und Liegeplätzen kommt eine hohe Bedeutung als Teil der Freiraumstruktur zu. 

Die Sanierung der denkmalgeschützten Kaianlagen bzw. Uferböschungen erfolgte in Abstimmung mit dem 

Denkmalschutzamt und ist in vielen Bereichen, insbesondere der ehemaligen RISE-Fördergebiete abgeschlos-

sen. Zuletzt wurde die Kaianlage am Treidelweg saniert, um auch hier wasserbezogene Freizeitnutzungen zu 

ermöglichen und die Zugänglichkeit zum Wasser zu verbessern. Anfang 2024 wurde ein Interessenbekun-

dungsverfahren (IBV) über die Nutzung der Land- und Wasserflächen am Treidelweg und am nördlichen Östli-

chen Bahnhofskanal durchgeführt, in dem Flächen für einen Beachclub enthalten waren. Das Interessenbekun-

dungsverfahren wurde erfolgreich abgeschlossen, aktuell finden Vertragsabstimmungen mit den neuen Betrei-

bern statt. Der erfolgreiche Bieter wird voraussichtlich ab Sommer 2025 einen Beachclub am Treidelweg eröff-

nen. Der Treidelweg befindet sich im Gebiet der VU Harburg. Die langfristige Nutzung dieses Bereichs wird in 

dem Verfahren überprüft. 

Die letzte Bauwerksinspektion für unsanierte Anlagen im kommunalen Besitz fand im Jahr 2022 statt. Hieraus 

wurden Prioritäten und Sanierungszeiträume für Brücken, Kaianlagen und Kaimauern erarbeitet. Die nächste 

Bauwerksinspektion steht im Jahr 2028 an. 

Das vom Bezirksamt Harburg 2012 entwickelte und 2016 fortgeschriebene Liegeplatzkonzept wurde 2022 

überarbeitet. Es dient als Grundlage für die weitere Entwicklung der Nutzungen auf dem Wasser, die den mari-

timen Charakter des Binnenhafens unterstreichen sollen. Mittel- bis langfristig sind Liegeplätze für Gastronomie, 

Veranstaltungen, Büros, Traditions- und Sportschiffe, einen Multifunktionsponton u. ä. möglich. Im Westlichen 

Bahnhofskanal ist eine Restaurant-, Dienstleistungs-, Hotel-, und Wohnnutzung grundsätzlich möglich. Generell 

werden die Liegeplatzerfordernisse der ansässigen Betriebe und Werften jedoch mit Vorrang bewertet.  

Mit Unterstützung des Bezirksamts sowie im Rahmen des ehemaligen RISE-Fördergebiets Harburger Schlos-

sinsel wurde 2016 ein Traditionsschiffhafen durch den Museumshafen Harburg e.V. (MuHaHar) eingerichtet. 

Die Rahmenbedingungen hierfür wurden insoweit vertraglich vereinbart, dass der Verein einen großen Teil der 

Wasserflächen im Binnenhafen verwaltet. Der Verein hat zudem zwei der historischen Hafenkräne übernom-

men, und hält diese funktionstüchtig. Die Restaurierung der Kräne wurde zum Teil über das ehemalige RISE-

Fördergebiet Harburger Binnenhafen kofinanziert.  

Inzwischen besuchen vielfältige, bedeutsame Schiffe den Binnenhafen, andere haben hier ihren festen Liege-

platz. Ein sogenanntes Pensionsschiff mit Betriebswohnung hat am Lotsekai fest angelegt. Ein weiteres Schiff 

mit Betriebswohnung liegt im Verkehrshafen. Den Anwohnenden und Besuchenden bietet sich ein buntes Bild 

aus unterschiedlichen Wasserfahrzeugen, Kränen, Brücken und weiteren hafentypischen Strukturen. 

Der Harburger Binnenhafen stellt die Verbindungsstrecke zwischen den gemäß EG-WRRL berichtspflichtigen 

Gewÿssern Seevekanal und Tideelbe dar. Zur Zielerreichung £gutes đkologisches Potenzial¯ muss die Durch-

gängigkeit für Wanderfische gegeben sein. Deshalb ertüchtigt das BA Harburg derzeit die bestehende Fisch-

treppe am Karnappwehr.  

Bei den Kanälen des Harburger Binnenhafens handelt es sich um eingeschränkt tidebeeinflusste Hafenbereiche 

mit geringen Wasseraustauschraten. Diese Situation kann insbesondere in den Sommermonaten Sauerstoff-

mangelsituationen, die eine der häufigsten Ursachen für Fischsterben darstellen, begünstigen. Die andauernden 

gewerblichen und industriellen Nutzungen der vergangenen Jahrzehnte haben im gesamten Harburger Binnen-

hafen zu bereichsweise erheblichen Belastungen geführt. Große Mengen an Abwasser sind ungereinigt in die 

Hafenbecken gelangt. Sedimentuntersuchungen aus dem Lotse- und Kaufhauskanal, die 2007 im Rahmenkon-

zept £Sprung ėber die Elbe¯ angefertigt wurden, haben u.a. hohe Belastungen mit werfttypischen Organozinn-
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verbindungen, insbesondere TBT (Tributyltin), aufgezeigt. Auf Basis der Untersuchungen muss davon ausge-

gangen werden, dass auch in den anderen Kanälen des Harburger Binnenhafens belastete Sedimente vorlie-

gen. Untersuchungen der Fischfauna und des Großmuschelbestandes im Lotsekanal in 2018 belegen das Vor-

handensein von 12 verschiedenen Fischarten, darunter auch FFH-Arten wie den Rapfen und auch den in Ham-

burg gefährdeten Aal.  

Spielplätze 

Der Spielplatz auf der Harburger Schlossinsel bietet einen Fischernetz-Reusenparcours, Rutsche, Hängematte, 

Klettermöglichkeiten, Nestschaukel sowie einen separaten Kleinkinderspielbereich. Die hochwertige Anlage ist 

als Teil des Gebrüder-Cohen-Parks nicht eingezäunt und steht im spannenden Kontext mit Hafen- und Wohn-

nutzungen, bietet jedoch abseits der Spielgeräte wenig Raum für kreatives Spiel, kaum Schattenplätze (Spiel-

gebüsch etc.) und kein öffentliches WC. 

Der Ende 2019 fertiggestellte Spielplatz Theodor-Yorck-Straße bietet großzügig angelegte Sandspielflächen, 

die sich in einen kleineren Bereich für Kinder von null bis drei Jahren und einen größeren Bereich für Kinder bis 

zwölf Jahre gliedern. Die hochwertigen Spielgeräte sind an Hafenthemen angelehnt. Mit zahlreichen Sitzmög-

lichkeiten und 27 neu gepflanzten Bäumen und Großsträuchern bietet der Spielplatz auch für die begleitenden 

Erwachsenen einen attraktiven Aufenthaltsort. Die Lage zwischen Wohnblöcken ohne ergänzende öffentliche 

Nutzungen oder Freizeitangebote und der fehlende Bezug zu den attraktiven Wasserlagen beeinträchtigen die 

ansonsten hohe Gestaltqualität. Auch hier fehlt ein öffentliches WC. 

Die beiden öffentlichen Spielplätze im Harburger Binnenhafen liegen in unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung, 

sodass eine gute Erreichbarkeit (max. 400 m) sichergestellt ist. Lediglich die Wohnstandorte westlich der Har-

burger Schloßstraße liegen in einer größeren Entfernung (ca. 600 m). Im Zuge der Entwicklung des östlichen 

Binnenhafens (Gebiet der VU Harburg) mit Wohnungsbau ist mit einem steigenden Bedarf an Spielplatzflächen 

im Binnenhafen zu rechnen. Die bestehenden öffentlichen Spielplatzflächen liegen in größerer Entfernung zum 

östlichen Binnenhafen.  

Ein weiterer öffentlicher Spielplatz befindet sich im Nordosten des Fördergebiets, südlich der Pionierinsel. Der 

abseits von Wohngebieten und zwischen Deich und Straßen gelegene, jedoch großzügige Spielplatz am 

Schweenssand-Hauptdeich entspricht in seiner Ausstattung nicht mehr den heutigen Anforderungen. Der 

Spielplatz mit Schaukeln, Spiel- und Kletterschiff, Baum- und Strauchsaum wird ergänzt durch einen kleinen 

Bolzplatz. Die Anlage steht kaum im Bezug zu den Freizeitangeboten der Pionierinsel nördlich des Deichs oder 

den südlichen Wohn- und Kleingartenanlagen. Er ist aus dem Binnenhafen durch seine große Entfernung 

lediglich in Begleitung und unter Nutzung des untermaßigen, gemeinsamen Fuß- und Radwegs zu erreichen. 

Da der Bedarf an Spiel- und Bewegungsangeboten durch die wachsende Kinderzahl im Fördergebiet steigt, ist 

mittelfristig eine Aufwertung und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten des Spielplatzes inklusive des 

Bolzplatzes geplant.  

Wegeverbindungen und Barrieren 

Neben den stadträumlichen Barrieren der Verkehrstrassen im Osten und Süden des Binnenhafens, stellt das 

großflächige Gewässernetz aus Kanälen und Hafenbecken eine Herausforderung für die Vernetzung innerhalb 

des Gebiets dar. Den Brücken und Tunneln im Fördergebiet kommt insofern eine übergeordnete Relevanz für 

die Wegeverbindungen im Gebiet und zur Überwindung der stadträumlich isolierten Lage zu. 

Dem fragmentierten Stadtraum stehen eine Zunahme des Fuß- und Radverkehrs sowie der Bedarf einer Ver-

netzung mit möglichst kurzen Wegen gegenüber. Mit umfangreichen Gehrechten wurde in den vergangenen 

Jahren ein wasserbegleitendes öffentliches Wegenetz in großen Teilen der Schlossinsel und des südlichen Bin-

nenhafens planungsrechtlich gesichert. Der Bau der Zitadellenbru↓cke im Zuge des ehemaligen RISE-

Fördergebiets Harburger Schlossinsel hat die Verbindung zwischen Schlossinsel, Binnenhafen und Innenstadt 

deutlich verbessert. Insbesondere im südlichen Binnenhafen besteht in mehreren Bereichen eine fußläufige 

Durchlässigkeit abseits der Straßenräume. Dieses informelle Wegenetz ist jedoch, abgesehen vom Quartier 
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Harburger Brücken, nicht immer barrierefrei, sicher gestaltet und konsequent durchgängig (Wege über 

Parkplatzflächen etc.). 

Neben der neuen Zitadellenbrücke wurde die Brücke über den östlichen Bahnhofskanal im Rahmen des 

ehemaligen RISE-Fördergebiets Harburger Binnenhafen denkmalgerecht saniert. Aktuell ist das 

Industriedenkmal der Holzhafenklappbrücke aufgrund von Vandalismus nicht nutzbar. Eine geplante denkmal-

gerechte Sanierung sieht die Qualifizierung der Brücke für den Fuß- und Radverkehr vor. Der Ausbau der Brü-

cke für den Radverkehr wird durch RISE-Mittel im Rahmen des aktuellen Fördergebiets finanziert. Die Holzha-

fenklappbrücke stellt perspektivisch eine wichtige Verbindung in das Gebiet der Harburger Seehäfen dar (s. 

Kap. F 1.2.1).  

Um die Durchgängigkeit und die Anbindung zur Harburger Innenstadt zu gewährleisten, sind eine Reihe weiterer 

Infrastrukturmaßnahmen für den Rad- und Fußverkehr zur Unter- oder Überquerung des Verkehrskorridors 

entlang der B73 vorgesehen, die die vorhandenen Querungen ergänzen oder optimieren. Die Vorhaben 

unterscheiden sich stark in Bezug auf den Zeitraum ihrer potenziellen Realisierung. Zum einen ist im östlichen 

Binnenhafen eine fußläufige Erschließung entlang des Östlichen Bahnhofskanals und im weiteren entlang des 

Seevekanals geplant, die sich in Richtung Seeveplatz und Bahnhofsumfeld fortsetzt. Eine parallel zum Seeve-

kanal laufende und barrierefreie Wegeverbindung insbesondere zur Überwindung der Bahngleise und B73 ist 

aufgrund mehrerer Höhenversprünge und kreuzender Infrastrukturachsen eine große Herausforderung. Im Rah-

men einer Machbarkeitsstudie wurde eine direkte, barrierefreie Verbindung zwischen Seeveplatz und Karnapp 

als Fuß- und Radwegeführung unter der B73 und den Bahngleisen geprüft. Belichtungssituation, Baukosten und 

Komplexität stehen dem Vorhaben entgegen. 

Zum anderen wurde die Neuinterpretation der £Historischen Ader¯ Harburger Bahnhof - Schloßmühlendamm - 

Harburger Schloßstraße - Schlossinsel im Rahmenplan Innenstadt Harburg 2040 als Idee entwickelt. Dieser 

Konzeptansatz  könnte beispielhaft durch ein £Brückenbauwerk Schloßstraúe¯ für den Rad- und Fußverkehr 

umgesetzt werden. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurden die Varianten Brücken- und Tunnelbauwerk 

vertieft geprüft, mit dem Ergebnis, dass ein Tunnelbauwerk mit erheblich höheren Kosten verbunden wäre. 

Daher konzentriert sich die weitere Planung auf ein Brückenbauwerk entlang der historischen Achse vom 

Schloßmühlendamm über die Bahnlinie und die B73 zur Harburger Schloßstraße. Heute wird versetzt von dieser 

historischen Achse die Querung durch den parallel verlaufenden Tunnel £Neue Straúe¯ ermöglicht, der 

kurzfristig eine Aufwertung erfahren soll. Ebenfalls in dem Bereich befindet sich die Seehafenbrücke, die für den 

Rad- und Fußverkehr weitgehend unzugänglich ist.  

Zwischen Großer Schippsee und Schellerdamm befindet sich die zur Erschließung des Binnenhafens wichtige 

und nicht barrierefreie £Fuúgÿngerbrėcke Channel-Tower¯. Zur Optimierung der Wegeverbindung zwischen 

Innenstadt und Binnenhafen soll eine barrierefreie Überbru↓ckung der Verkehrstrasse entwickelt werden. Die 

vorausgegangenen Planungen werden im Zuge der VU Harburg überprüft. Etwa 100 m südöstlich befindet sich 

mit der £Fußgängerbrücke Hans-Fitze-Straßē  (blaue Brücke) eine weitere, nicht barrierefreie 

Querungsmöglichkeit. 

Besondere Relevanz kommt den Querungen der Hauptverkehrsachsen auch in Bezug auf die Sicherheit der 

Schulwege zu den nächstgelegenen öffentlichen Schulen außerhalb des Fördergebiets zu. Im Jahr 2018 wurde 

mit der Perspektive auf das Jahr 2021 ein Konzept zur Schulwegesicherheit für im Binnenhafen wohnende 

Kinder erstellt. Aufgrund der Länge der Schulwege zur Schule am Park (1,4 km), Goethe-Schule (1,6 km) und 

Friedrich-Ebert-Gymnasium (2,3 km) ist anzunehmen, dass als bevorzugtes Verkehrsmittel das Fahrrad und 

das sog. £Elterntaxi¯ genutzt werden. Die Studie schlägt bauliche, personenbezogene und sonstige Maßnahmen 

zur Sicherung und Verbesserung der Situation vor. Im Zuge des benachbarten Fördergebiets Harburger 

Innenstadt / Eißendorf-Ost werden bereits einzelne der vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt. Dazu zählt 

die Neugestaltung des Tunnels Neue Straße sowie die aktuelle Baumaßnahme an der Neuen Straße, in deren 

Zuge das Kopfsteinpflaster abgeschliffen wird, um die Straße attraktiver für den Radverkehr zu machen. Weitere 

vorgeschlagene Maßnahmen sind z.B. der Einsatz von Schüler- oder Elternlotsen an Querungsstellen, die 
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Einfėhrung eines sog. £LaufBus¯ (auch £Zu-Fuß-Bus¯) oder die Aufstellung von Zusatzzeichen £Schulweg¯ an 

Querungen und Wegeabschnitten.  

Zudem wird die Anzahl der Studierenden, die sich im Binnenhafen aufhalten oder wohnen und zwischen dem 

TUHH-Standort am Schwarzenberg und weiteren Hochschuleinrichtungen im Binnenhafen pendeln, weiter 

zunehmen. Um der steigenden Anzahl an Studierenden und deren Mobilitätsbedarfen Rechnung zu tragen, 

sollte der quantitative und qualitative Ausbau von Rad- und Fußwegen geprüft werden. Eine direkte ÖPNV-

Anbindung wurde vom HVV geprüft, aber wegen Nachteilen für bestehende Linien nicht umgesetzt. 

Innerhalb des Fördergebiets ist zudem der Bau von zwei weiteren Fußgängerbrücken denkbar, die künftig die 

beiden Ufer des Östlichen Bahnhofskanals verbinden sollen. 

Die denkmalgeschütze Alte Harburger Elbbrücke ist nur für den Fuß- und Radverkehr freigegeben und stellt 

eine attraktive Anbindung nach Wilhelmsburg sicher. Sie setzt die Radroute 10 und 11 entlang der 

Landschaftsachsen zum Wilhelmsburger Inselpark fort . 

Im nördlichen Binnenhafen sind in einigen Bereichen keine straßenbegleitenden Fußwege vorhanden 

(nördlicher Dampfschiffsweg, Harburger Hauptdeich, z. T. Hafenbezirk). Entlang der Nartenstraße, 

Hannoverschen Straße und Neuländer Hauptdeich haben die Fußwege eine geringe Attraktivität (z.T. 

untermaßig, gemeinsamer Fuß- und Radweg, hoher Schwerlastanteil). 

Der Straßenraum des Dampfschiffswegs wurde samt Fußweg im Jahr 2024 ausgebaut. Die Straße ist Teil der 

im Rahmen der AG QuL weiterverfolgten Idee eines £Rundwegs fėr den nicht motorisierten Verkehr ̄(vgl. Kapitel 

F 1.1). Es soll eine attraktive Route mit einem Leitsystem entstehen, die bestehende Wege qualitativ aufwertet, 

miteinander verbindet und teilweise neue Wege schafft. Die Planung sieht eine Wegeführung entlang der 

Uferkanten am Treidelweg, über die Schleuse entlang der Ufer des Überwinterungshafens vor und wird 

fortgeführt am Dampfschiffsweg, am Lotstekai und schließt schließlich über den Veritskai wieder am Treidelweg 

an.Die geplante Wegeführung verläuft auf heute teilweise noch privaten Flächen. Am Dampfschiffsweg soll in 

diesem Zuge die Zugänglichkeit des Wassers durch die Errichtung einer Aussichtsplattform mit öffentlicher 

Steganlage verbessert werden. Im weiteren Verlauf des Rundwegs stellen die heute nicht barrierefreie Querung 

der Binnenhafenschleuse (Treppenanlage) sowie die Querung des Verkehrshafens in der Achse des 

Treidelweges Herausforderungen dar. 

In großen Teilen des Binnenhafens wurden historische Pflasterungen und Schienen zur Sicherung des 

Hafencharakters erhalten. Die barrierefreie Ausgestaltung dieser Verkehrs- und Freiräume bedarf dabei 

erhöhter gestalterischer Aufmerksamkeit.  

Biotope, Ökologie, Schutzräume 

In Neuland Nordwest befindet sich um das südliche Widerlager der Eisenbahnbrücke eine Insel mit einem als 

£8 ² hochgradig Wertvoll¯ eingestuften Auwald (§ 30 (2) Nr. 4 BNatschG). Die im Vordeichland gelegene Insel 

ist nicht zugÿnglich. Ebenfalls als hochgradig wertvoll eingestuft wurden £ausgedehnte Tide-Röhrichte aus hoch-

wüchsigem Schilf mit Wuchshöhen von bis zu 4 m̄ (§ 30 (2) Nr. 2 BNatschG) am östlichen Ufer der Pionierinsel. 

Hieran schließen sich nördlich weitere vollständig geschützte Uferbereiche an. Nordwestlich des Anlegers der 

Wasserschutzpolizei, im Bereich der ehemaligen Schleuse zum Binnenhafen, befindet sich im Hochwasserrisi-

kogebiet ein weiteres £besonders wertvolles¯, flächenhaftes Biotop als vollstÿndig geschėtzter £kleinflächiger 

naturnaher Tideauwald̄  (§ 30 (2) Nr. 4 BNatschG). Innerhalb des Binnenhafens ist eine Teilfläche des Neulän-

der Quarrees als naturnaher Uferbereich am Bahnhofskanal mit schützenswerten Gehölzen, Büschen und Stau-

den (§ 30 (2) 1.2 Natürliche oder naturnahe stehende Gewässer BNatschG) als vollständig geschützt. Beide 

Bereiche werden in der Gesamtbewertung als £7 - besonders Wertvoll¯ eingestuft. 

Voraussichtlich 2028 soll die Süderelbe-Eisenbahnbrücke durch einen Neubau ersetzt werden. Das Brücken-

bauwerk wird einige Meter östlich vom Bestandsbau errichtet, um während des Baufortschritts den laufenden 

Betrieb nicht einzuschränken. Da die Brückenpassage neben der S-Bahn auch Strecken des Personen-Regio-

nal- wie -Fernverkehrs aufnimmt, ist das herzustellende Bauwerk mit acht Gleisen entsprechend voluminös. In 
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diesem Zusammenhang werden Flächen auf der Eisenbahnbrücken-Insel beim Bau in Anspruch genommen 

und damit der Auwald beeinträchtigt. 

Für den neben der Hannoverschen Straße verlaufenden naturnah eingewachsenen Schiffsgraben ist ein teilwei-

ser Schutz gemäß § 30 (2) Nr. 2 BNatschG verzeichnet. Linienhafte £weitere Biotope¯ ohne nÿhere Beschrei-

bung bestehen entlang einzelner Kaimauern (etwa Erlen-Ufergehölz am Kaufhauskanal) oder straßenbeglei-

tend. Zudem sind einzelne Baumstandorte entlang des Dampfschiffsweges und der Hannoverschen Straße im 

Biotopkataster erwähnt.  

Östlich der Süderelbebahnbrücke ist der Bereich der Pionierinsel Teil eines Landschaftsschutzgebiets. Hieran 

schließt im Osten das Naturschutzgebiet Schweenssand sowie das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet Heucken-

lock/Schweenssand an.  

Die zahlreichen Brachflächen, Uferbereiche sowie alten Baumbestände stellen häufig unterschätzte Lebens- 

und Naturräume dar, die einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität im Gebiet leisten.  

Im südöstlichen Bereich des Firmengeländes der £Hirdes Heinrich GmbH¯ liegt auf Flächen im Allgemeinen 

Grundvermögen der FHH eine kleine Halbinsel, die in die Östliche Binnengraft hereinreicht. Dieser Standort soll 

als ökologischer Rückzugsort und für Zwecke des Naturschutzes, insbesondere für Fledermäuse und Wasser-

vögel, ausgerichtet werden. 

Stadtklima, Hitzeinseln, Regenwasser 

Trotz des tagsüber kühlenden Effekts der Wasserflächen, die zugleich zu einer besseren Luftzirkulation 

beitragen, können die baulichen Strukturen in hoher Dichte in einigen Bereichen des Binnenhafens die Bildung 

von urbanen Hitzeinseln begünstigen. Der hohe Versiegelungsgrad von Straßenräumen und öffentlichen Plätzen 

führt ebenfalls zu höheren Temperaturen und steigert den Abfluss von Regenwasser, das nicht mehr versickern 

kann. Die hohe Versiegelung und der geringe Grünflächenanteil (ohne Wasserflächen) im Binnenhafen 

erfordern umfangreiche Maßnahmen zur Verbesserung der grünen Infrastruktur.  

Die Stadtklimatische Bestandsaufnahme für das Landschaftsprogramm Hamburg (2023) kommt für den 

Binnenhafen zur Erkenntnis, dass insbesondere die südlichen Siedlungsräume eine hohe bis sehr hohe 

bioklimatische Belastung aufweisen, ausgenommen sind vereinzel Grün- und begrünte Innenhofsflächen, die 

einen kühlenden Effekft aufweisen. Trotz des teilweisen Einwirkbereichs von Flurwinden (begünstigt durch die 

Wasserflächen) weisen diese Bereiche £gegenüber einer weiteren Nutzungsintensivierung eine hohe (mäßig bis 

hoch belastet) bzw. die höchste Empfindlichkeit (hoch bis sehr hoch belastet) auf.̄ 1 Als Maßnahmen werden 

die Verbesserung der Durchlüftung und Erhöhung des Vegetationsanteils, der Erhalt von Freiflächen, 

Entsiegelung und ggf. Begrünung von Blockinnenhöfen sowie die Verbesserung im Gebäudebestand z.B. durch 

Dach- und Fassadenbegrünung genannt. 

Die Darstellung des Versiegelungsgrades (2022) verdeutlicht den hohen Anteil stark versiegelter Flächen, der 

sich durch die geplanten Entwicklungen im östlichen Binnenhafen weiter erhöhen wird.  

Sicherheit im öffentlichen Raum 

Die im Norden des Fördergebiets ansässige Wasserschutzpolizei sorgt durch ihre Streifenfahrten in hoher Fre-

quenz für ein gutes Sicherheitsgefühl in weiten Bereichen des Fördergebiets. Es besteht ein enger Kontakt zu 

den Bewohnenden sowie Akteurinnen und Akteuren im Gebiet mit zusätzlichen Vorträgen zu Verhaltensweisen 

in Gefahrensituationen für Jung und Alt. Im Binnenhafen werden bisher keine signifikanten Sicherheitsprobleme 

gesehen. 

 

1 https://www.hamburg.de/resource/blob/281012/0c8b65ac85a88ab1378e8a56098d56a6/gutachten-stadt-

klima-data.pdf 
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Das subjektive Sicherheitsgefühl kann neben einer guten Ausleuchtung und Einsehbarkeit nur teilweise durch 

soziale Kontrolle und die Belebung öffentlicher Räume erhöht werden. Im Fördergebiet ist eine solche Betrieb-

samkeit allerdings nur in einzelnen Bereichen zu finden und tageszeitlich wie witterungsbedingt stark schwan-

kend. Die Wohnnutzung beschränkt sich auf einzelne £Wohninseln¯ die z.T. unabhängig voneinander und mit 

relativ großem Abstand zueinander im Binnenhafen verortet sind. Dazwischen liegen Büro-, Gewerbe- und In-

dustriestandorte, die den öffentlichen Raum nach Feierabend kaum beleben. Die öffentlichen Räume sind wenig 

vor Witterung geschützte Freiflächen, die bei schlechtem Wetter oder in den kälteren Monaten eine geringere 

Aufenthaltsqualität bieten und in diesen Zeiten ebenfalls kaum besucht werden. Weitläufige Wasserflächen, 

brachliegende Flächen und £leere Bėros¯ verstärken den wenig belebten Eindruck zusätzlich. Unter diesen Be-

dingungen sind Wege in den Abend- und Nachtstunden zwischen den Wohninseln sowie von und zur Innenstadt 

wenig einladend. Die Übergänge zur Innenstadt stellen auch in dieser Hinsicht durch die Art ihrer Gestaltung 

und Verortung Hindernisse dar. Die meist abgeschiedenen Über- und Unterquerungsmöglichkeiten sind un-

übersichtlich gestaltet und schlecht beleuchtet. Sie vermitteln ein unangenehmes Gefühl und können die Be-

reitschaft hemmen, abends Ziele zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. 

Der bestehende Tunnel Neue Straße ist relativ lang und schmal und weder beim Ein- noch beim Austritt einseh-

bar. Es kommt hier zudem wegen fehlender Übersichtlichkeit zu vermehrten Konflikten zwischen Rad- und Fuß-

verkehr. In diesem Bereich befinden sich keine £belebenden¯ Nutzungen mit Sichtkontakt, die das subjektive 

Sicherheitsempfinden steigern würden. 

 

B 1.2.4 MOBILITÄT 

Anbindung 

Das Fördergebiet ist im Osten durch die Hannoversche Straße und im Süden durch die Buxtehuder Straße 

(B73) gefasst. Über die B73 und die Neuländer Straße ist das Gebiet sehr gut in das übergeordnete Hamburger 

Straßennetz und das Fernverkehrsnetz eingebunden. Über die Neuländer Straße wird eine schnelle Anbindung 

an die Harburger Innenstadt (B75/ AS Hamburg-Neuland) und die südlichen Stadtgebiete (Harburger 

Umgehung) ermöglicht. Im weiteren Verlauf der Neuländer Straße ist nach etwa 2 km die BAB1 (AS HH-

Harburg) zu erreichen. Im Westen ist die BAB7 (AS HH-Heimfeld) nach etwa 4 km jedenfalls in stadtauswärtiger 

Richtung direkt über die B73 zu erreichen. 

Der B73 kommt neben der wichtigen überörtlichen Verbindungsfunktion ein gesamtstädtischer 

Entwicklungsbedarf im Sinne der Magistralenplanung zu. Gemeinsam mit den Gleisanlagen ist sie eine enorme 

Barriere im Stadtraum.  

Im Südosten des Fördergebiets soll im Zuge der geplanten Entwicklung im Bereich der Seevestraße und der 

Umgestaltung des Bahnhofsareals gemäß Rahmenplan Innenstadt Harburg 2040 eine neue Verkehrsführung 

(£Nebenader¯) realisiert werden. Damit soll der £Doppelknoten̄  im Bereich des Busbahnhofs entlastet und die 

Verkehrsbelastung im zentralen Bereich des Fördergebiets reduziert werden.   

Ziel der umfangreichen Baumaßnahmen an den Straßenräumen um den Harburger Bahnhof und Busbahnhof 

ist auch eine höhere Leistungsfähigkeit des ÖPNV. Mit dem Neubau des Busbahnhofs wird auch der 

Bahnhofsvorplatz neu gestaltet. Die Flächen grenzen südlich an das Fördergebiet an.  

Straßennetz 

Durch den Ausbau des Straßennetzes auf der Harburger Schlossinsel wurde die Erschließung der dortigen 

Neubebauung gewährleistet. Die Straße Schellerdamm wurde den neuen Nutzungen (Wohnen und Büros) 

entsprechend umgestaltet. Die Theodor-Yorck-Straße wurde als Anwohnerstraße mit straßenbegleitenden 

Parkbuchten ausgestaltet. Im Bereich des Grünzugs sorgt eine Verengung des Straßenquerschnitts für eine 

bessere Querbarkeit und Verkehrsberuhigung. 
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Der Hauptverkehrsstraßenzug Nartenstraße, Veritaskai, Kanalplatz und Blohmstraße wird in enger Abstimmung 

mit dem Radroutenausbau (Route 10) umgebaut. Die im Rahmen des ehemaligen RISE-Fördergebiets 

Harburger Binnenhafen denkmalgerecht sanierte Klappbrücke Östlicher Bahnhofskanal ist Teil der 

vorgenannten Hauptverkehrsstraßenführung. Im Kreuzungsbereich Nartenstraße, Veritaskai und Neuländer 

Straße sowie im Kreuzungsbereich Kanalplatz und Harburger Schloßstraße sind perspektivisch  Kreisverkehre 

zur Abwicklung der Verkehre geplant. 

Innerhalb des Fördergebiets sind die Straßen der Schlossinsel und die Theodor-Yorck-Straße als Tempo-30-

Zone ausgewiesen. Die Straße Hafenbezirk ist ein verkehrsberuhigter Bereich (£Spielstraúe¯ 4-7 km/h). 

Aufgrund des Straßenzustands besteht aktuell noch eine Reduzierung auf 30 km/h in der Straße Karnapp. Die 

Harburger Schloßstraße soll bei Ausführung der Ziele des Rahmenplans 2040 perspektivisch verkehrsberuhigt 

werden, bspw. durch eine Reduzierung des MIV mittels Kommunaltrasse oder eine 

Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h. Bislang wurde dem bezirklichen Wunsch zur Errichtung einer 

Tempo-30-Zone seitens der zuständigen Fachbehörde nicht entsprochen. Auf den anderen Straßen des 

Fördergebiets gilt Tempo 50. 

Der nördliche Binnenhafen inklusive der Schlossinsel wird über die Straße Dampfschiffsweg, in Verlängerung 

der Blohmstraße, erschlossen. Die Verkehrsverteilung auf der Schlossinsel erfolgt vom Dampfschiffsweg 

abgehend über Stiche mit Wendekreisen. Im Norden des Fördergebiets hat der Straßenzug Dampfschiffsweg/ 

Harburger Hauptdeich bis zur Harburger Hafenschleuse ein untermaßiges Straßenprofil und keine begleitenden 

Gehwege. Der gegenüberliegende Bereich an der Straße Hafenbezirk ist über die Schleuse nur als Fußweg zu 

erreichen und für den motorisierten Verkehr über die Nartenstraße erschlossen. Teile der Straßenzüge 

Harburger Hauptdeich und Hafenbezirk sind im Rahmen der Deicherhöhung von umfangreichen 

Baumaßnahmen betroffen.  

Die Verkehrsflächen im Binnenhafen sind ein Grund für den hohen Versiegelungsgrad. Ausgedehnte Flächen 

werden vorgehalten, um auch den Schwerlastverkehren das Wenden zu ermöglichen. 

Für die Harburger Innenstadt samt Binnenhafen liegt seit März 2024 ein Verkehrsgutachten vor. Auf Grundlage 

verschiedener Änderungsszenarien des Verkehrsnetzes in der Harburger Innenstadt und im Binnenhafen, wird 

hierin die Funktionsfähigkeit und Verkehrsqualität des Netzes (aufgesplittet nach Fuß- und Radverkehr, ÖPNV 

und Kfz-Verkehr) prognostiziert. Im Rahmen der Erarbeitung wurde auch die geplante neue Rad- und 

Fußwegeverbindung (Brückenbauwerk Harburger Schloßstraße) untersucht und bewertet. 

Verkehrslast und -lärm 

Die B73 und B75 sind abgesehen von den Autobahnen die verkehrsreichsten Straßen im Bezirk Harburg. Der 

B75 werden im Norden des Fördergebiets auf der Europabrücke eine Verkehrsmenge von rd. 50.000 und der 

B73 30.001 bis 40.000 DTVw zugrunde gelegt.  

Begünstigt durch das erhöhte Straßenniveau der B75 im Anschluss an die Europabrücke gehen von der Straße 

erhebliche Lärmemissionen aus. Weitere Lärmquellen sind die Bahnstrecken und die weitgehend parallel ver-

laufenden Bundesstraßen. Lärmschutzbauwerke sind nur in Teilbereichen vorhanden. Entlang der B73 bildet 

die stark lärmbelastete Bebauung am Karnapp in einigen Bereichen einen Lärmschutz für die dahinter liegenden 

Gebiete/Bewohnenden des Binnenhafens. 

Ein hoher Anteil von Schwerlast-Durchgangsverkehr belastet die Straßen Karnapp, Harburger Schloßstraße und 

Veritaskai. Dies führt zu einer hohen Emissionslast im zentralen Binnenhafen. Am Veritaskai liegt die Verkehrs-

last bei 15.001 bis 20.000 DTVw. Die hohe Beschäftigtendichte im Binnenhafen erzeugt in Kombination mit der 

guten Anbindung an das übergeordnete Straßennetz überdurchschnittlich hohe Zielverkehre. 

PKW-Dichte und ruhender Verkehr 

Die Anzahl privater PKW beträgt im Statistischen Gebiet 88 002 (Harburger Binnenhafen) 585 PKW. Mit 325 

PKW/1.000 EW liegt die Anzahl unter dem bezirklichen Schnitt von 342 und dem Hamburger Durchschnitt von 
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341. Der Wert ist seit 2016 deutlich angestiegen und lag zuvor bei 231 PKW/1.000 EW. Hinzu kommen die laut 

Kraftfahrt-Bundesamt 1.146 gewerblichen PKW, die teilweise auch den Straßen- und Parkraum des 

Binnenhafens beanspruchen.  

Im Binnenhafen besteht damit ein hoher Bedarf an öffentlichen Parkplätzen. Der hohe Parkdruck führt auf 

Brachen und nicht entwickelten Flächen bzw. Straßenbegleitflächen zu wildem Parken, dem durch den 

sukzessiven Ausbau einer flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung entgegen gewirkt wird. Im Sommer 

2024 wurde die Parkraumbewirtschaftung auf der Harburger Schlossinsel erweitert. Öffentlich nutzbare 

Parkhäuser befinden sich am Schellerdamm mit ca. 300 Stellplätzen (annähernd ausgelastet) und am Veritaskai 

mit mehr als 800 Stellplätzen (Auslastung von ca. 50 %). Zwei weitere Parkhäuser sind in den Neubauvorhaben 

am Kanalplatz/Blohmstraße und auf der Schlossinsel geplant. Im Großteil der Wohnungsbauprojekte sind zudem 

Tiefgaragen für Anwohnende entstanden (Maritimes Wohnen am Kaufhauskanal, Phoenix-Höfe, Marina Schlos-

sinsel, Brückenquartier, etc.).  

Ziel des Bezirks ist es, den Harburger Binnenhafen zu einem Quartier moderner Mobilität zu entwickeln und den 

Umweltverbund zu stärken: Die Parkplätze im öffentlichen Raum sollen zukünftig prioritär Besuchenden und 

dem Kundenverkehr vorbehalten sein. Neubauvorhaben sollen jeweils über Tiefgaragen verfügen oder zum 

Ausgleich Stellplätze in Parkhäusern vorsehen. Der Bau von weiteren Quartiersparkhäusern ist nur zielführend 

in Verbindung mit einer Parkraumbewirtschaftung und regelmäßigen Kontrollen seitens des Landesbetrieb 

Verkehr. Im Rahmen des laufenden Verkehrsgutachtens wird daher auch ein Parkierungskonzept für den 

Bereich des Binnenhafens erarbeitet. Auf dieser Grundlage wurde die Parkraumbewirtschaftungszone im Juli 

2024 auf die Schlossinsel erweitert.  

Für die Freizeitnutzungen im Bereich Neuland stehen kaum Stellplätze zur Verfügung.  

ÖPNV und Sharing-Angebote 

Die Buslinien 142 (Umbenennung zum Fahrplanwechsel am 15.12.2024 in die Metrobuslinie 42), 152 und 157 

binden den Binnenhafen, die Buslinien 149 und 152 Neuland an das Fernbahnnetz und die Harburger Innen-

stadt an. Auch die Buslinie 154 verbindet entsprechend ihrem Regelfahrplan den Binnenhafen mit dem S-Bahn- 

und Fernbahnnetz und der Harburger Innenstadt. Zudem bietet sie aus diesem Bereich Direktverbindungen 

nach Wilhelmsburg, Veddel und Hammerbrook. Die Buslinie 153 verbindet den Bereich Binnenhafen und Neu-

land über die Hannoversche Straße ebenfalls direkt an das S-Bahn- und Fernbahnnetz an. Durch den aktuellen 

Umbau des ZOB Harburg ergeben sich ggf. temporär abweichende Linienwege.  

Mit zehn Bushaltestellen innerhalb des Fördergebiets sind die Wohnquartiere, Büros und Geschäfte des südli-

chen Bereichs des Fördergebiets gut zu erreichen. Die Schlossinsel verfügt jedoch wegen fehlender Wende-

möglichkeiten über keine eigenen Haltepunkte (nächste Haltestelle Kanalplatz in ca. 500 m). Von nahezu allen 

Haltepunkten im Fördergebiet ist der Harburger Bahnhof in etwa 10 min und die Innenstadt mit dem S-Bahnhof 

Harburg Rathaus in etwa 6 min mit dem ÖPNV zu erreichen.  

Tagsüber besteht im Bereich des Quartierszentrums ein 10-min-Takt, der in den Abendstunden auf einen 20- 

bzw. 30-min-Takt reduziert wird. Auch am Wochenende ist das Angebot stark ausgedünnt und entspricht viel-

fach nicht dem seitens der Bewohnenden artikulierten Bedarf. Einige der oben erwähnten Buslinien, die tenden-

ziell eher den nördlichen Bereich des Fördergebiets erschließen, verkehren zudem lediglich stündlich. Die an-

gegebenen Fahrtzeiten der Buslinien können aufgrund des regelmäßig überlasteten Straßennetzes häufig nicht 

eingehalten werden.  

Der Fern- und S-Bahnhof Harburg sowie die S-Bahn-Station Harburg Rathaus liegen je etwa 1 km vom Kanal-

platz entfernt und werden so von vielen Bewohnenden und Beschäftigten auch fußläufig (10 bis 15 min) oder 

mit dem Fahrrad (5 bis 10 min) erreicht. Straßenbarrieren, nicht barrierefreie sowie vielfach unattraktive Brücken 

und Tunnel sowie verkehrsbelastete Wegeführungen erschweren diese Verbindungen. Dasselbe gilt für die An-

bindung an den zentralen Versorgungsbereich Innenstadt. 
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Pläne zur Einrichtung einer Fährverbindung zur direkten Anbindung des Binnenhafens an die St. Pauli-Lan-

dungsbrücken wurden zuletzt 2019 vorgestellt. Die seitens HC Hagemann als potenziellem Betreiber erstellten 

Konzepte könnten neben der touristischen Anbindung auch dem Pendlerverkehr dienen und decken sich mit 

dem seitens der Bewohnerschaft artikulierten Bedarf. Eine Umsetzung der Planungen ist derzeit nicht in Sicht.  

Im Fördergebiet sind zwei StadtRad-Stationen am Veritaskai und am Schellerdamm installiert, die die Anbindung 

zur Harburger Innenstadt, zum Bahnhofsbereich und zum Universitätscampus verbessern. E-Scooter verschie-

dener Anbieter ergänzen das Angebot. Im Zuge der Herstellung des südlichen Kanalplatzes wird eine weitere 

StadRad-Station installiert.   

Im Schellerdamm in direkter Nähe zur StadtRAD-Station befindet sich ein hvv switch Punkt mit insgesamt 

4 Stellplätzen. Ein Freefloating-Angebot von MILES und SIXT-Share ist somit Fördergebiet ermöglicht. Ein wei-

terer hvv switch Punkt befindet sich am Harburger Bahnhof mit Stellplätzen des Car-Sharing Anbieters Cambio. 

Am Schloßmühlendamm befindet sich zudem eine Autovermietung des Anbieters Sixt. Auch ist das Angebot 

£hvv hop¯ als On-Demand-Service im Fördergebiet verfügbar. 

Radverkehr 

Aktuell aktualisiert der Bezirk Harburg sein lokales Bezirksradroutenkonzept zur innerbezirklichen Erschließung 

des Radverkehrs. Mit der in Umsetzung befindlichen Radroute 10 (City-HafenCity-Veddel-Wilhelmsburg-

Harburg-Neugraben) wird eine attraktive Radverkehrsverbindung durch den Binnenhafen in die Hamburger 

Innenstadt und in Richtung Neugraben realisiert. Die Radroute 11 (City-Alter Elbtunnel-Wilhelmsburg-Harburg-

TUHH-Eißendorf) tangiert den Binnenhafen im Osten entlang der Hannoverschen Straße. Die Anbindung 

zentraler Bereiche des Binnenhafens an die Harburger Innenstadt und an die Universitätsstandorte bleibt damit 

weiter verbesserungswürdig. Die Querungsmöglichkeiten der Barriere aus B73 und Bahngleisen ist dabei, nicht 

nur für den Radverkehr, als größte Herausforderung zu verstehen. Sie ist barrierearm aktuell nur durch den 

Tunnel Neue Straße möglich. Mit dem Bau eines Brückenbauwerks für den Fuß- und Radverkehr in 

Verlängerung der Harburger Schloßstraße im Rahmen des Rahmenplans Innenstadt Harburg 2040 (s. Kap. B 

1.2.3 Wegeverbindungen) kann diesem Problem langfristig begegnet werden. Auch kann ein Neubau einer 

Brücke vom Schippsee in den Schellerdamm, sofern barrierefrei, eine neue Anbindungsoption darstellen. Die 

im Rahmen der VU Harburg (s. Kap. B 1.1.4) näher in den Blick zu nehmenden Kreuzungsbereiche und 

Niveausprünge zwischen Binnenhafen, Bahnhof und Innenstadt bilden weitere Herausforderungen für die 

Abwicklung eines barrierearmen Radverkehrs.  

Innerhalb des Fördergebiets werden im Zuge des Radrouteausbaus hochwertige Radwege als £Protected-Bike-

Lane¯ oder £Zweirichtungsradwege¯ die heute z.T. untermaúigen bzw. nicht vorhandenen Radfahrstreifen 

ersetzen. Die benutzungspflichtigen Radwege zwischen Buxtehuder Straße und Bahngleisen haben 

Sanierungsbedarf, sind untermaßig und nur mit stark eingeschränktem Sicherheitsempfinden nutzbar. In 

verkehrsberuhigten Bereichen ist das Fahren im Mischverkehr vorgesehen. Mit dem in vielen Teilen des 

Binnenhafens bereits realisierten autofreien Wegenetzes bieten sich auch für Kinder Möglichkeiten der sicheren 

Fortbewegung mit dem Rad abseits des motorisierten Straßenverkers.  

Entlang der Straßen Neuländer Hauptdeich und Schweenssand-Hauptdeich sind keine Fahrradwege 

vorhanden, die insbesondere hinsichtlich der Freizeitmobiliät und aufgrund der hohen Verkehrslast das 

Sicherheitsempfinden der Anbindung ins nördliche Seevetal erhöhen würden. 

Mit der geplanten Intensivierung des Radverkehrs ist auch von einem zunehmenden Bedarf an 

Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Raum auszugehen. Zu berücksichtigen ist auch die steigende Zahl 

privater und dienstlicher Lastenräder.  

Angrenzend an das Bahnhofsumfeld befindet sich zwischen der Hannoverschen Brücke und der Walter-Dudek-

Brücke eine Fläche für ein mögliches Fahrradparkhaus.  
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B 1.2.5 ZENTRENFUNKTION UND NAHVERSORGUNG  

Zentrenfunktion 

Das Fördergebiet liegt in räumlicher Nähe zur Harburger Innenstadt, die eins der vier £Hauptzentren  ̄im Zen-

trenkonzept der Freien und Hansestadt Hamburg sowie eines der beiden Oberzentren (hier für die Region 

Cuxhaven-Stade-Lüneburg) auf dem Gebiet der FHH darstellt. 

Dem Hauptzentrum Harburg mit Binnenhafen wird im strategischen Teil des Zentrenkonzepts der Handlungs-

bedarf £aktivieren¯ zugewiesen. Ziel ist dabei eine Umstrukturierung und Neuausrichtung des Einzelhandels, die 

Stärkung der Funktionen Wohnen sowie Kultur, Bildung und Soziales, die Verknüpfung und Aktivierung der 

rÿumlich fragmentierten Innenstadtbereiche, sowie £die Entwicklung des Harburger Binnenhafens als Teil der 

Zentrenentwicklung.̄  Die Verzahnung des Binnenhafens mit der Innenstadt ist damit wichtiger Baustein dieses 

Konzepts. Es soll sich £¤im Binnenhafen kein neuer, in Konkurrenz zu vorhandenen Lagen stehender Einzel-

handelsschwerpunkt entwickeln. Vielmehr sollen hier andere Zentrenfunktionen im Vordergrund stehen.¯2  

Bezirkliches Nahversorgungskonzept 

Im bezirklichen Nahversorgungskonzept von 2018 wurde das in Entstehung befindliche nördliche Brückenquar-

tier bereits als Nahversorgungslage gekennzeichnet. In der Analyse sieht das Konzept aus 2018 im Binnenhafen 

eine räumliche Versorgungslücke und gibt konkrete Handlungsempfehlungen. Für den Bereich erfolgte darauf 

im Konzept eine £Lupenbetrachtung¯ mit ėberschlÿgiger Ermittlung einer standortvertrÿglichen Verkaufsflÿche 

von 325-600 m² sowie eine Empfehlung zur Etablierung eines, heute realisierten, eigenständigen Nahversor-

gungsangebots. Gemeinsam mit den ergänzenden Umfeldnutzungen (Gastronomie, Apotheke, etc.) ist für den 

Bereich auch in künftigen Nahversorgungskonzepten die Einstufung als Nahversorgungslage zu erwarten.  

Analog zum Zentrenkonzept nennt auch das Nahversorgungskonzept die Schaffung einer besseren Anbindung 

an die Harburger Innenstadt mit entsprechendem zentralen Versorgungsbereich als Hauptaufgabe.  

Nahversorgung 

Der ansässige EDEKA wurde im März 2019 eröffnet und ist seither der wichtigste Nahversorger im Binnenhafen. 

Drei Bäckereifilialen am Veritaskai (Wedemann und zwei Schanzenbäckereien) und ein Kiosk erweitern das 

Angebot, ebenso eine Apotheke am Veritaskai. Weitere Einrichtungen sind nicht vorhanden. Der Bahnhofsbe-

reich und die Innenstadt bieten ein umfangreiches Nahversorgungsangebot mit eingeschränkter Erreichbarkeit.  

Gastronomie 

Im Binnenhafen befindet sich eine Vielzahl unterschiedlicher Restaurants. Das Angebot ist einerseits auf den 

Mittagstisch (z.B. Fischhalle, Von-Bis Restaurant, Hoi AN) für die Beschäftigten im Binnenhafen ausgerichtet. 

Andererseits besteht ein höherpreisiges Gastronomieangebot (z.B. Restaurant Scharf, Silo 16, momento di). 

Einzelne Bäckereien mit Café und Imbiss sowie das Vintage Café & Bar sind ergänzender Bestandteil der gast-

ronomischen Vielfalt im Binnenhafen, die sich räumlich v.a. auf die zentralen Bereiche des Binnenhafens kon-

zentriert.  

Die £Fischhalle Harburg  ̄ist ein Kulturcafé und wichtiger Treffpunkt der Wohnbevölkerung (s. Kap. B 3.3.1). 

Anstelle des ehemaligen Harburger Fährhaus (bei Rosi) im nördlichen Binnenhafen befindet sich seit Mitte 2024 

eine Bar mit Livemusik.   

Im westlichen Binnenhafen befinden sich, trotz der hohen Dichte an Arbeitsplätzen, bislang wenig gastronomi-

sche Angebote. Einzelne Unternehmen verfügen über eine Betriebskantine. Im Rahmen der weiteren Neubau-

projekte ist von einer Angebotserweiterung auszugehen.  

 

2https://www.hamburg.de/resource/blob/155602/1417a987d1dcaa913e95548fb7edc09c/hamburger-zen-

trenkonzept-data.pdf 
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Auf der Pionierinsel befindet sich das ehemalige Fischrestaurant Inselklause, das 2019 hochwassersicher neu-

gebaut worden ist (s. Kap. B 3.3.1).  

Ein ergänzendes gastronomisches Angebot ist künftig mit dem vorgesehenen Beachclub an der Promenade 

am Treidelweg geplant (s. Kap. B 1.2.3 Wasserflächen, Kaianlagen und Liegeplätze). Im Rahmen eines Interes-

senbekundungsverfahrens konnte ein künftiger Betreiber gefunden werden. Mit einer Eröffnung der Angebote 

ist voraussichtlich im Jahr 2025 zu rechnen. Der geplante Beachclub mit gastronomischem Bereich ist ein häu-

fig genannter Wunsch aus der Bevölkerung. Er entspricht auch dem geäußerten Wunsch nach mehr gastrono-

mischen Angeboten auf den Außenflächen des Binnenhafens, die ein Begegnungsangebot auch in den Abend-

stunden ermöglichen. 

 

B 1.3 GEBÄUDESTRUKTUR UND TYPOLOGIEN, BAUALTER, SANIERUNGSSTAND, EIGEN-

TUMSSTRUKTUR  

B 1.3.1 GEBÄUDESTRUKTUR UND -TYPOLOGIEN  

Zum Stichtag 31.12.2023 lagen im Statistischen Gebiet 88002 gemäß Bautätigkeitsstatistik 126 Wohngebäude. 

Gemäß der Statistik gab es zudem 1.308 Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden. Da die Daten auf den 

Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungsfortschreibung basieren und adressweise und nicht nach Baukörpern 

erhoben wurden, besteht im Fördergebiet eine deutliche Abweichung gegenüber den Daten der amtlichen Lie-

genschaftskarte (ALKIS), die 101Wohngebäude nennt.  

Die ALKIS ermöglicht anhand der Attribute £Gebÿudefunktion¯, £Geschossigkeit¯, £Bauweise¯ und £Baualter¯ 

(nur auszugweise Informationen) einen kartografischen Überblick auf die Gebäudestruktur und Typologien im 

Fördergebiet. Das Baujahr denkmalgeschützter Gebäude wurde um die entsprechenden Jahresangaben aus 

der Denkmalkartierung Hamburg ergänzt. 

Die ALKIS mit Stand 2021 zeigt im Fördergebiet die folgenden Gebäudefunktionen: 

¶ Anzahl Gebäude insgesamt:   366 

¶ davon Wohngebäude:      101 

¶ davon Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe: 246 

¶ davon Gebäude für öffentliche Zwecke:    19 

Entsprechend der hohen Varianz an Nutzungen weisen die Gebäude im Binnenhafen in Bezug auf ihre Ge-

schossigkeit und Typologie (= Attribut Bauweise der ALKIS) eine große Vielfalt auf, deren städtebauliche Aus-

prägung im Kapitel B 1.1.3 Bau- und Siedlungsstruktur beschrieben wurde.  

Gemäß ALKIS dominieren im Fördergebiet Gebäude mit einer niedrigen Geschossigkeit. Eingeschossige Ge-

bäude (177) haben einen Anteil von ca. 48 % sowie zweigeschossige Gebäude (77) einen Anteil von ca. 21 %. 

Rund 23 % entfallen auch auf Gebäude mit einer mittleren Geschossigkeit (3 bis 5 Geschosse) sowie ca. 7 % 

auf Gebäude mit einer hohen Geschossigkeit (6 bis 16 Geschosse). 

In Bezug auf die Bauweise gemäß ALKIS zeigt sich entsprechend der Gebäudefunktion eine deutliche Dominanz 

von Nichtwohngebäuden (265) mit einem Anteil von rund 72 %. Darüber hinaus zeigt sich, dass die Gebäude 

mit freistehenden Bauweisen (47) mit einem Anteil von rund 13 % gegenüber Gebäuden mit nicht freistehenden 

Bauweisen (31, Anteil von ca. 9 %) relativ betrachtet überwiegen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der kommenden Zensuserhebung eine detaillierte Gebäude- und 

Wohnungszählung erfolgen wird, die vielfältige Gebäudemerkmale wie Art des Gebäudes, Eigentumsverhält-

nisse, Gebäudetyp, Baujahr, Heizungsart, etc. und Wohnungsmerkmale wie Art der Nutzung, Leerstands-

gründe, Fläche der Wohnung, etc. beinhaltet 
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B 1.3.2 DENKMAL, STADTBILD  

Das Stadtbild im Binnenhafen ist durch das Zusammenwirken einer Vielzahl von historischen Gebäuden und 

prägnanten modernen Gebäuden, zahlreichen Industrie- und Hafenobjekten sowie Hafenbecken und Kanälen 

und den darin liegenden Binnenschiffen und Booten geprägt. Rund 40 denkmalgeschützte Gebäude und acht 

bauliche Ensembles sowie das Gesamtensemble Harburger Schlossinsel (Gebäude, Kaimauern, Pflasterung, 

etc.) machen die verschiedenen Epochen der Stadtentwicklung im Fördergebiet eindrücklich sichtbar. Dazu 

zählt bspw. die derzeit leerstehende, aber noch als Gesamtanlage erhaltene Spirituosen- und Likörfabrik Louis 

Hilke (Karnapp 15), eine der ersten fabrikartigen Betriebe in Harburg oder das Miteinander verschiedener Epo-

chen und Baustile rund um den Kanalplatz.   

Im Rahmen der vergangenen Fördergebietskulissen (s. Kap. B 1.1.4) wurde sich umfangreich dem städtebau-

lichen Denkmalschutz und dem Erhalt von Baudenkmälern im Bereich des südlichen Binnenhafens und auf der 

Schlossinsel gewidmet. Zahlreiche denkmalgeschützte sowie nicht geschützte, aber stadtbildprägende Ge-

bäude wurden mit privaten und öffentlichen Mitteln saniert und neuen Nutzungen zugeführt. Unter die sanierten 

denkmalgeschützten Gebäude fallen bspw. die historischen Speicher im südlichen Binnenhafen, zwei Neben-

gebäude des alten Harburger Bahnhofs sowie historische Bürgerhäuser am Karnapp und der Harburger Schloß-

straße. Als prominente Beispiele sind das denkmalgeschützte Bornemannsche Haus aus dem 16. Jh. und die 

beiden historischen Villen Lammerich & Lengemann aus dem 19. Jh. in der Blohmstraße zu nennen. 

Aufgrund der überdurchschnittlichen Bedeutung des gesamten Harburger Binnenhafens für die Stadtge-

schichte Harburgs sind auch die Einzeldenkmäler und Ensembles in den Randbereichen entsprechend doku-

mentiert. Zu nennen sind hier v.a. die großflächigen Industriegebäudekomplexe der ehemaligen New-York Ham-

burger Gummi-Waaren Compagnie und Harburg-Freudenberger im südöstlichen Bereich des Fördergebiets. 

Zwischen Treidelweg und Nartenstraße befinden sich zudem historische Industrie- und Gewerbehallen, deren 

stadtbildprägende Fassaden z.T. durch Verblendungen mit modernen Materialien verdeckt sind. Ein weiteres 

stadtbildprägendes Ensemble der Gewerbe- und Industriearchitektur mit denkmalgeschützter Slipanlage liegt 

westlich der Straße An der Horeburg auf der Schlossinsel. 

Die industriell geprägte Stadtstruktur des Binnenhafens wurde in den letzten 23 Jahren durch die Entwicklung 

moderner Wohn- und Bürobauprojekte ergänzt. Insbesondere die Hochhäuser (Channel Tower, Silo und Kai-

speicher) am Schellerdamm bilden eine Sichtachse im Quartier Harburger Brücken und bieten einen hohen 

(auch von weitem wahrnehmbaren) Wiedererkennungswert. 

 

B 1.3.3 BAUALTER, SANIERUNGSSTAND, ENERGIEVERSORGUNG  

Daten zum Baualter der Gebäude konnten für rund ein Drittel der Gebäude im Fördergebiet auf Grundlage der 

ALKIS, der digitalen Denkmalliste und eigenen Erhebungen ermittelt werden. Mit Ausnahme der historischen 

Wohn- und Geschäftshäuser am Karnapp und der südlichen Harburger Schloßstraße sowie den wenigen Einfa-

milienhäusern am Hafenbezirk sind Wohnungen mit Ausnahme des i.d.R. eigengenutzten Wohnraums in ge-

werblichen Immobilien ausschließlich in Gebäuden mit Baujahren nach 2000 verortet. Für gewerbliche Bauten 

zeigt sich insgesamt ein sehr heterogenes Bild aus historischen Lagergebäuden, funktionalen Bauten der Nach-

kriegszeit und modernen Bürogebäuden.    

Der Sanierungszustand der Gebäude im Fördergebiet wurde durch eine äußere Inaugenscheinnahme im Rah-

men einer Ortsbegehung zur Erstellung der PPA im Jahr 2021 anhand des Baualters sowie des Zustands ein-

zelner Bauteile wie z.B. Fenster, Türen, Dachdeckung, Fassadenverkleidung etc. aufgenommen und in die drei 

Kategorien saniert, teilsaniert und unsaniert unterteilt.  

Die Bebauung weist überwiegend einen guten baulichen Sanierungsstand auf. Etwa die Hälfte der 354 Baukör-

per gemäß ALKIS sind Neubauten oder wurden seit den 2010er Jahren saniert (185), ein weiteres Drittel (91) 

ist teilsaniert. Als unsaniert sind ca. 78 Gebäude gekennzeichnet. 
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Unter der Kategorie saniert sind Neubauten oder vollumfängliche Sanierungen geschätzt in den vergangenen 

10 Jahren zusammengefasst. Darunter bspw. der Geschosswohnungsbau £Schlossinsel-Marina¯, £Maritimes 

Wohnen am Kaufhauskanal̄  auf der Schlossinsel, die Neubauten im Quartier Harburger Brücken oder 

Gewerbebauten wie z.B. £Becker Marine Systems¯, £Brėckenquartier¯ und £Innovation Campus Green 

Technologies¯, die mit einem hohen Energiestandard erbaut wurden. Eine vollumfängliche Sanierung haben 

bspw. der Kaispeicher, der Palmspeicher sowie die Bürogebäude am westlichen Schellerdamm erfahren. Eben-

falls saniert sind der Speicher am Kaufhauskanal und eine Villa in der Harburger Schloßstraße 43. 

Unter der Kategorie teilsaniert sind Gebäude zusammengefasst, in denen einzelne Bauteile in den letzten rund 

30 Jahren saniert oder ersetzt wurden. Hierunter vornehmlich gewerblich genutzte Gebäude wie die großflächi-

gen Industriehallen des £Handelshofs ̄westlich der Nartenstraße sowie eine Vielzahl der Gewerbehallen auf der 

Schlossinsel. Auch das von der TUHH genutzte öffentliche Gebäude (Harburger Schloßstraße 20-22) ist als 

teilsaniert einzustufen, wird allerdings derzeit saniert. 

Unter die Kategorie unsaniert fallen Gebäude, die entweder keinerlei Sanierungsmaßnahmen erfahren haben 

oder deren Sanierung vor mehr als 30 Jahren stattgefunden hat, darunter viele stadtbildprägende und denk-

malgeschützte Gebäude. Einer vollumfänglichen Sanierung bedürfen bspw. die Gebäude der ehemaligen New-

York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie, die historischen Hallen der Harburg-Freudenberger, die Hilke 

Likörfabrik sowie die £weiúe¯ und £rote¯ Halle am Lotsekai. Augenscheinlich sind zudem die kleinteiligen histo-

rischen Gebäude am Karnapp überwiegend als unsaniert einzustufen.  

Mit Bezug auf das Gebäudevolumen und die Gebäudefunktion als energetisch relevante Kenndaten zeigt sich 

ein differenzierteres Bild. Unsaniert oder teilsaniert sind insbesondere Gewerbebauten, darunter viele z.T. groß-

flächige Hallen im nördlichen und östlichen Binnenhafen. Es ist davon auszugehen, dass hier nur Teilbereiche 

der Gebäude (Büroräume etc.) beheizt werden. In der flächenhaften Betrachtung ist somit auch perspektivisch 

mit sehr unterschiedlichen Wärmebedarfen im Fördergebiet zu rechnen. 

Das im Rahmen des Wärmekatasters errechnete hypothetische Wärmenetz ist aufgrund der hohen baulichen 

Dynamik im Fördergebiet nur bedingt aussagekräftig, da es den aktuellen Gebäudebestand sowie die weiteren 

Planungen nicht zugrunde legt und pauschal zwischen unsanierten und sanierten Gebäuden unterscheidet.  

Im Süden des Fördergebiets sind die Neubauten zwischen Schellerdamm und Östlichem Bahnhofskanal an ein 

Wärmenetz mit dem ebenfalls im Fördergebiet gelegenen £BHKW Harburger Brėcken¯ angeschlossen. Ein 

Anschluss des đstlich angrenzenden Bereichs des geplanten £Gewerbeparks Seevestraúe¯ ist ebenfalls 

vorgesehen.  

Gemäß Wärmekataster liegen die Gebäude am Karnapp 7-9 in einem Cluster mit Heizstromverbrauch. Auch 

einige un- oder teilsanierte Gebäude im nördlichen Abschnitt der Harburger Schloßstraße sind in einem solchen 

Cluster gelegen. Angaben zu anderen Wärmeerzeugungsanlagen und deren Zustand auf Gebäudeebene liegen 

nicht vor. 

Die Gebäude im Fördergebiet weisen durch den hohen Anteil von z.T. sehr großen Flachdächern ein überdurch-

schnittliches Dachflächenpotenzial für Solaranlagen auf. Bislang wird dieses lediglich auf vier Gebäuden mit 

Photovoltaik-Anlagen genutzt, darunter zwei größere Anlagen (Airbus-Hallen, Nartenstraße und Innovation 

Campus Green Technologies, Harburger Schloústraúe) sowie zwei kleinere Anlagen (£Goldfisch im Channel¯, 

Blohmstraße und Horst Busch Elektro-Technik GmbH, Karnapp). Eine Solarthermie-Anlage befindet sich auf 

dem Wohngebÿude £Inselleben¯ (Schlossinsel). 

 

B 1.3.4 EIGENTUMSSTRUKTUR 

Die Eigentumsstruktur im Fördergebiet ist sehr heterogen. Nördlich des Lotsekanals ist der überwiegende Teil 

der gewerblichen Flächen sowie die Gewässerflächen dem allgemeinen Grundvermögen oder dem Verwal-

tungsvermögen der FHH zuzurechnen. Auf mehreren Flächen bestehen Pachtverhältnisse mit den derzeitigen 
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Nutzer:innen (u. A. Jöhnk Werft, Hirdes Heinrich GmbH, Vereine im nördlichen Binnenhafen, Nutzende der wei-

ßen Halle). Die gewerblich genutzten Flächen westlich des Dampfschiffswegs und westlich der Straße An der 

Horeburg befinden sich überwiegend in Privatbesitz.  

Südlich des Lotsekanals ist der überwiegende Teil der Flächen in Privatbesitz. Davon ausgenommen sind die 

Flächen des Neubaus des Fraunhofer Instituts (Erbbaurecht) sowie zwei von der TUHH genutzte Flächen an 

der Harburger Schloßstraße.  

Neben den für die strategische Entwicklung des Binnenhafens wichtigen Grün-, Frei- und Wasserflächen ver-

bleiben an unbebauten Grundstücken im Vermögen der FHH  

- vier Flurstücke am Karnapp,  

- ein Flurstück an der Harburger Schloßstraße (Grabungsgebiet),  

- die als £Wÿldchen¯ betitelte Flÿche zwischen Kanalplatz und Lotsekanal sowie  

- eine Fläche Ecke Harburger Schloßstraße/ Kanalplatz.  

Auf der städtischen Fläche Ecke Blohmstraße/ Kanalplatz ist der Bau des Sozialen Zentrums Ankerplatz (s. Kap. 

B 1.2.1) geplant. 

Im östlichen Binnenhafen haben die Flächen der ehem. New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie und 

des sog. Neuländer Quarrees in den vergangenen Jahren mehrfach die Eigentümer gewechselt. Für das sog. 

Freudenberger Areal hat die FHH Ende 2022 das Vorkaufsrecht ausgeübt. Das Areal befindet sich nach einer 

außergerichtlichen Einigung mit den Beteiligten seit Februar 2024 im Eigentum der FHH.  
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B 2 SOZIOÖKONOMISCHE STRUKTUR 

B 2.1 GEBIETSABGRENZUNG 

Das RISE-Gebiet Harburger Binnenhafen / Neuland-Nordwest berührt fünf Statistische Gebiete, vier davon al-

lerdings nur geringfügig und praktisch ohne Einwohner:innen innerhalb des Statistischen Gebiets (Tab. 4, Abb. 

2). Folglich wird für die Analyse der Sozialdaten und des Sozialmonitorings einzig das Statistische Gebiet 88 

002 herangezogen, welches mit Ausnahme einzelner Gebäude komplett innerhalb des RISE-Gebiets liegt. 

   

B 2.2 AUSWERTUNG SOZIALDATEN 

B 2.2.1 BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 

Zum Stichtag 31.12.2023 waren 1983 Bewohner:innen im Statistischen Gebiet 88 002 registriert. 

Durch die Vielzahl neuer Wohnungsbauprojekte ist die Bevölkerungszahl in den vergangenen Jahren stark ge-

stiegen und hat sich zwischen 2014 und Ende 2023 nahezu vervierfacht. Eine weitere Zunahme der Bevölke-

rung ist aufgrund der vorgesehenen Wohnungsbauprojekte zu erwarten. Unter Einbezug der Wohnungsbaupo-

tenziale im Wohnungsbauprogramm Harburg und im Rahmenplan der VU Harburg ist in den kommenden zehn 

Jahren mit mehreren Hundert neuen Wohneinheiten (WE) zu rechnen. Langfristig ist somit ein weiteres Bevöl-

kerungswachstum im Harburger Binnenhafen anzunehmen.  

Statistisches 

Gebiet 

Berührung RISE-Fördergebiet 

88 002 Fast vollständig, exkl. Gebäude an 

Karnapp (exkl. 39 EW*) 

88 003 Marginal (Hannoversche Straße, 

ohne Gebäude) 

89 001 Neuland-Nordwest, Pionierinsel (0 

EW*) 

97 002 Minimal, Gebäude westl. Dampf-

schiffsweg (ca. 3EW*) 

97 003 Minimal, Gebäude westl. Blohm-

straße (0 EW*) 

Tabelle 3: Statistische Gebiete, eigene Darstellung. (EW=Ein-

wohner:innen), *Einwohnerzahlabfrage Geoportal 

Hamburg 

Abbildung 2: Statistische Gebiete und Gebietsabgren-

zung. 
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Abbildung 3: Bevölkerungsentwicklung im Statistischen Gebiet von 2013 bis 2023. 

 

B 2.2.2 SOZIALDATEN 

Insgesamt haben sich die verfügbaren Sozialdaten (Datenstand 31.12.2023 im Vergleich zur PPA (Datenstand 

31.12.2020)) nur geringfügig verändert, womit die Kernaussagen aus der PPA zu den Sozialdaten weiterhin 

gelten.  

Die Gruppe der Kinder unter sechs Jahren ist mit ca. 7% Anteil an der Gesamtbevölkerung leicht überdurch-

schnittlich im Vergleich zum Bezirk (6,8%) und der Gesamtstadt (6% Kinder unter sechs Jahren). Der Anteil 

aller unter-18-jährigen insgesamt an der Gesamtbevölkerung liegt mit ca. 13% deutlich unter dem Wert des 

Bezirks (18,4%) und vier Prozentpunkte unterhalb des Anteils der Kinder an der Hamburger Gesamtbevölke-

rung (ca. 17%).  

Die Altersgruppe von 18-65 Jahren ist stark überproportional (ca. 75% Anteil an der Gesamtbevölkerung) ver-

treten, während der Anteil der Menschen über 65 Jahren an der Gesamtbevölkerung im Statistischen Gebiet 

88 002 mit 11,4% im Vergleich zu Bezirk (17,8%) und Stadt (18% Anteil) niedrig ist. Eine hohe Anzahl junger 

Kinder und jüngerer Erwachsener zwischen 25 und 40 Jahren ist auch in anderen Hamburger Neubaugebieten 

zu verzeichnen und lässt auf eine hohe Attraktivität dieser Gebiete für die Lebensphase der Familiengründung 

schließen. 

Im Gebiet leben 1 069 Männer und demgegenüber 831 Frauen ² damit ist die männliche Bevölkerung (ca. 54%) 

mit sieben Prozentpunkten Differenz gegenüber dem weiblichen Anteil (ca. 46%) an der Gesamtbevölkerung 

ohne nennenswerte Veränderungen zwischen 2020 (Stand PPA) und 2023 überrepräsentiert. Die häufig exklu-

siven Wohnangebote adressieren im technologiegeprägten Umfeld des Binnenhafens sogenannte (Young) Pro-

fessionals, aber auch sogenannte Starterhaushalte, zu denen auch die Bewohnenden der Studierendenapart-

ments zu zählen sind. Da die technischen Studiengänge an der TU verstärkt männliche Studierende anspre-

chen, kann davon ausgegangen werden, dass auch ein Großteil der im Binnenhafen wohnenden Studierenden 

männlich sind. Zusätzlich richten sich die Arbeitsplatzangebote (vermeintlich) häufiger an eine männliche Ziel-

gruppe. Daraus lässt sich ein Rückschluss auf den überdurchschnittlichen Anteil männlicher Bewohner im För-

dergebiet ziehen.  
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Der Anteil an Haushalten mit Kindern (14,2%, verglichen mit 15% im Jahr 2020) ist im Vergleich zu den deutlich 

höheren Werten von Bezirk (20,6%) und Stadt (18%) im Bezugsjahr 2023 wieder rückläufig. Der Anteil Allein-

erziehender an allen Haushalten fällt im Vergleich deutlich niedriger aus als in Bezirk und Stadt und liegt bei 

2,8% (Bezirk: ca. 5%, Hamburger Durchschnitt: 4,6 %). Der Anteil an Einpersonenhaushalten im Statistischen 

Gebiet 88002 ist unterdurchschnittlich (43,6%) im Vergleich zu Bezirk (50,0%) und Stadt (54,9%). Insbeson-

dere der Anteil der Einpersonenhaushalte über 65 ist auffällig niedrig (13,9%), was auf den vergleichsweise 

niedrigen Anteil (10,9%) von über 65 jährigen Personen im Statistischen Gebiet zurückgeführt werden kann.  

Der Anteil der Bewohnenden mit Migrationshintergrund im Statistischen Gebiet 88 002 liegt mit 43,5% deutlich 

unter dem bezirklichen Durchschnitt von 52,7% und nahe am Hamburger Durchschnitt von 40,4%.  
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Indikator RISE-Gebiet  

(Stat. Gebiet 88 002) 

Bezirk Harburg Stadt Hamburg 

2020 2023 2020 2023 2020 2023 

Bevölkerung 1.799 1.983 169.221 176.868 1.904.444 1.964.021 

Bevölkerung weiblich 831 914 83.803 87.061 967.780 996.578 

Bevölkerung männlich 1.069 976 85.418 89.807 936.664 967.443 

Anteil Bev. weiblich 46,2% 46,1% 49,5% 49,2% 50,8% 50,7% 

Anteil Bev. männlich 53,8% 53,9% 50,5% 50,8% 49,2% 48,3% 

Anteil Bev. unter 6 Jahre 7,2% 7,1% 6,2% 6,8% 6,2% 6,0% 

Anteil Bev. unter 18 Jahre 12,3% 11,7 % 18,4% 18,8% 16,6% 16,8 

Anteil Bev. 18 bis 65 Jahre an Ge-

samtbev. 
77,4% 75,7% 63,8% 63,9% 65,4% 65,3% 

Anteil Bev. 65 Jahre und älter 10,3% 10,9% 17,8% 17,1% 18,0% 17,8% 

Anteil Bev. mit Migrationshinter-

grund an Gesamtbevölkerung 
38,2% 43,5% 48,1% 52,7% 36,7% 40,4% 

Anteil Bev. mit Migrationshinter-

grund unter 18 Jahre an Gesamt-

bev. unter 18 Jahre 

n.a. 59,2% 67,6% 70,6% 52,7% 57,0% 

Anteil Bev. mit Migrationshinter-

grund über 65 Jahre an Gesamt-

bev. über 65 Jahre 

30,8% 32,4% 22,3% 26,2% 19,9% 22,7% 

Anteil Arbeitslose an Gesamtbev. n.a. n.a. 7,5% 4,7% 6,4% 4,2% 

Anteil SGB II-Leistungsempfänger 

an der Bev. unter 15 Jahren 
14,0% 14,5% 25,7% 24,2% 19,6% 18,9% 

Anteil SGB II-Leistungsempfänger 

an Bev. über 65 Jahre 
14,6% 13,4% 8,0% 8,3% 8,3% 8,5% 

Anteil Einpersonenhaushalte 45,2% 43,6% 49,3% 50,0% 54,4% 54,9% 

Anteil Haushalte mit Kindern 15,0% 14,2% 20,4% 20,5% 18,0% 17,8% 

Anteil Haushalte Alleinerziehender 

an Haushalten gesamt 
2,3% 2,8% 4,9% 5,2% 4,4% 4,6% 

Anteil Einpersonenhaushalte über 

65 Jahre an Einpersonenhaushal-

ten  

8,8% 13,9% 26,0% 25,5% 25,1% 24,9% 

Tabelle 4: Zusammenstellung Datenauswertung. Quelle: Statistikamt Nord für Hamburg und Schleswig-Holstein, Stand 

31.12.2020 und 31.12.2023.  
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B 2.3 SOZIALMONITORING 

Das RISE-Sozialmonitoring ist ein kleinräumliches und kontinuierliches Beobachtungssystem der Integrierten 

Stadtteilentwicklung. Ziel ist es, unterstützungsbedürftige Quartiere frühzeitig zu identifizieren und die Festle-

gung neuer Fördergebiete der Integrierten Stadtentwicklung auf eine objektive Datenbasis zu stützen. Dafür 

werden sieben Aufmerksamkeitsindikatoren betrachtet: Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Kin-

der von Alleinerziehenden, SGB-II-Empfangende bzw. nach AsylbLG, Arbeitslose, Kinder in Mindestsicherung, 

Mindestsicherung im Alter, Schulabschlüsse. Die Werte der Indikatoren auf Ebene der Statistischen Gebiete 

werden mit dem gesamtstädtischen Durchschnitt der Indikatoren verglichen. Im Ergebnis werden zwei Indizes 

gebildet, ein Statusindex sowie ein Dynamikindex. Kombiniert ergibt sich daraus der sogenannte Gesamtindex.  

Fėr das Statistische Gebiet 88 002 wurde der Statusindex in den letzten Jahren konstant als £mittel¯ bewertet. 

Damit unterscheidet es sich von seinem Umfeld; mit Ausnahme von Neuland-Nordwest weisen alle anderen 

angrenzenden Statistischen Gebiete einen £niedrigen¯ bis £sehr niedrigen¯ Status auf.  Der Dynamikindex des 

Statistischen Gebiets schwankte von 2014 bis 2019 zwischen £positiv¯, £stabil¯, und £negativ¯, war von 2020 

bis 2022 konstant £positiv¯, und im neusten Sozialmonitoring (2023) erneut als £stabil¯ bewertet. Die Einzelin-

dikatoren des Sozialmonitorings für das Statistische Gebiet 88 002 sind insgesamt als unauffällig zu beschrei-

ben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 4: Sozialmonitoring 2023.  
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(Anteile) 

2021 0,48 -0,89 -0,45 -0,62 -0,24 0,63 1,41 

2023 0,29 -1,07 -0,46 -0,59 -0,19 0,61 1,09 

Tabelle 6: Sozialmonitoring, einzelne Statusindikatoren 2021 / 2023, Quelle: FHH, Sozialmonitoring Berichte 2021 / 

2023 

 

B 2.4 ZUSAMMENFASSUNG 

Die aktuelle Bevölkerungszusammensetzung im Fördergebiet weicht deutlich von dem bezirklichen und dem 

Hamburger Durschnitt ab, ist aber ähnlich wie in anderen Hamburger Neubaugebieten. Dort hat eine hohe 

Anzahl von Zugezogenen einen signifikanten Einfluss auf die Sozialstruktur, insbesondere mit Blick auf den ho-

hen Anteil £junger Kinder¯.  

In Anbetracht des zu erwartenden starken Anstiegs der Bevölkerungszahl und des Zuwachses an Familien mit 

Kindern leitet sich im Hinblick auf die beschriebenen Defizite ein Handlungsbedarf im Bereich der gesellschaft-

lichen Infrastruktur, und hier insbesondere im Hinblick auf kinder- und jugendgerechte Angebote, ab.  

Mit Blick auf die kommenden Jahre und die projektierten Vorhaben kann einerseits von einer Verfestigung der 

aktuellen Sozialstruktur ausgegangen werden. Zum anderen werden die unter 3-jährigen Kinder zunehmend 

das schulfähige Alter erreichen und der heute bereits ausgeprägte Anteil bei Durchsetzung der geplanten För-

derquoten im Wohnungsneubau weiter bestehen. Hieraus resultieren hohe und in Teilen geänderte Anforderun-

gen an die Gestaltung des Wohnumfelds, etwa in Bezug auf Spiel-, Sport- und Freizeitangebote. Zugleich ge-

winnt das Thema einer sicheren und möglichst barrierefreien fußläufigen Quartierserschließung und Schuler-

reichbarkeit weiter an Relevanz. Für die Quartierserschließung wird Barrierefreiheit angestrebt, diese wird aller-

dings nicht in allen Fällen erreicht werden können.  

Durch die anhaltend hohe Anzahl an Zuzügler:innen (neue Bewohnende im Stadtteil) ist daneben eine nied-

rigschwellige Zugänglichkeit und Ausgestaltung der bestehenden und geplanten öffentlichen Angebote der ge-

sellschaftlichen Infrastruktur wichtig.  

Der möglichst barrierefreien Gestaltung des Wohnumfelds und des öffentlichen Raums kommt nicht zuletzt mit 

den im Rahmen der Projekte £Soziales Zentrum (Ankerplatz)¯ geplanten Wohnungen und den Angeboten fėr 

ältere Menschen eine höhere Bedeutung zu.  

Stat.-Gebiet  

88 002 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Statusindex mittel mittel mittel mittel mittel mittel mittel 

Dynamikindex negativ negativ stabil positiv positiv positiv stabil 

Tabelle 5:  Sozialmonitoring 2017 ² 2023, Darstellung des Status- und Dynamikindex. Statusindex: sehr niedrig, niedrig, 

mittel, hoch. Dynamikindex: negativ, stabil, positiv 
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Die hohe bauliche Dichte mit wenig privatem Grün, eine große Zahl von Studierendenapartments mit geringer 

Wohnfläche und zahlreiche Beschäftigte erhöhen den Bedarf nach gemeinschaftlichen Freiräumen und Ange-

boten der gesellschaftlichen Infrastruktur. 

Die Gebietsabgrenzung inkludiert den Bereich Neuland-Nordwest mit den dort bestehenden Sport-, Spiel- und 

Freizeitangeboten (Teilbereich des Statistischen Gebiets 89 001). In der südlich angrenzenden Einfamilienhaus-

siedlung und entlang des Neuländer Elbdeichs (außerhalb der Gebietsabgrenzung) leben viele weitere Kinder 

und Jugendliche. Diese würden von einer Angebotserweiterung im Fördergebiet profitieren, da sich die Erreich-

barkeit anderer Harburger Stadtbereiche mit entsprechenden Angeboten ungünstig darstellt.  

Die vorstehend beschriebenen demografischen Merkmale ähneln dem Trend in Hamburger Neubaugebieten 

und zeigen die Attraktivität des Gebiets für Familiengründungen und Berufsmarkteinsteiger:innen.  

Der Anteil an Haushalten mit Kindern auch oberhalb der 6-Jährigen steigt (obwohl der Anteil an Haushalten mit 

Kindern allgemein rückläufig ist) und nähert sich damit den Bezirks- und Stadtwerten an, während der Anteil 

alleinerziehender Haushalte geringer ist. Einpersonenhaushalte sind unterdurchschnittlich vertreten, besonders 

bei den über 65-Jährigen. Der Anteil der Bewohner:innen mit Migrationsbezug liegt in der Summe deutlich unter 

dem bezirklichen Mittelwert, jedoch leicht über dem städtischen Durchschnitt. 

Der Statusindex des Statistischen Gebiets 88 002 liegt seit einigen Jahren konstant im mittleren Bereich; ver-

bunden mit einer positiven bzw. zuletzt stabilen Dynamik. Diese Tendenz ist Kennzeichen einer stabilen Sozial-

struktur, an dessen vorteilhafte Entwicklung im RISE-Prozess angeknüpft werden kann.  
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B 3 GESELLSCHAFTLICHE INFRASTRUKTUR 

B 3.1 BILDUNGSINFRASTRUKTUR 

B 3.1.1 BETREUUNGSEINRICHTUNGEN FÜR KINDER 

Über das Fördergebiet verteilt befinden sich drei Kindertagesstätten, die meist im räumlichen Bezug zu den 

Neubauprojekten im Binnenhafen stehen.  

Die Kita Harburger Schlossinsel (DRK) nutzt die Rÿumlichkeiten des Neubaus £Inselleben¯, verfėgt ėber einen 

eigenen Außenbereich und liegt in direkter Nachbarschaft des Gebrüder-Cohen-Parks und dem dortigen Spiel-

platz. Die Einrichtung bietet bis zu 70 Betreuungsplätze. Ihr Einzugsbereich umfasst den Binnenhafen (etwa 

50 % der betreuten Kinder) sowie v.a. Neuland und Neugraben. 

Die Kita Villa Lengemann befindet sich in den sanierten Räumlichkeiten der historischen Villa Lengemann. An 

das Gebäude ist ein ausgedehnter Spielbereich im Außenraum angeschlossen. Der Träger Elbzwerge Kitas 

GmbH stellt bis zu 120 Plätze in fünf Krippen- und vier Elementargruppen. Etwa 30 % bis 40 % der Kinder 

kommen aus dem Gebiet des Binnenhafens. Der sonstige Einzugsbereich umfasst v. a. die Stadtteile Heimfeld, 

Eißendorf und Neuland. 

Die ebenfalls unter privater Trägerschaft stehende Kinderstadt Kita Hafencampus in der Theodor-Yorck-Straße 

liegt in der Nachbarschaft des Grünzugs Harburger Brücken und unweit des Spielplatzes. Sie bietet 60 Plätze. 

Allein 15 Kinder kommen aus dem Wohnhaus, in dem sich die Kita befindet. Bis auf wenige Ausnahmen kommen 

die weiteren Kinder aus Neuland, Heimfeld, Eißendorf und Sinstorf.  

Eine Betreuungsquote wird lediglich auf Ebene des Stadtteils errechnet. Da nur 5 % der Bewohnenden des 

Stadtteils Harburg im Binnenhafen wohnen, ist die Quote wenig aussagekräftig.  

Die Kapazitäten der vorhandenen Einrichtungen sind der Bevölkerungsprognose angemessen. Zu beachten ist 

die derzeit hohe Nachfrage nach Plätzen aus anderen Harburger Stadtteilen. Dahingehend ist ein Zusammen-

hang mit der hohen Attraktivität der Betreuungsangebote (neue Räumlichkeiten und angegliederte Spielberei-

che im Außenraum) sowie mit der hohen Beschäftigtendichte im Fördergebiet zu vermuten. Eine Auswertung 

mit Stand Juli 2022 hat ergeben, dass die drei im Untersuchungsgebiet (Fördergebiet) ansässigen Kitas von 

Kindern aus 8 Stadtteilen des Bezirks genutzt werden, im Einzelfall sogar aus anderen Bezirken. Die Anteile der 

nicht aus dem Fördergebiet stammenden Kinder liegen zwischen 50 % und 71 %. Die Kitas teilen mit, dass die 

Nachfrage sehr hoch ist und mit Wartelisten gearbeitet wird.  

 

B 3.1.2 SCHULEN/ BILDUNGSEINRICHTUNGEN 

Im Fördergebiet befinden sich keine öffentlichen Grund- oder weiterführenden Schulen. Ausgehend von den 

Bevölkerungsprognosen und bekannten Neubauvorhaben sollen gemäß Schulentwicklungsplan 2019 die not-

wendigen Kapazitäten durch Schulerweiterungen und -neugründungen außerhalb des Binnenhafens realisiert 

werden. 

Die nächstgelegene Grundschule £Schule am Park¯ befindet sich in der Schwarzenbergstraße südwestlich der 

B73 und ist eine Neugründung (2021) aufgrund hoher Bedarfszahlen. Sie befindet sich in 500 m bis 1.000 m 

Entfernung von den Wohnstandorten im Binnenhafen und ist damit fußläufig gut erreichbar. Diese Entfernung 

liegt noch innerhalb des von der Behörde für Schule und Berufsbildung vorgegebenen maximalen Distanzbe-

reichs für Grundschulen von 2.500 m.  

Angrenzend an die £Schule am Park¯ liegt die Bildungsabteilung des Regionalen Bildungs- und Beratungszent-

rums (ReBBZ) Harburg. Dort erfolgt die Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf Lernen, Sprache und emotionaler und sozialer Entwicklung, deren Eltern die dortige Beschulung 
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wünschen. Die pädagogische und schulpsychologische Beratung erfolgt durch die Beratungsabteilung des 

ReBBZ Harburg, welche sich am Lüneburger Tor im zentralen Innenstadtbereich befindet. 

Die nächstgelegene Stadtteilschule befindet sich mit der 7- bis 8-zėgigen £Goethe-Schule-Harburg¯ verteilt auf 

zwei Standorte südlich und südöstlich der Harburger Innenstadt (1 km). In einer Entfernung von bis zu rd. 1,5 km 

zur Harburger Innenstadt liegen südöstlich die Stadtteilschule Maretstraße im Phoenix-Viertel, südlich die ka-

tholische Schule Harburg (Grund- und Stadtteilschule) und das katholische Niels-Stensen-Gymnasium sowie 

südwestlich das Friedrich-Ebert-Gymnasium. Das Erzbistum Hamburg schließt das Niels-Stensen-Gymnasium 

mit Ablauf des Schuljahres 2024/25 und die Stadtteilschule der katholischen Schule Harburg mit Ablauf des 

Schuljahres 2025/26. Die Grundschule der katholischen Schule Harburg wird dann am Standort des Niels-

Stensen-Gymnasiums fortgeführt.  

Fėr die Erreichbarkeit der £Grundschule Schule am Park¯ gibt es den Fußgängertunnel £Neue Straúe¯ unter der 

Bahn- und Straßentrasse der B73, der eine sichere und ungefährliche fußläufige Erreichbarkeit der Schule am 

Park ermöglicht. Die Seehafenbrücke beinhaltet außerdem eine Fußgängerbrücke, die ebenfalls eine sichere, 

allerdings nicht barrierefreie Querungshilfe über eine Hauptverkehrsstraße bietet. In den im Rahmen der QuL-

Bestands- und Entwicklungsanalyse geführten Interviews wurde sehr häufig der Wunsch nach einem Schul-

standort im Binnenhafen geäußert. Mittelfristig ist jedoch eine eigenständige Grundschule nicht vorgesehen, da 

die Anzahl der schulpflichtigen Kinder (116 Kinder zwischen 6 und 18 Jahre) deutlich zu gering ist und der 

Binnenhafen im Einzugsbereich der neu gegrėndeten £Schule am Park¯ liegt.  

 

B 3.1.3 WEITERE BILDUNGSANBIETER, BESCHÄFTIGUNG, QUALIFIZIERUNG 

Aus- und Weiterbildung, Qualifizierung 

Der Binnenhafen ist als Arbeitsplatzstandort für den Bezirk von wesentlicher Bedeutung. Neben traditionellen 

Werftbetrieben sind insbesondere Betriebe aus dem Dienstleistungs- und Technologiesektor prägend. Im Jahr 

2017 waren im Binnenhafen 160 Firmen mit etwa 6.500 Beschäftigten ansässig. Daraus ist auf ein differenzier-

tes privatwirtschaftliches Ausbildungsplatzangebot im Fördergebiet zu schließen. 

In der Zitadellenstraße befindet sich die Produktionsschule Harburg. Sie richtet sich an schulpflichtige Jugend-

liche, unterstützt sie bei der Eingliederung in eine Ausbildung und ermöglicht ihnen, sich handwerkliche Fähig-

keiten und Fertigkeiten anzueignen. Ebenfalls in der Zitadellenstraße betreibt Jugend in Arbeit Hamburg e.V. 

(JiA), als gemeinnütziger Beschäftigungsträger für Arbeitslose und Heranwachsende, ein maritimes Bildungs-

zentrum inklusive Werftbetrieb. Der Verein fördert, qualifiziert und ermöglicht Abschlüsse in vielen anerkannten 

technischen Berufen und unterstützt damit den Einstieg in den Arbeitsmarkt. In Kooperation mit der SBB Kom-

petenz gGmbH werden Coachings angeboten. Die Angebote (Sprachen, Integration, Perspektivcoaching 50 

Plus) befinden sich in der Nartenstraße und der Innenstadt. Das Jobcenter team.arbeit.hamburg hat seinen Sitz 

in der Blohmstraße. Mit dem Wegzug der Akademie Hamburg für Musik und Kultur (Instrumental- und Gesangs-

unterricht) im Sommer 2020 verlor der Binnenhafen ein insbesondere für Kinder und Jugendliche wichtiges 

Angebot. Ebenfalls nicht mehr im Binnenhafen befindet sich der Standort der Elbe-Werkstätten in der Straße 

Hafenbezirk. 

Durch die räumliche Nähe zur Harburger Innenstadt bestehen zahlreiche weitere Angebote in den Bereichen 

Bildung, Beschäftigung und Qualifizierung. 

 

Hochschule und Wissenschaft 

Durch neue Standorte der TUHH, wie dem HIP I und künftigem HIP II an der Blohmstraße, die Medical School 

Hamburg (MSH), das Fraunhofer Institut sowie dem Ligeti-Zentrum gewinnt der Binnenhafen als Wissenschafts-
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standort weiter an Bedeutung (s. Kap. B 1.2.2). Mit dem StartUp Dock als Gründungszentrum mit entsprechen-

den Räumlichkeiten wurde ein Angebot zur Qualifizierung und Förderung von Gründer:innen an Hamburger 

Hochschulen geschaffen. 

 

B 3.2 SOZIALE INFRASTRUKTUR 

B 3.2.1 OFFENE KINDER UND JUGENDARBEIT, JUGENDHILFE, FAMILIENFÖRDERUNG, 

ALLEINERZIEHENDE 

Im Fördergebiet bestehen bisher keine Angebote der Familienförderung und Kinder- und Jugendarbeit. Auch 

sind abgesehen von den Wassersportvereinen (s. Kap. B 3.5) und der KulturWerkstatt keine weiteren Angebote 

für Kinder und Jugendliche (Bewegungsräume, Kulturangebote, Jugendtreffs, Proberäume usw.) vorhanden.  

Allgemein ist das Harburger Zentrum Standort vieler Projekte und Einrichtungen für verschiedene Zielgruppen, 

deren Angebote sich an alle Bewohnerinnen und Bewohner des Bezirkes richten. Für Kinder und Jugendliche 

sowie für Eltern gibt es im Harburger Innenstadtbereich verschiedene Beratungsangebote und Projekte in kom-

munaler, kirchlicher und freier Trägerschaft. Das Haus der Jugend Steinikestraße als kommunale Einrichtung 

der offenen Kinder- und Jugendarbeit liegt westlich der Innenstadt. Die Erreichbarkeit aus dem Binnenhafen ist 

jedoch stark vom Alter bzw. dem verwendeten Verkehrsmittel abhängig. Die unbegleitete Erreichbarkeit der 

bestehenden Einrichtungen ist damit deutlich eingeschränkt. 

Im Zuge des Interessenbekundungsverfahrens Treidelweg wurden Wasserrechte für ein Schiff mit therapeuti-

schen Angeboten für Kinder und Familien vergeben. Das Angebot soll voraussichtlich ab 2025 starten. 

 

B 3.2.2 SENIOR:INNEN, INKLUSION 

Am Schellerdamm befindet sich das Kundencenter des Unternehmens Sahle Wohnen. In Zusammenarbeit mit 

der gemeinnützigen Gesellschaft Parea gGmbH werden gemeinschaftliche Aktivitäten für die Seniorinnen und 

Senioren der Wohnanlage am Schellerdamm und darüber hinaus angeboten, die meist in einem großen Ge-

meinschaftsraum im Schellerdamm 11 stattfinden. Darüber hinaus sind im Binnenhafen keine weiteren Ange-

bote für diese Zielgruppe bekannt.  

£Die Fÿhre e.V.¯ betreut bis zu 20 Menschen mit psychischen Erkrankungen in fėnf Wohneinheiten. Die Kli-

ent:innen werden bei der Wiedereingliederung und dem Erlangen von Selbstständigkeit unterstützt. Am Schel-

lerdamm unterstützt außerdem die Wohnassistenz Gemeinschaft der BHH Sozialkontor gGmbH Menschen mit 

psychischer Erkrankung bei der Stabilisierung der eigenen Lebenssituation. Hier leben in vier barrierefreien 

Wohnungen jeweils vier psychisch Erkrankte, teilweise auch mit körperlichen Einschränkungen. 

Auf dem Gelände des ehemaligen Harburger Bauhofs an der Ecke Blohmstraße/ Kanalplatz ist ein soziales 

Zentrum unter dem Namen Ankerplatz geplant.  

Viele Angebote im Harburger Zentrum sind lediglich über die Brücken über die B73 oder durch den Tunnel 

Neue Straße erreichbar. Der Weg durch den Tunnel in die Innenstadt ist für Seniorinnen und Senioren sowie 

psychisch Erkrankte mit körperlichen Einschränkungen aufgrund der Entfernung und vor allem wegen der feh-

lenden Barrierefreiheit kaum bzw. nicht nutzbar. Durch weitere geplante Wohnungsbauprojekte und ergän-

zende besondere Wohnformen im Projekt Ankerplatz ist von einem Anstieg des bislang geringen Anteils älterer 

sowie motorisch eingeschränkter Menschen im Gebiet auszugehen.  
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B 3.3 KULTUR IM STADTTEIL 

Im Binnenhafen besteht eine Vielzahl kultureller Veranstaltungsorte mit überwiegend moderner Infrastruktur. 

Die KulturWerkstatt hat es sich zum Ziel gemacht, die Kultur im Stadtteil zu erhalten und zu pflegen. Der Verein 

organisiert kulturelle Veranstaltungen wie Ausstellungen, Vorträge, Filmvorführungen, Autorenlesungen, Ex-

kursionen sowie entsprechende selbstorganisierte Arbeitskreise und Werkgruppen. Im Rahmen des Trägerver-

bundes Harburger Binnenhafenfest verantwortet der Verein gemeinsam mit der Museumshafen Harburg e.V. 

die Organisation des jährlich stattfindenden Binnenhafenfestes. In dem sanierten und denkmalgeschützten Ge-

bäude am Kanalplatz stehen zudem Seminarräume zur Miete zur Verfügung. 

Die Fischhalle Harburg ist ein Projekt des Hafenmusikers Werner Pfeifer, der einen Treffpunkt für alle Harbur-

gerinnen und Harburger, besonders aber für die Bewohnenden des Binnenhafens geschaffen hat. Die 1906 

erbaute Halle wurde 2016 durch Privatinitiative und mit Unterstützung der Verwaltung vor dem geplanten Abriss 

gerettet, saniert und umgenutzt. Heute bietet das £maritime Kulturzentrum¯ Rÿumlichkeiten, die für Veranstal-

tungen, Treffen, Feiern, Konzerte und soziale Aktivitäten offenstehen. Unter dem Dach der Fischhalle sind zu-

dem ein Café-Bistro, die Geschichtswerkstatt und der Museumshafen Harburg e.V. zu finden (s. Kap. B 1.2.5 

Gastronomie). 

Die Geschichtswerkstatt setzt sich mit historischen und gegenwärtigen Entwicklungen im Bezirk Harburg aus-

einander und bietet eine Vielzahl von unterschiedlichen Veranstaltungen, wie Rundgänge, Vorträge, Radtouren, 

Ausstellungen, an verschiedenen Orten sowie Veröffentlichungen zu Harburg spezifischen Themen an. 2022 

hat der Verein den Röhrenbunker am Kanalplatz übernommen und als sichtbares Mahnmal aus dem Zweiten 

Weltkrieg mit Unterstützung von Politik und Verwaltung für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Im Bunker 

finden regelmäßige Besichtigungen sowie Lesungen und Vorträge zu besonderen Anlässen statt. 

Mit Unterstützung des Bezirksamtes konnte im Rahmen des ehemaligen RISE-Fördergebiets Harburger Schlos-

sinsel durch den Museumshafen Harburg e.V. (MuHaHar) am Lotsekanal ein Traditionsschiffhafen eingerichtet 

werden. Zwei historische Hafenkrÿne auf dem Lotsekai, der Gelbe £Kulturkran¯ und der Blaue Kran, konnten 

dank des Engagements der KulturWerkstatt und später des MuHaHar e.V. saniert und als Denkmal funktions-

tüchtig gehalten werden. Die Maßnahmen wurden im Zuge des ehemaligen RISE-Fördergebiets Harburger Bin-

nenhafen (städtebaulicher Denkmalschutz) kofinanziert. Der Museumshafen macht das nostalgische und le-

bendige Hafenflair (auf Spaziergängen, Ausfahrten und Führungen oder bei den verschiedenen Veranstaltun-

gen) für Besucher erlebbar. Mit der Vereinsbarkasse £Jan¯, seit 2019 im Eigentum des Vereins, werden im 

Rahmen von Veranstaltungen (Binnenhafenfest, Tag des offenen Denkmals) Ausfahrten angeboten. An dem 

historischen Schiff werden in den kommenden Jahren, trotz insgesamt gepflegtem Zustand, Instandsetzungs-

arbeiten nötig.    

Der Kulturkiosk £Trinkhalle seit 1876¯ an der Blohmstraße zählt zu den ältesten Kiosken Hamburgs und ist mit 

seinen sechs Quadratmetern eine der kleinsten Kulturstätten Hamburgs. In dem von Harburger Kulturschaffen-

den 2015 übernommenen und inzwischen als Verein betriebenen Kiosk finden in unregelmäßigen Abständen 

kleine Konzerte, Ausstellungen und andere Events, z.B. Art Cornern, statt.  

In den Räumlichkeiten des im Zuge des ehemaligen RISE-Fördergebiets Harburger Binnenhafen (städtebauli-

cher Denkmalschutz) sanierten £Speichers am Kaufhauskanal¯ finden neben Konzerten und Theateraufführun-

gen (inkl. Kinderprogramm) auch Konferenzen und Privatfeiern statt. 

Als Außenstelle des Archäologischen Museums Hamburg ist im Harburger Schloss auf der Museumsinsel die 

Einrichtung einer dauerhaften Ausstellung zur Entstehungsgeschichte der Stadt Harburg im Kellergewölbe in 

Planung. Auch hier ist eine Kofinanzierung mit RISE-Mitteln im Rahmen des ehemaligen Fördergebiets Harbur-

ger Schlossinsel erfolgt.  
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Anhand von Modellen, historischen Ansichten, Stadtplänen und einer Vielzahl anderer historischer Objekte wird 

die neue Ausstellung künftig die Anfänge der bis 1937 selbstständigen Stadt Harburg bzw. Harburg-Wilhelms-

burg zeigen. Die Herrichtung des Gebäudekellers erfordert umfangreiche und denkmalgerechte Sanierungs-

maßnahmen zur Sicherung der Gewölbedecken. Der Zeit- und Kostenplan der baulichen Umsetzung ist zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt nicht geklärt.  

Das Museum £Electrum¯ ergänzt das kulturelle Angebot. Es stellt technische sowie elektronische Geräte aus 

und informiert über ihre Geschichte. 

Veranstaltungen, wie das Harburger Binnenhafenfest, der Disco-Move, die Nacht der Lichter oder der Niko-

lausmarkt am Kulturkran sind inzwischen deutlich über den Bezirk hinaus bekannt und haben in den letzten 

Jahren zu der Bekanntheit des Binnenhafens in der Metropolregion beigetragen. Sie entsprechen auch dem 

Wunsch in der Bewohnerschaft nach der Fortführung von Zwischennutzungen bzw. £Pop-up¯-Veranstaltungen 

wie z.B. einem Sommerkino.  

Mit dem durch Mittel aus dem benachbarten RISE-Fördergebiet Harburger Innenstadt / Eißendorf-Ost geförder-

ten Projekt Walls Can Dance, ist eine einzigartige Freiraumgalerie für großflächige urban art entstanden. Die 

Wandgemälde in der Harburger Innenstadt und dem Binnenhafen schlagen einen Bogen zwischen zwei räum-

lich und funktional separierten Stadtteilen, die zwar direkt nebeneinander liegen, jedoch durch Bahn- und Au-

totrassen getrennt sind. Im Rahmen regelmäßig stattfindender sogenannter £Mural Walks̄  können Interessierte 

weitere Informationen zu den Hintergründen der unterschiedlichen Wandgemälde sowie ihren Künstler:innen 

erhalten. Die Freiraumgalerie wird im Binnenhafen in 2024 und 2025 um drei weitere Bilder ergänzt (vgl. Kap. 

F).  

Das überdurchschnittliche Kulturangebot reicht deutlich über das Fördergebiet hinaus und wird von Bewohnen-

den des gesamten Bezirks angenommen. Im Rahmen der Bestands- und Entwicklungsanalyse (QuL) wurde das 

Kulturangebot des Binnenhafens insgesamt als sehr gut bewertet. Lediglich das kulturelle Angebot für Kinder 

wird als ausbaufähig gesehen. Außerdem wird eine Verbesserung der Stadtteilkulturförderung zur Finanzierung 

des laufenden Kulturbetriebs gefordert. 

Im Fördergebiet sind keine Standorte von Religionsgemeinschaften bekannt. 

 

B 3.4 GESUNDHEITSINFRASTRUKTUR 

Einrichtungen der medizinischen Versorgung bündeln sich räumlich um den Bereich des östlichen Veritaskais. 

Im Veritaskai 6 (sog. £Gesundheitsinsel¯) befinden sich neben dem Strahlentherapiezentrum Harburg 

Verwaltungs-GmbH eine Fachärztin fėr Physikalische und Rehabilitative Medizin und eine Apotheke. In 

unmittelbarer Nachbarschaft am Veritaskai 8 haben sich ein Zahnarzt, in der Theodor-Yorck-Straße 16 eine 

Augenarztpraxis und am Schellerdamm 4 eine Praxis fėr Physiotherapie und Osteopathie angesiedelt. Ein 

Allgemeinmediziner befindet sich nicht im Fördergebiet. Durch die räumliche Nähe zur Harburger Innenstadt 

besteht eine überdurchschnittliche medizinische Versorgung. Aufgrund der fehlenden Barrierefreiheit ist die Er-

reichbarkeit für einige Menschen allerdings eingeschränkt. 

 

B 3.5 SPORT- UND FREIZEITINFRASTRUKTUR 

Im Fördergebiet befinden sich keine bezirklichen oder schulischen Sportanlagen. Die nächstgelegenen 

Sportplätze liegen am Friedrich-Ebert-Gymnasium (Sportplatz Alter Postweg) und der Schule Maretstraße in 

größerer Entfernung. Auch die nächstgelegenen Schulsporthallen liegen am südlichen und westlichen 

Innenstadtrand. Die Sportplätze und Hallen sind stark ausgelastet. Insgesamt besteht im Harburger Kerngebiet 

gemäß Bedarfsanalyse ein vor dem Hintergrund der wachsenden Bevölkerungszahlen weiter wachsender 
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Bedarf an Hallenfeldern, Gymnastikhallen und Großspielfeldern. An der Grundschule am Park erfolgt der Neu-

bau einer Einfeldhalle. Die Baumaßnahme kann voraussichtlich im 1. Quartal 2025 abgeschlossen werden. An 

der Stadtteilschule Goetheschule ist der Neubau einer Einfeldhalle geplant. Die Fertigstellung ist für März 2028 

vorgesehen 

Auf der Schlossinsel ist 2020 eine Bewegungsinsel/ calisthenics-Anlage an der nördlichen Spitze des Gebrüder-

Cohen-Parks auf der Schlossinsel errichtet worden. Diese wird gut angenommen und bietet ein 

niedrigschwelliges Sport- und Bewegungsangebot. Der einzige Bolzplatz/ Kleinspielfeld im Fördergebiet 

befindet sich neben dem Spielplatz am Schweenssand-Hauptdeich und damit in deutlicher Entfernung zu den 

Wohngebieten des Binnenhafens.  

Seitens der Bewohnerschaft wurde im Rahmen der Beteiligungsangebote der Wunsch nach mehr 

Rollsportangeboten (wie Skaten) und Tischtennisplatten sowie nach einem Multifunktionsfeld für 

unterschiedliche Ball- und Individualsportarten geäußert. Auch die Wiederherstellung des bis 2015 bestehenden 

Beach-Clubs im Binnenhafen ist ein häufig geäußerter Wunsch (s. Kap. B 1.2.3). Als Zwischennutzung wurde 

2022 auf dem nördlichem für das Projekt LightyWood vorgesehen Baufeld ein befristeter Beach-Club errichtet. 

Nach erfolgreichem Abschluss des Interessenbekundungsverfahrens wird für Sommer 2025 ein Beach-Club 

am Treidelweg erwartet.  

Der überwiegende Teil der weiteren Sport- und Freizeitinfrastruktur weist entsprechend dem Standort im 

Binnenhafen einen Wasserbezug auf. 

Auf der Pionierinsel wird das moderne Bootshaus vom Ruder-Club-Süderelbe 1892 eV genutzt. Zudem bietet 

es als £Schulbootshaus Harburg¯ allen Hamburger Schulen die Mđglichkeit, Angebote fėr den Sportunterricht 

und außerunterrichtliche Angebote zu buchen. Ebenfalls auf der Pionierinsel befinden sich der Harburger Kanu-

Club von 1922 e.V., der Kanusport Harburg e.V., die Harburger Wandersegler von 1958 e.V. sowie der SV Rot-

Gelb Harburg 1950 Abteilung Wassersport in kleinen Hallenbauten. Die Pionierinsel erfährt dadurch 

insbesondere in den Sommermonaten eine hohe Nutzungsintensität.  

Ein niedrigschwelliges Angebot bietet die Rudersparte des SV Grün-Weiß. Als temporäre Räumlichkeit dient die 

sog. £weiúe Halle¯ am Lotsekai 1. Die Bestrebungen des Vereins, das Angebot v.a. für Kinder und Jugendliche 

aus dem Binnenhafen zu festigen und auszubauen, sind durch die aktuellen räumlichen Gegebenheiten schwer 

umsetzbar. Aufgrund der provisorischen Unterbringung des Vereins fehlt u.a. ein sicherer Anleger und gut 

ausgestattete Vereinsräume inklusive sanitärer Anlagen. Der Verein arbeitet u.a. mit zwei Schulen aus dem 

Umfeld zusammen. Durch eine entsprechende Konzeptausschreibung zur Sanierung und Umnutzung unter 

Erhalt der Vereinsnutzung wird ein Verbleib des Sportangebots im Fördergebiet angestrebt (s. Kap. B 1.2.2 

Gewerbe). 

Mit der Vereinigung Harburger Segler e.V. und dem Yachtclub Hansa Harburg e.V. bestehen weitere Vereine, 

die Segeln und weitere Freizeitaktivitäten verbinden und z.T. eigene Jugendsparten anbieten bzw. aufbauen. 

Durch den Hamburger Wassersport-Gemeinschaft Süderelbe e.V. (HWGS) und den Wilhelmsburger Motorboot 

Verein (WMBV) wurde 2010-2011 im Überwinterungshafen eine Wassersportanlage mit Vereinshaus auf dem 

angrenzenden Ufergelände errichtet. Die im Vordeichbereich befindliche Halle der Vereinigung Harburger 

Segler e.V. ist ohne eine Bauwerkserhöhung im Zuge der Deicherhöhung nicht weiter nutzbar. Überlegungen 

zur Verlagerung erfordern mehrere Flächentausche im Bereich der Straße Hafenbezirk und würden große Teile 

der Vereinsinfrastrukturen betreffen. 

Der Binnenhafen hat sich zudem zu einem beliebten Ziel für Angler:innen entwickelt. Auch das Schwimmen in 

den Hafenbecken erfährt trotz Hafennutzung eine steigende Beliebtheit. Ebenso ist das Stand-Up-Paddling eine 

beliebte Freizeitaktivität auf den Gewässern des Binnenhafens.  

Im Bereich des kommerziellen Sportangebots ist das Fördergebiet hingegen gut ausgestattet. Es finden sich 

drei Fitness-Studios im Fördergebiet, ein breites ergänzendes Angebot an privaten Sportstudios bietet zudem 

die Harburger Innenstadt. 
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Privatwirtschaftliche Angebote der Freizeitgestaltung sind die Veranstaltungslocation £Elbloge¯ mit 350 mÍ Ver-

anstaltungsfläche am Veritaskai 6 und das Mystery-House mit sechs Escape-Rooms am Karnapp. Zudem be-

treibt die Hausboot Hafen Hamburg GmbH am Diamantgraben eine Hausboot-Vermietung. 
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C PROBLEME UND POTENZIALE 

In diesem Kapitel werden aufbauend auf der Bestandsaufnahme die Probleme und Potenziale im Fördergebiet 

herausgearbeitet. In Bezug auf den anvisierten Gebietsentwicklungsprozess wurden die folgenden sieben 

Handlungsfelder als relevant bewertet bzw. abgeleitet:  

¶ Städtebauliche Strukturen 

¶ Wohnen / lokaler Wohnungsmarkt / Wohnungswirtschaft 

¶ Wohnumfeld / öffentlicher Raum  

¶ Klimaschutz / Klimaanpassung / grüne und blaue Infrastruktur  

¶ Mobilität 

¶ Kultur im Stadtteil 

¶ Sport und Bewegung 

In den relevanten Handlungsfeldern erfolgt eine zielgerichtete Analyse, die auch den Bedarf einer Erweiterung 

der gesellschaftlichen Infrastruktur aufgrund des prognostizierten Bevölkerungswachstums in weiteren Hand-

lungsfeldern berücksichtigt.  

Dem Handlungsfeld Mobilität kommt mit der zentralen Herausforderung der besseren Anbindung an beste-

hende und geplante Angebote des Innenstadtbereichs hier eine Schlüsselrolle zu. So ist die Erreichbarkeit und 

die Auslastung der zahlreichen Angebote im Nahbereich des Fördergebiets in Bezug auf die genannten Hand-

lungsfelder für alle Bevölkerungsgruppen zu verbessern, der Aufbau paralleler Strukturen gleichzeitig zu ver-

meiden.  

Weichen künftige Bevölkerungsprognosen für den Binnenhafen deutlich von den heutigen Annahmen ab, sind 

die Bedarfe erneut zu prüfen. 

Parallel dazu sollen die Maßnahmen in den jeweiligen Handlungsfeldern auch bestehenden Mängeln im unmit-

telbaren Umfeld des Fördergebiets entgegenwirken, u a. im Bereich Richtung Innenstadt. Das breite und weiter 

ausbaufähige Kultur-, Freizeit- und Sportangebot sowie die öffentlichen Räume des Binnenhafens bieten Poten-

ziale, die es auch den Bewohnenden des Innenstadtbereichs zugänglich zu machen gilt. Mit dem Ziel des Zu-

sammenwachsens von Innenstadt und Binnenhafen werden die Angebotsstrukturen abgestimmt und ergänzt.      

Die RISE-Querschnittsthemen  

¶ Beteiligung und Aktivierung/ lokale Partnerschaften/ Vernetzung, 

¶ Gender Mainstreaming/ Gleichstellung der Geschlechter, 

¶ Sicherheit/ Kriminal- und Gewaltprävention und 

¶ Image 

werden in diesem Kapitel nicht im Einzelnen betrachtet, fließen jedoch in die Bewertung ein oder finden im 

Rahmen der strategischen Überlegungen zur Verfahrens- und Prozessstruktur (Kap. E 2) weitere Beachtung.  

Die Probleme und Potenziale sind in Kapitel C 1 tabellarisch gegenübergestellt. Im Kapitel C2 werden die Ak-

teursstrukturen im Fördergebiet dargestellt. Im Kapitel C3 werden die Analyseergebnisse zusammengeführt.  
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C 1 SCHLUSSFOLGERUNGEN DER BESTANDSAUFNAHME: PROBLEME UND 

POTENZIALE IN DEN RELEVANTEN HANDLUNGSFELDERN 

Aus der Bestandsanalyse in Kapitel B ergibt sich, dass die in der PPA aufgezeigten Probleme und Potenziale 

zum Großteil weiterhin bestehen.  

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Probleme und Potenziale in den relevanten Handlungsfeldern auf. 

HF 1 Städtebauliche Strukturen 

Probleme Potenziale 

¶ Isolierte Lage durch städtebauliche und natur-

räumliche Barrieren  

¶ Lärm- und Schadstoffimmissionen 

¶ Räumlich fragmentiertes Nebeneinander baulicher 

Strukturen  

¶ Innere räumliche Fragmentierung durch Wasserflä-

chen 

¶ Meist geringe vertikale Nutzungsmischung 

¶ Mehrere brachliegende Flächen in attraktiver Lage 

¶ Überformung des Gebietscharakters durch Neu-

bauentwicklung 

¶ Verfall historisch wertvoller Bausubstanz 

¶ Flächen mit Entwicklungsverzug im östlichen Bin-

nenhafen 

¶ Deicherhöhung gefährdet Standorte von Traditi-

onsbetrieben 

¶ Nutzungskonflikte (Wohnen vs. störendes Ge-

werbe)  

¶ Zunahme der Wärmebelastung 

¶ Attraktives Wohn- und Arbeitsumfeld mit ma-

ritimem Flair 

¶ Hohe Zentralität 

¶ Gelungene Mischung aus alten und neuen 

Strukturen  

¶ Zahlreiche abgeschlossene Sanierungsmaß-

nahmen 

¶ Bewusstsein und großer Wissensschatz über 

den baukulturellen Wert des Ortes 

¶ Bestehende Entwicklungskonzepte (Rah-

menkonzept, etc.)  

¶ In Teilbereichen zeitgemäßes Planrecht 

¶ Hochwertige und besondere £Wasserlagen¯ 

¶ Große Flächenpotenziale für weitere städte-

bauliche Entwicklungen (Östlicher Binnenha-

fen) 

¶ Entwicklung eines Rahmenplans im Zuge der 

vorbereitenden Untersuchungen für eine 

SEM 

¶ Kommunale Flächenpotenziale mit unter-

schiedlicher funktionaler Eignung und gewis-

ser Flexibilität 

¶ Stärkung der Achse Schloßmühlendamm/ 

Harburger Schloßstraße 

¶ Zukünftige bauliche Entwicklung fördert Zu-

sammenwachsen des räumlich fragmentier-

ten Stadtraums 

¶ Hohes öffentliches Interesse an einer quali-

tätsvollen Entwicklung 

¶ Engagierte Bevölkerungsgruppen 

¶ Bestehende Beteiligungsstrukturen 
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HF 2 Wohnen /lokaler Wohnungsmarkt / Wohnungswirtschaft 

Probleme Potenziale 

¶ Anteil geförderter Wohnungen unterdurchschnitt-

lich 

¶ Große Konkurrenz um neu in den lokalen Woh-

nungsmarkt eingebrachte Wohneinheiten 

¶ Keine gemeinwohlorientierten Wohnungsmarktak-

teure 

¶ Erschwerte Entwicklung günstiger Wohnungsan-

gebote 

¶ Mehrere Wohnungen mit hoher Emissionsbelas-

tung und niedrigen Ausstattungs- und Energiestan-

dards (Bestand)  

¶ Geringer Handlungsspielraum zur Schaffung von 

preiswertem Wohnraum.  

¶ Lokales Wohnungsangebot aufgrund der geringen 

Verfügbarkeit wenig flexibel 

¶ Hohe Emissionsbelastung potenzieller Wohnbau-

flächen 

¶ Hoher ökonomischer Druck versus sozialverträgli-

che Modernisierung im Wohnungsbestand 

 

¶ Vielfältige, anspruchsvolle Wohnungsbaupro-

jekte  

¶ Attraktive Wohnlagen in Wassernähe 

¶ In Teilbereichen anspruchsvolle Architektur 

mit zeitgemäßen Wohnungsgrundrissen und 

modernen Standards 

¶ Durchmischung aus freifinanzierten Mietwoh-

nungen, gefördertem Wohnraum (wenn auch 

unterdurchschnittlicher Anteil) und Eigen-

tumswohnungen 

¶ Sonderwohnformen für Studierende, Senio-

rinnen und Senioren sowie zwei Wohnpro-

jekte für Menschen mit Behinderung  

¶ Überwiegend barrierefreier Wohnraum 

¶ Bauprojekte der jüngeren Vergangenheit 

stärken Vielfalt des Wohnungsangebots und 

die soziale Mischung 

¶ Erfolgte Sanierung, Umwidmung oder Moder-

nisierung von Bestandwohnungen 

¶ Ausweisung weiterer Wohnbauflächen in 

Aussicht 

¶ Chance zur Schaffung mischgenutzter Quar-

tiere im Geschosswohnungsbau 

¶ Chance zur Schaffung von gefördertem 

Wohnraum und sozialer Mischung 

¶ Laufende vorbereitende Untersuchungen für 

eine SEM 

¶ Erschließung weiterer Wohnungsbaupotenzi-

ale durch Umwidmung von Gewerbeflächen 
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HF 3 Wohnumfeld / öffentlicher Raum 

Probleme Potenziale 

¶ Fehlen wichtiger Lückenschlüsse in komplexen 

räumlichen Situationen 

¶ Teilweise eingeschränkte Durchgängig- bzw. 

Durchlässigkeit 

¶ Straßenräume z. T. stark verkehrsbelastet 

¶ Starke Emissionsbelastung  

¶ Starke tages- und jahreszeitliche Schwankungen in 

der Nutzung des öffentlichen Raums 

¶ Zeitweise niedriges subjektives Sicherheitsempfin-

den (Angsträume) 

¶ Geringer Anteil von privatem Grün und Rückzugs-

orten im Wohnumfeld 

¶ Gestaltungsmängel im halböffentlichen Raum 

¶ Defizit an generationsübergreifenden Begeg-

nungsräumen 

¶ Risiko der zunehmenden baulichen Dichte durch 

starken Entwicklungs- und Inwertsetzungsdruck 

¶ Nutzungskonkurrenzen auf den Wasserflächen 

¶ Verlust etablierter Freiflächen für (Groß-) Veran-

staltungen 

¶ Vielzahl gleichwertiger, unbelebter Räume und 

Wege 

¶ Geringes subjektives Sicherheitsempfinden und 

temporär geringe soziale Kontrolle 

¶ Geringes Verantwortungsbewusstsein für die Ge-

staltung des halböffentlichen Wohnumfelds 

¶ Potenzielle Nutzungskonflikte 

¶ Vielfalt des Freiraums mit meist hohem Nutz-

wert 

¶ Diversität und Dynamik des Umfelds 

¶ Multifunktionalität und Bespielbarkeit des öf-

fentlichen Raums 

¶ Funktion als Wegebeziehung  

¶ Veranstaltungen auf dem Kanalplatz 

¶ Sichtbarkeit der Historie (Schiffe, Kräne, Ge-

bäude, Plätze, Bäume, etc.) 

¶ Öffentlicher Raum als Bindeglied zwischen 

Neu und Alt 

¶ Gefühl der Weite trotz hoher Dichte, Aus-

gleich zur baulichen Dichte der Innenstadt  

¶ Nutzungsvielfalt des öffentlichen Raums 

¶ Flächen für temporäre Nutzungen und Umge-

staltung zu höherwertigen öffentlichen Räu-

men 

¶ Erhöhung der Zugänglichkeit der Wasserflä-

chen und Inszenierung spannender Blickbe-

ziehungen 

¶ Wasserflächen mit hohem Nutzwert und als 

Flächenpotenzial für Liegeplätze  

¶ Steigende Nutzungsfrequenz und Sicher-

heitsempfinden 

¶ Hohes öffentliches Interesse an Entwicklung 

und Gestaltung öffentlicher Räume 

¶ Bürgerschaftliches und unternehmerisches 

Engagement  

¶ Programmatische Inwertsetzung 
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HF 4 Klimaschutz, Klimaanpassung, grüne und blaue Infrastruktur 

Probleme Potenziale 

¶ Unterdurchschnittlicher Anteil zugänglicher Grün- 

und Freiflächen (ohne Wasserflächen) 

¶ Abgelegenheit grüngeprägter Freiräume in Neu-

land 

¶ hohe Flächenversiegelung und geringer Freiflä-

chenanteil führen zu hohem Regenwasserabfluss 

¶ Geringes Versickerungspotenzial  

¶ Stadtklimatische Belastung und Hitzeinseln (Urba-

ner Hitzeinseleffekt)  

¶ Bislang wenige Maßnahmen zur Steigerung der 

Biodiversität 

¶ Teilweise auch künftig hoher Nutzwärmebedarf  

¶ Fehlende Energie-Masterplanung, an der sich pro-

jektbezogene Energiekonzepte orientieren können 

¶ Räumliche Fragmentierung der Nutzwärmebedarfe 

und heterogene Eigentumsstruktur mindert Poten-

zial zentraler Versorgungssysteme 

¶ Komplexität von Baumaßnahmen lässt Klimaschutz 

in den Hintergrund rücken 

¶ Weiterhin hoher Wärmebedarf bei Umnutzung be-

stehender Strukturen 

¶ Konversion und Stadt der kurzen Wege 

¶ Viele Gebäude mit zeitgemäßer Anlagentech-

nik und niedrigem Energieverbrauch 

¶ Bereits sanierte Denkmäler mit zeitgemäßer 

Anlagentechnik 

¶ Hohe Anzahl von Gründächern im Woh-

nungsneubau  

¶ Bestehendes BHKW und Wärmenetz  

¶ Integration von Maßnahmen der blau-grünen 

Infrastruktur in den Grünzügen Harburger 

Brücken 

¶ Bestehende geschützte Biotope 

¶ Brachflächen, Bausubstanz, Uferbereiche 

und Baumbestand sind Lebensraum für Tiere 

¶ Vorhandensein von £wilden Orten¯ und (đko-

logischen) Nischen 

¶ Teil der Landschaftsachsen im Landschafts-

programm und des Grünen Netzes 

¶ Wasserflächen mit Kühlwirkung 

¶ Mit £Klima ² Harburg handelt¯ ist ein bezirkli-

ches Klimaschutzkonzept vorhanden 

¶ Erweiterungspotenzial bestehender Wärme-

netze 

¶ Gemeinsame Energiefachplanung zur Etab-

lierung neuer Wärmeversorgungssysteme im 

östlichen Binnenhafen  

¶ Energiepotenziale in der Umgebung (insbes. 

Harburger Seehäfen) 

¶ Dachflächenpotenziale für solartechnische 

Nutzung  

¶ Technologieaffine Unternehmen 

¶ Regenwassersensible Straßen- und Frei-

raumgestaltung, Entsiegelung von Flächen 

¶ Integration blau-grüner Infrastruktur in die 

Freiraumplanung (RISA) 

¶ Steigerung der Biodiversität, Schutz und 

Schaffung ökologischer Rückzugsorte 

¶ Erhöhung der Hochwasserschutzbauwerke  

¶ Pionierinsel als Entlastungsbereich mit Nah-

erholungs- und Freizeitfunktionen 
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HF 5 Mobilität 

Probleme Potenziale 

¶ Hohe Kfz-Verkehrslast durch Zielverkehre (v. a. 

Beschäftigte) und Durchgangsverkehr  

¶ Hoher Schwerlastanteil 

¶ Hoher Parkdruck im südlichen Fördergebiet 

¶ Insellage des Binnenhafens  

¶ Anbindung Innenstadt und Bahnhofsbereich für 

Fußgänger:innen nicht barrierefrei, sondern bes-

tenfalls barrierearm, wenig attraktiv, geringes sub-

jektives Sicherheitsempfinden  

¶ Anbindung Naherholungsbereich Neuland (Pionie-

rinsel), wenig attraktiv, geringes subjektives Si-

cherheitsempfinden  

¶ Schleusenquerung nicht barrierefrei 

¶ Lange Wege durch starke funktionale Fragmentie-

rung im Binnenhafen 

¶ Unzureichende Schulwegesicherheit 

¶ Unzureichende Fußverkehrsanbindung Richtung 

Harburg Rathaus und Bhf Harburg und unzu-

reichende Radverkehrsanbindung Richtung TUHH, 

Innenstadt, Bahnhof  

¶ Fehlende und unsichere Radverkehrsanlagen ent-

lang wichtiger Verbindungen  

¶ ÖPNV-Taktung Abendstunden und Wochenende 

¶ Niedrige ÖPNV-Geschwindigkeit durch hohes Ver-

kehrsaufkommen 

¶ Fehlender Witterungsschutz an Bushaltestellen  

¶ Unzureichende Sharing-Infrastruktur 

¶ Zunahme von MIV und Parkraumdruck durch neue 

Bewohnende und Beschäftigte 

¶ Akute Probleme in der Anbindung des Gebiets ver-

sus Langfristigkeit der Baumaßnahmen 

¶ Überdurchschnittlich gute MIV-Anbindung als 

Hemmschuh für Mobilitätswende  

¶ Verschärfung der Parkplatz- und Erschließungssi-

tuation im Bereich Pionierinsel 

¶ Räumliche Nähe zu einem überdurchschnitt-

lichen Infrastrukturangebot (Nahversorgung, 

Gesundheits-, soziale und kulturelle Einrich-

tungen, etc.) 

¶ An- und Einbindung 

¶ MIV: Übergeordnetes Hamburger Straßen- 

und Fernverkehrsnetz  

¶ Übergeordnetes Radnetz mit den Radrouten 

10 und 11 bzw. Radroute Plus Hamburg ² 

Stade und Hamburg ² Lüneburg/ Tostedt 

¶ ÖPNV: Bushaltestellen und Bahnhofsnähe 

(SPNV), neue Linienführungen, höhere Tak-

tungen in den Randbereichen des Förderge-

biets 

¶ Bündelung von Verkehrsströmen in Randbe-

reichen des Fördergebiets 

¶ Kleinteiliges Wegenetz abseits der Straßen-

räume in vielen Bereichen 

¶ Umfangreiche Sicherung attraktiver Wege 

durch Gehrechte 

¶ Bahnhofsbereich und veränderte Verkehrs-

führung der Seevestraße  

¶ Verkehrsgutachten inkl. Parkierungskonzept 

als Grundlage für vertiefende Studien und 

Maßnahmen  

¶ Schulwegekonzept als Basis für Fuß- und 

Radverkehrskonzept  

¶ Komfortzugang an Bahnhof als direkte Anbin-

dung des Binnenhafens an den regionalen 

ÖPNV  

¶ Ergänzung Fahrradparken im Bahnhofsbe-

reich Brückenbauwerk Schloßstraße für den 

Fuß- und Radverkehr  

¶ Priorisierung und durchgehend barrierefreie 

Ausgestaltung wichtiger, hochattraktiver 

Fuß- und Radwegeverbindungen  

¶ Hohes Problembewusstsein für unzu-

reichende Anbindung 

¶ Verkehrsreduzierung im Fördergebiet durch 

Baumaßnahmen  

¶ Reaktivierung der Fährverbindung für touris-

tische Zwecke und perspektivisch ggf. für 

Pendler:innen als Alternativangebot und Ent-

lastung für die S-Bahn-Verbindung Richtung 

Landungsbrücken 



63 

 

 

HF 6 Kultur im Stadtteil 

Probleme Potenziale 

¶ Kulturangebot für Kinder ausbaufähig 

¶ Kulturangebot häufig auf ehrenamtliches oder ge-

meinschaftliches Engagement angewiesen 

¶ Wegzug der Akademie Hamburg für Musik und Kul-

tur 

¶ Erreichbarkeit der Kulturangebote insb. in den 

Abendstunden 

¶ Anspruchshaltung auf Verstetigung von temporä-

ren Nutzungen   

¶ Drohende Konflikte zw. Veranstaltungen und dem 

Ruhebedürfnis der Anwohnenden oder dem Natur- 

und Artenschutz 

¶ Kostenintensive Instandsetzungsarbeiten vorhan-

dener Standorte / Strukturen 

¶ Finanzierung des Kulturbetriebs 

¶ Bewahrung der Authentizität  

¶ Wenige Einzelpersonen tragen großen Teil der Kul-

turangebote 

¶ Überdurchschnittliches und breit gefächertes 

Kulturangebot (z.B. Kulturdokumentation, 

Kunstausstellungen, kulturelle Bildung) 

¶ Kulturelle Verbindung von Tradition und Mo-

derne 

¶ Kulturangebot adressiert ein vielfältiges Pub-

likum 

¶ Bewusstsein und den großen Wissensschatz 

über den baukulturellen Wert des Ortes 

¶ Überwiegend moderne, modernisierte und 

ansprechende Infrastruktur 

¶ Sichtbarkeit der Historie 

¶ Einmalige Kombination aus immobilen und 

mobilen Kulturdenkmälern 

¶ Bürgerschaftliches und unternehmerisches 

Engagement 

¶ Private Initiativen mit institutionalisiertem 

Rahmen 

¶ Historische Baustrukturen 

¶ Wachsende Studierendenschaft als Nutzer 

und Impulsgeber  

¶ Gemeinsame Bewerbung des Kultur- und 

Freizeitortes 

¶ Erprobte Kunst- und Kulturformate (Walls can 

Dance, Hafensafari, Open Air Kino) 

¶ Impulsgeber für Architektur und Städtebau 

¶ Ausstellung zur Entstehungsgeschichte der 

Stadt Harburg 
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HF 7 Sport und Bewegung 

Probleme Potenziale 

¶ Keine bezirklichen oder schulischen Sportanlagen 

¶ Eingeschränkte Erreichbarkeit bestehender Ange-

bote in der Umgebung 

¶ wenig nicht kommerzielle Sportangebote (auch 

nicht im Nahbereich) 

¶ Kaum generationsübergreifende Spiel-, Sport- und 

Bewegungsangebote 

¶ Neue Spielangebote mit geringem Bezug zum Um-

feld 

¶ Keine niedrigschwelligen Freizeitangebote für äl-

tere Kinder und Jugendliche 

¶ Abgelegenheit der Angebote der gesellschaftlichen 

Infrastruktur 

¶ Angebote nicht an den steigenden Bedarfen orien-

tiert (Studierende, Schulkinder, Seniorinnen und 

Senioren, Beschäftigte, Besuchende)  

¶ Etablierung £nicht bewegungsfđrdernder¯ Stadt-

räume 

¶ Verlust von Vereinsstandorten und Angeboten 

¶ Einseitigkeit der Angebote (Wassersport, Fitness-

studios, letztere vermutlich meist ab 18 Jahren zu-

gänglich) 

¶ Vielfältige stadträumliche Gegebenheiten für 

Sport-, Bewegungs- und Freizeitangebote 

¶ Breites Wassersportangebot 

¶ Bestehendes Sportcluster Binnenhafen und 

Pionierinsel mit gefestigten Vereinsstrukturen 

¶ Möglichkeiten für vereinsungebundene sport-

liche Betätigung  

¶ Mehrere private Fitnessstudios und Well-

nessangebote 

¶ Gute Ausstattung (Motorikangebote) und Er-

reichbarkeit der neuen Spielplätze 

¶ Qualifizierungspläne für einen Rundweg für 

den nicht motorisierten Individualverkehr, der 

bestehende und neue Angebote verbindet 

¶ Flächenpotenziale zur Schaffung neuer An-

gebote bzw. Multicodierung öffentlicher 

Räume und temporäre Bespielung 

¶ Bestehende Hallen und Flächen als neue 

Standorte für Sport- und Freizeitangebote 

(Multisporthallen) 

¶ Vereine mit Bereitschaft zur Angebotserwei-

terung 

¶ Finanzierungspotenzial durch PPP 

¶ Sport- und Freizeitcluster Binnenhafen, auch 

als Ausgleichsraum für den Innenstadtbe-

reich 

¶ Sport- und Freizeitband St. Pauli-Landungs-

brücken - Wilhelmsburger Inselpark ² Binnen-

hafen (Voraussetzung: Verknüpfung durch 

regelmäßigen Schiffsverkehr) 
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C 2 AKTEURSSTRUKTUREN 

Der Harburger Binnenhafen befindet sich seit Jahren in der Transformation. Er ist geprägt von verschiedenen 

Akteur:innen und Organisationen, die aus unterschiedlichen Interessen heraus agieren. 

Im Auftrag der Behörde für Umwelt, Klimaschutz, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) sichert der LSBG die 

durch Hochwasser und Sturmflut gefährdeten Stadträume durch öffentliche Hochwasserschutzanlagen.  

Der südliche Harburger Binnenhafen sowie die nördlich gelegene Harburger Schlossinsel waren bereits in der 

jüngeren Vergangenheit RISE-Fördergebiete; beide RISE-Fördergebiete prägten den Entwicklungsprozess des 

Harburger Binnenhafens maßgeblich (s. Kap. B 1.1.4). Von diesen ist nur die Binnenhafenbegleitgruppe über-

nommen worden.  

Mit der Entlassung des Binnenhafens aus dem Geltungsbereich des Hafenentwicklungsgesetzes (HafenEG) im 

Jahr 2010 wurden eine städtebauliche Weiterentwicklung sowie die Veräußerung von Flächen möglich. Zustän-

dig für die gesamtstädtische Stadtentwicklung und damit auch für die vom Senat beschlossenen vorbereitenden 

Untersuchungen (VU) für eine Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme nach § 165 Abs. 4 BauGB für das Gebiet 

£ñstlicher Binnenhafen und Anknėpfung an die Innenstadt¯ (s. Kap. B 1.1.4) ist die Behörde für Stadtentwick-

lung und Wohnen (BSW). Weitere Flächen liegen in der Verantwortlichkeit der Hamburg Invest Wirtschaftsför-

derungsgesellschaft, die ihre Flächen im Rahmen der Entwicklung des Innovationspark Harburg vermarktet. 

Zudem erfolgt zurzeit die Erstellung einer Konzeptstudie, die mögliche Entwicklungspotenziale mit Schwerpunkt 

auf Forschung und Innovation am Standort Harburg prüft. Der Landesbetrieb Immobilienmanagement und 

Grundvermögen (LIG) ist verantwortlich für das Allgemeine Grundvermögen der FHH bzgl. des städtischen bzw. 

landeseigenen Immobilienvermögens, den strategischen Ankauf, die Entwicklung, Bestandsverwaltung und den 

Verkauf von Grundstücken wie auch Immobilien (Erbbaurecht, Anhandgabe, Konzeptvergabe, etc.). Weitere 

Flächen können im Verwaltungsvermögen anderer Akteure liegen.  

Auf bezirklicher Ebene wird die städtebauliche und technische Koordination der Entwicklung im Harburger Bin-

nenhafen vom Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt getragen. Hier sind insbesondere die Fachämter Stadt- 

und Landschaftsplanung (SL) sowie Management des öffentlichen Raumes (MR), dem auch die Baustellenko-

ordination zugeordnet ist, involviert. Aufgrund der Komplexität der Entwicklungen wurde eine Entwicklungsko-

ordinationsrunde Harburger Binnenhafen im Bezirksamt geschaffen. Daneben ist das Fachamt Sozialraumma-

nagement (SR) im Dezernat für Soziales, Jugend und Gesundheit zuständig für die fachübergreifende sozial-

räumliche Planung, die Einrichtungen und Maßnahmen der sozialen Infrastruktur und nicht zuletzt für die Um-

setzung, Initiierung, Weiterentwicklung und Durchführung der RISE-Gebiete. 

Die HPA hat als Eigentümerin der Flächen auf der Pionierinsel, sowie von Flächen auf der Schlossinsel und als 

Eigentümerin der an das RISE-Fördergebiet angrenzenden Seehafenflächen entsprechende Zuständigkeiten. 

Im Jahr 2000 haben sich unter dem Namen channel harburg e.V. Unternehmen, Institutionen und andere Aktive 

im Binnenhafen zu einer Interessensvertretung mit den zentralen Aufgaben Standortmarketing, Networking und 

der Ansiedelung neuer Unternehmen zusammengeschlossen. 2003 erfolgte die Umbenennung in channel ham-

burg e. V., um das Zusammenwachsen mit dem Norden zu betonen. Zum 01.01.2022 ist der Verein channel 

hamburg e. V. mit dem Citymanagement Harburg e.V. fusioniert. Unter dem Namen Harburg Marketing e. V. 

werde man gemÿú eigener Aussage £nicht nur die beiden Standorte Binnenhafen und City Harburg als einen 

der zukunftsträchtigen und leistungsfähigen Wirtschafts- und Innovationsstandorte in der gesamten Metropol-

region positionieren, sondern auch den gesamten Bezirk vermarkten̄.  

Die bezirklichen Akteur:innen, Bewohner:innen und Vertretende der Institutionen und Unternehmen kommen 

aktuell sechs Mal im Jahr im £RISE-Stadtteilbeirat Binnenhafenbegleitgruppē zusammen. Die Begleitgruppe 

Binnenhafen ist bereits seit 1996 als zentrales Informations- und Beteiligungsgremium im Stadtteil etabliert und 

wurde ab 2024 in einen RISE-Beirat unter leichter Umbenennung in Binnenhafenbegleitgruppe transformiert. 
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Im Beirat engagieren sich neben Anwohner:innen auch Grundeigentümer:innen, Gewerbetreibende, Institutio-

nen, Vereine sowie Vertreter:innen der politischen Fraktionen, so dass viele unterschiedliche Akteursgruppen 

in diesem Gremium vertreten sind. Aufgrund ihres langjährigen Bestehens umfasst die zum RISE-Beirat trans-

formierte Begleitgruppe einen etablierten Kern an Mitgliedern, die das Gebiet und seine Entwicklung sehr gut 

kennen und daran mitgewirkt haben. Die hohe Zahl an Engagierten ist ein besonderes Merkmal für diesen RISE-

Beirat. Aufgabe des zukünftigen Gebietsentwicklungsprozesses ist es, das Interesse und Engagement weiterhin 

hoch zu halten und gleichzeitig niedrigschwellig erreichbar für weitere Interessierte im Stadtteil zu bleiben.  

Die Gruppe der Anwohnenden im Binnenhafen ist sehr heterogen. Beispielhaft können hier Hausbootbewoh-

nende, junge Familien, Studierende, Senior:innen sowie Pflegebedürftige genannt werden. Einige Anwohnende 

und Engagierte sind in den miteinander vernetzten, z.T. schon deutlich vor der Wohnnutzung im Binnenhafen 

existierenden, Initiativen und Vereinen organisiert (s. Kap. B 3.3. und B 3.5.). Zu nennen ist hier die Nachbar-

schaftsinitiative £Wildes Wÿldchen¯, die sich fėr den Erhalt Grünfläche am Lotsekanal auf dem westlichen Ka-

nalplatz einsetzt.   

Der Binnenhafen ist zugleich Standort verschiedener Vereine und Institutionen, die teilweise auf eine lange Ver-

einsgeschichte im Fördergebiet zurückblicken. Beheimatet sind hier bspw. hafenbezogene Freizeit- und Sport-

angebote, wie verschiedene Ruder-, Wassersport-, Segel- und Yachtvereine, aber auch der Museumshafen 

Harburg e. V. (MuHaHar), die KulturWerkstatt Harburg e.V. und die Geschichtswerkstatt Harburg e. V., die sich 

mit der Historie des Binnenhafens beschäftigen und einen wichtigen Beitrag zum Erhalt und Gedenken an die 

ursprünglichen Hafennutzungen leisten. Darüber hinaus besteht mit der Produktionsschule Harburg in Träger-

schaft der SBB-Produktionsschule gGmbH und als Teil der Stiftung Berufliche Bildung ein guter Zugang zu den 

Bedarfen von jugendlichen Quartiersnutzenden. Für die Bedarfe von kleineren Kindern stellen sich die ansässi-

gen Kindertagestätten als geeignete Ansprechpersonen dar. 

Auch die wachsende Zahl an Studierenden bildet eine relevante Akteursgruppe. Mit dem Ausbau des Universi-

täts- und Bildungsstandorts Harburger Binnenhafen kommt Ihnen als Besuchende der Einrichtungen und Be-

wohnende der bestehenden und geplanten Studierendenwohnungen eine steigende Relevanz zu.  

Bei der Gestaltung und Belebung des Binnenhafens kommt gewissen Akteur:innen eine Schlüsselrolle zu. Auf 

Initiative dieser wurde bspw. die Fischhalle saniert, die sich zu einem wichtigen kulturellen Treffpunkt entwickelt 

hat. Auch der Erhalt des Kulturkiosks Blohmstraße wurde durch die Initiative von Bewohnenden gesichert. Die 

Restaurierung des Kulturkrans erfolgte in enger Zusammenarbeit von Museumshafen e. V. und KulturWerkstatt 

Harburg e.V. 

Die Vielzahl und Verschiedenartigkeit der Unternehmen und Gewerbetreibenden im Binnenhafen ist beachtlich 

(s. Kap. B 1.2.2).  

Der Binnenhafen ist einerseits durch traditionelles und ortsgebundenes Hafengewerbe (z. B. Jöhnk Werft), Ha-

fennutzungsdienstleistungen sowie Baugewerbe (z.B. HC Hagemann, August Prien, Hirdes Heinrich GmbH) 

geprägt. Er zeichnet sich aber zunehmend auch als Technologie- und Innovationsstandort aus, was die Ansied-

lung der TUHH mit Startup-Port, Logistik Zentrum und Innovation Port, oder die Niederlassungen der Unterneh-

men Tiplu, Becker Marine Systems, Airbus, Hochbahn, Süderelbe AG und auch des Fraunhofer Instituts bele-

gen. Darüber hinaus gibt es derzeit ein begrenztes Angebot an Hotellerie- und Gastronomiebetrieben. Die 

Gruppe der Unternehmen und Gewerbetreibenden sollte weiterhin als wichtiger Multiplikator in den Stadtteil für 

den Gebietsentwicklungsprozess einbezogen werden. 
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C 3 ZUSAMMENFASSUNG UND BEWERTUNG DER ANALYSE-ERGEBNISSE 

Aus den in den vorherigen Kapiteln dargestellten Potenzialen bieten sich Entwicklungsmöglichkeiten, an die es 

im Zuge einer Gebietsentwicklung anzuknüpfen gilt. Den erkannten Problemlagen soll begegnet werden, um 

präventiv einer Verschlechterung der Situation im Fördergebiet vorzubeugen. 

Auffällig ist, dass sich zahlreichen Problemen und Potenzialen kein klar abgegrenzter Raum im Fördergebiet 

zuordnen lässt, bzw. sie sich auf die Zusammenhänge mit den umliegenden Stadträumen sowie dem RISE-

Fördergebiet Harburger Innenstadt / Eißendorf-Ost (Lebendige Zentren) beziehen. Sie stellen sich als struktu-

relle Herausforderungen und Ansatzpunkte des hochdynamischen und in Entwicklung befindlichen Förderge-

biets dar. Zugleich wird deutlich, dass Probleme und Potenziale zumeist Bereiche und Themen im Fördergebiet 

betreffen, die bislang nicht im Fokus einer der beiden bisherigen RISE-Gebietsentwicklungsprozesse standen.  

Wenig überraschend stellen die Barriere des Infrastrukturstrangs der B 73 / der Bahngleise sowie die Konver-

sion des östlichen Binnenhafens prioritäre Handlungsschwerpunkte dar. Den Herausforderungen dieser beiden 

Handlungsräume zu begegnen, erfordert eine Herangehensweise, die städtebauliche, freiraumplanerische und 

Infrastrukturmaßnahmen integriert. Die zu adressierenden Problemlagen gehen dabei weit über das Förderge-

biet hinaus und entwickeln Einfluss auf den Stadtteil, den Bezirk, die Gesamtstadt und raumwirksame Fachpla-

nungen. Ähnliches gilt für die Handlungserfordernisse im nördlichen Binnenhafen, die in starker Abhängigkeit 

zu den essenziellen Belangen des Hochwasserschutzes stehen.  

In Bezug auf die Siedlungsstruktur soll die Entwicklung der Flächenpotenziale dem weiteren Zusammenwachsen 

des räumlich fragmentierten Binnenhafens dienen und eine integrierte städtebauliche Entwicklung in Richtung 

Bahnhof fokussieren. Neben der Einrichtung neuer, die B 73 / Bahngleise querender Wegeverbindungen sollte 

auch dem Stadtraum entlang dieser Barrieren Aufmerksamkeit zukommen. Dabei kommt der Gestaltung des 

öffentlichen Raums eine Schlüsselfunktion zu, indem öffentliche Wege- und Straßenräume als Bestandteil des 

Netzes aus linearen grünen Freiraumstrukturen verstanden werden, die es gestalterisch, funktional und pro-

grammatisch aufzuwerten gilt. Die Aufwertung soll insbesondere Themen der klimagerechten Mobilität, Regen-

wasserinfrastruktur, Freizeitgestaltung, Begegnung und Bewegung integrieren. Die Vorgaben und Prämissen 

des Rahmenplans Innenstadt Harburg 2040 sind hierbei zu berücksichtigen. Auch das den Binnenverbindungen 

im Fördergebiet dienende Rad- und Fußwegenetz sowie der ÖPNV sollen ausgebaut werden.  

Eine weitere große Herausforderung besteht in der steigenden Einwohnerzahl, die mit einer wachsenden Zahl 

an Beschäftigen, Studierenden, Kindern und Besuchenden im Fördergebiet einhergeht. Dieses Zusammenspiel 

ist zugleich Problem (Kapazitäten und hinreichend differenziertes Angebot) und Potenzial (Nachfrage und Mit-

wirkungsbereitschaft) für eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung der kulturellen und freizeitbezogenen Infra-

struktur.  

Die Bevölkerungszunahme im Allgemeinen im Zusammenhang mit der weiteren Ausdifferenzierung der Bevöl-

kerungsstruktur im Binnenhafen sowie in der angrenzenden Harburger Innenstadt, erfordern dabei sowohl einen 

bedarfsgerechten Ausbau der gesellschaftlichen Infrastruktur im Fördergebiet als auch eine verbesserte wech-

selseitige Erreichbarkeit dieser Angebote aus dem jeweils anderen Gebiet.  

In diesem Zusammenhang hat die Behebung von Defiziten in der Barrierefreiheit der Wegeverbindungen, wie 

auch die Steigerung der Aufenthalts- und Nutzungsqualität von öffentlichen Grün- und Freiflächen im Sinne 

einer Multicodierung eine hohe Relevanz. Diese Räume sollen nicht nur als gestaltete Treffpunkte und Aufent-

haltsorte in der Freizeit fungieren, sondern auch als möglichst untereinander vernetzte Wegeverbindungen die-

nen, die Bewegung fördern und ökologischen Kriterien gerecht werden. Synergieeffekte lassen sich dabei mit 

dem Handlungsfeld Sport und Bewegung erzielen, indem Sport-, Spiel-, Kultur- und Freizeitangebote sowie 

weitere publikumsintensive Orte in den Freiraumverbund integriert und zu attraktiven und aktiven Begegnung-

sorten werden. Bei Planungen im öffentlichen Raum sollen die Bedürfnisse verschiedener Bevölkerungsgruppen 

(Kinder, Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund etc.) kon-

tinuierlich berücksichtigt werden (Barrierefreiheit, Sitzgelegenheiten, Beleuchtung, Schaffung von Treffpunkten 
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etc.). Bevölkerungszunahme, weitere Studierende und Beschäftigte sowie die Nutzenden der Sport-, Spiel-, 

Kultur- und Freizeitangebote beleben den öffentlichen Raum des Fördergebiets und tragen so auch zu einem 

steigenden subjektiven Sicherheitsempfinden bei.  

Es bestehen umfangreiche Herausforderungen in der Schaffung von bedarfsgerechtem und bezahlbarem 

Wohnraum.  Auf den im Wohnungsbauprogramm ausgewiesenen Flächen besteht allerdings meist nur einge-

schränkter kommunaler Handlungsspielraum, da die weiteren Potenzialflächen des Wohnungsbauprogramms 

im Privatbesitz sind. Die bestehende Vorkaufsrechtsverordnung im Geltungsbereich der VU Harburg bietet der 

Stadt die Möglichkeit, spekulativen Grundstücksveräußerungen entgegenzuwirken. Der in Erarbeitung befindli-

che städtebaulich landschaftsplanerische Rahmenplan ermöglicht darüber hinaus eine Steuerung der Nut-

zungsentwicklung durch gezielte Planung. Auch die Entscheidung über die mögliche förmliche Festlegung einer 

Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme steht in diesem Bereich noch aus. Die neueren Bauvorhaben im zent-

ralen Binnenhafen adressieren einerseits studentisches Wohnen und andererseits mit dem £Ankerplatz¯ weitere 

Sonderwohnformen. Von Relevanz sind in weiteren Vorhaben die Förderung von Sozialwohnungen und von 

studentischem, genossenschaftlichem und gemeinwohlorientiertem Wohnungsbau sowie eine stärkere Mitwir-

kung der Akteure und Akteurinnen. 

Für das Flächenpotenzial von aus der Nutzung fallenden Bestandsgebäuden und Freiflächen sind Angebote zu 

konzipieren, die niedrigschwellig auf die Bedarfe von Kindern und Jugendlichen reagieren. Die Schaffung von 

Kulturangeboten kann hierbei als sinnvolle Nutzungsergänzung fungieren. Die Etablierung entsprechender Trä-

ger- und Finanzierungsstrukturen ist eine Aufgabe, die es im Rahmen einer RISE-Förderung zu bearbeiten gilt. 

Im Bereich der Sozialen und Bildungsinfrastruktur wird es aufgrund der zahlenmäßig kleinen Nachfragegruppen 

im Binnenhafen voraussichtlich auch in den kommenden Jahren weder Einrichtungen der offenen Kinder- und 

Jugendarbeit noch Schulen innerhalb des Fördergebiets geben. Dieser Ausblick unterstreicht die Bedeutung 

der sicheren Erreichbarkeit entsprechender Angebote in den angrenzenden Quartieren. Die bestehenden Kul-

turangebote und das Potenzial insbesondere im Bereich der kulturellen Bildung im Fördergebiet stellen sich als 

sinnvolle Ergänzung der Strukturen im Innenstadtbereich dar.  

Maßnahmen des Klimaschutzes oder zur Anpassung an den Klimawandel wie z.B. ökologische Qualifizierung, 

Regenwasserinfrastrukturanpassung, effiziente Energieversorgung und Ressourcenschonung sind als Förder-

voraussetzung in der Gebietsentwicklung obligatorisch. Insbesondere bei Maßnahmen an öffentlichen Gebäu-

den oder im öffentlichen Raum sind diese zu berücksichtigen. Auch im künftigen Gebietsentwicklungsprozess 

soll die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand einen Maßstab bilden. Häufig basieren Einzelmaßnahmen jedoch 

auf strategisch abgestimmten Konzeptionen, denen umfangreiche Bestandsaufnahmen und/ oder Fachkon-

zepte vorzuschalten sind (etwa Integrierte Energiekonzepte). Diese sind wiederum eng mit der geplanten RISE-

Förderung zu verknüpfen oder können selbst Fördergegenstand sein.   

Das Fördergebiet unterliegt grundlegenden Wandlungsprozessen. Verdichtungsprozesse bewirken Verände-

rungen in den verschiedenen Quartieren und erfordern Anpassungen der Infrastruktur. Zudem werden Entwick-

lungen im direkten Umfeld Auswirkungen auf das Fördergebiet haben, die es für die Gebietsentwicklung zu 

nutzen gilt. 

Aus der Analyse der Bestandsaufnahme sowie den Ergebnissen der zum IEK durchgeführten Beteiligung wer-

den im Folgenden die wesentlichen Themen und Handlungsschwerpunkte für das RISE-Fördergebiet Harburger 

Binnenhafen / Neuland-Nordwest zusammenfasst und bewertet. Zur besseren Einordnung werden die Themen 

im Folgenden den RISE-Handlungsfeldern zugeordnet. 
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D STRATEGISCHE ZIELSETZUNGEN FÜR DIE GEBIETSENTWICKLUNG 

Aufbauend auf der Gebietsanalyse und der Bewertung der Probleme und Potenziale werden in diesem Kapitel 

die daraus folgenden gebietsbezogenen Leitziele sowie die handlungsfeldbezogenen Ziele beschrieben. Um mit 

der Gebietsentwicklung den erörterten Problemen bestmöglich zu begegnen und die Potenziale voll auszu-

schöpfen, wird insbesondere auf eine Stärkung der Stärken gezielt, die zudem dazu beitragen können, die er-

kannten Schwächen auszugleichen. 

Für das Fördergebiet werden drei handlungsfeldübergreifende strategische Leitziele beschrieben, die mit den 

gebietsspezifischen Herausforderungen korrespondieren. Diese Leitziele werden in sieben für den Gebietsent-

wicklungsprozess im Fördergebiet relevanten Handlungsfeldern der Integrierten Stadtteilentwicklung umge-

setzt. Hierfür wird in strategischen Handlungsfeldzielen beschrieben, welche Wirkungen im jeweiligen Hand-

lungsfeld angestrebt werden. 

Die Ziele sind so formuliert, dass sie den angestrebten Endzustand nach Abschluss der Maßnahme bzw. des 

RISE-Gebietsentwicklungsprozesses darstellen. 

 

D 1 GEBIETSBEZOGENE LEITZIELE 

Auf Basis der Analyse der sozioökonomischen, städtebaulichen, funktionalen und ökonomischen Strukturen im 

Fördergebiet sowie der Ergebnisse des im Fördergebiet durchgeführten Beteiligungsverfahrens zur Erstellung 

des IEK wurden die in der PPA formulierten Leitziele überprüft.  

Für das Fördergebiet werden drei strategische Leitziele formuliert: 

L 1 Der Binnenhafen ist ein zukunftsfähiger und mischgenutzter Stadtraum, der den Anforderungen einer 

klimagerechten Stadtentwicklung entspricht. 

L 2 Das gut ausgebaute Fuß- und Radwegenetz verbindet die Funktionsbereiche Wohnen, Arbeiten, Versor-

gen und Erholen und ist Teil einer attraktiven Anbindung an die Harburger Innenstadt, den Bahnhof und 

die Pionierinsel. 

L 3 Die Sport-, Kultur- und Freizeitinfrastruktur ist in den Stadtraum integriert und trägt zur Steigerung der 

Lebensqualität bei. 

Diese gebietsbezogenen Leitziele bilden die Grundlage für den Gebietsentwicklungsprozess. 

Die im Folgenden formulierten, handlungsfeldbezogenen Ziele und Strategien sowie die im operativen Teil (siehe 

Kapitel F) umzusetzenden Projekte und Maßnahmen sind auf das Erreichen dieser gebietsspezifischen Leitziele 

ausgerichtet. 
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D 2 HANDLUNGSFELDZIELE 

Im RISE-Gebietsentwicklungsprozess werden die in der folgenden Tabelle aufgeführten sieben Handlungsfelder 

bearbeitet. In der Übersicht wird zudem dargestellt, welche Handlungsfelder den für das Fördergebiet formu-

lierten gebietsbezogenen Leitzielen dienen (Zielsystem). 

 

Handlungsfeld Leitziele 

L 1 L 2 L 3 

HF 1 HF 1 Städtebauliche Strukturen X  X 

HF 2 HF 2 Wohnen / lokaler Wohnungsmarkt / Wohnungswirtschaft X   

HF 3 HF 3 Wohnumfeld / öffentlicher Raum X X X 

HF 4 HF 11 Klimaschutz / Klimaanpassung / Grüne und Blaue Infrastruktur X X  

HF 5 ± Mobilität 

± Wohnen / lokaler Wohnungsmarkt / Wohnungswirtschaft 

± Wohnumfeld und öffentlicher Raum  

± Klimaschutz / Klimaanpassung/ Grüne und blaue Infrastruktur  

± Mobilität 

± Kultur im Stadtteil 

± Sport und Bewegung 

 X  

HF 6 HF 6 Kultur im Stadtteil   X 

HF 7 HF 7 Sport und Bewegung   X 

Tabelle 7: Zielsystem Handlungsfelder und Leitziele 

In den nachfolgenden Kapiteln D 2.1 bis D 2.7 werden die jeweiligen Ziele für die benannten sieben RISE-

Handlungsfeldern dargestellt sowie Strategien zu deren Erreichung skizziert. Die Handlungsfeldziele werden 

(soweit möglich) mit Indikatoren versehen, anhand derer im Rahmen der Bilanzierung später der Grad der Zie-

lerreichung gemessen bzw. bewertet werden kann. Die dargestellten Strategien in den Handlungsfeldern sind 

dabei nicht getrennt voneinander zu betrachten, sondern greifen durch ihren integrierten Ansatz an vielen Stel-

len ineinander. 

 

D 2.1 STÄDTEBAULICHE STRUKTUREN (HF 1) 

Handlungsfeldziele 

1. Die erhaltenswerte Bausubstanz ist saniert. Die hafentypischen Strukturen und das charakteristische, ma-

ritime Erscheinungsbild bieten eine hohe Wohn-, Arbeits- und Lebensqualität.  

2. Neue Nutzungen sind in historische Gebäude oder Neubauvorhaben integriert und unterstützen damit die 

funktionale Mischung. 

Als Indikatoren zur ÷berprėfung der Zielerreichung im Handlungsfeld £Stÿdtebauliche Strukturen¯ werden der 

Umfang städtebaulich aufgewerteter Flächen und die Anzahl der sanierten erhaltenswerten Gebäude bzw. 

Strukturen, aufgewerteten Gebäude bzw. Neubauten innerhalb des Förderzeitraums benannt. 

Handlungsfeldbezogene Strategien 

Das Fördergebiet zeichnet sich durch hafentypische Strukturen und insbesondere zahlreiche hochwertige Was-

serlagen aus. Diese gilt es zu stärken und weiterzuentwickeln. Besonders im östlichen Binnenhafen bestehen 

große Flächenpotenziale, die aktiviert werden sollen. Die zukünftige bauliche Entwicklung kann ein Zusammen-

wachsen des räumlich fragmentierten Stadtraums fördern. Dabei soll das historische und baukulturelle Erbe 

des Stadtraums berücksichtigt und inszeniert werden. 

Die angestrebten städtebaulichen Neugestaltungen werden insbesondere dann erfolgreich gelingen, wenn sich 

Neubauten städtebaulich und gestalterisch einfügen und Neubauprojekte mit Maßnahmen verknüpft werden, 
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von denen auch Bewohner:innen der Bestandsgebäude profitieren. Im Rahmen der RISE-Gebietsentwicklung 

wird deshalb insbesondere darauf hingewirkt, dass die Maßnahmen frühzeitig und transparent kommuniziert 

werden und dass Potenziale zur Verknüpfung mit Maßnahmen in anderen Handlungsfeldern (bspw. Wohnen, 

Mobilität, Wohnumfeld, Klimaschutz) genutzt werden. 

Wichtig ist, dass im weiteren Entwicklungsprozess neben Wohnungsbau auch die Chancen und Möglichkeiten 

zur Erhöhung der stadträumlichen Qualitäten für die Ausbildung einer stärkeren Nutzungsmischung sowie der 

Rad- und Fußverkehrsanlagen genutzt werden. Wenn dies gelingt, kann damit ein deutlicher Beitrag zur Errei-

chung des Gebietsleitziels L1 geleistet werden. 

 

D 2.2 WOHNEN / LOKALER WOHNUNGSMARKT / WOHNUNGSWIRTSCHAFT 

(HF 2) 

Handlungsfeldziele 

1. Der Binnenhafen bietet Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten 

2. Der Binnenhafen bietet bedarfsgerechten Wohnraum, insbesondere für Studierende, Senior:innen und 

weitere auf dem Wohnungsmarkt benachteiligte Gruppen durch größere Wohneinheiten, die auch von 

Wohngemeinschaften und Familien genutzt werden können.  

Als Indikatoren zur Überprüfung der Zielerreichung werden die Anzahl neu geschaffener Wohneinheiten (diffe-

renziert nach Wohnungsgröße und Marktsegment (Miet-/Eigentumswohnung sowie Zielgruppe) im Verhältnis 

zu den übrigen Gebäudeeinheiten sowie die Anzahl modernisierter Wohnungen innerhalb des Förderzeitraums 

benannt.  

Handlungsfeldbezogene Strategien 

Im Fördergebiet sind in den vergangenen Jahren bereits vielfältige, anspruchsvolle Wohnungsbauprojekte rea-

lisiert worden. Weitere sind bereits in Planung. Die Bauprojekte der jüngeren Vergangenheit stärken die Vielfalt 

des Wohnungsangebots und die soziale Mischung. Hieran gilt es anzuknüpfen. 

Da die Nachfrage nach Wohnraum im Fördergebiet auch in den nächsten Jahren weiter anhalten wird, zielen 

die Strategien nicht nur auf die Modernisierung des Wohnungsbestandes ab, sondern auch auf den Neubau 

von Wohnungen. Durch ergänzenden Wohnungsneubau soll nicht nur das Wohnungsangebot erweitert werden. 

Es sollen auch die Möglichkeiten genutzt werden, bedarfsgerechten Wohnraum für unterschiedliche Haushalts-

typen und Wohnformen in den Quartieren zu schaffen (bspw. für Familien und Wohngemeinschaften) sowie 

Sonderwohnformen für Studierende, Senior:innen sowie Wohnprojekte für Menschen mit Behinderung. Zudem 

können Eigentümer:innen auf Fördermöglichkeiten von Modernisierungsmaßnahmen (u. a. IFB) hingewiesen 

werden. 

 

D 2.3 WOHNUMFELD / ÖFFENTLICHER RAUM (HF 3) 

Handlungsfeldziele 

1. Die öffentlichen Straßenräume, Plätze und Parkanlagen sind attraktiv gestaltet, räumlich verbunden, bie-

ten eine hohe Aufenthaltsqualität und steigern die Erlebbarkeit und Zugänglichkeit der Wasserflächen. 

2. Der öffentliche Raum wird multifunktional genutzt. Vielfältige, niedrigschwellige Angebote für Begegnung, 

Erlebnis und Bewegung sind in den öffentlichen Raum integriert und erweitern das Sport-, Kultur- und 

Freizeitangebot.  

Als Indikator zur Zielerreichung im Handlungsfeld Wohnumfeld und öffentlicher Raum wird die Fläche (m²) auf-

gewerteter oder neu geschaffener Plätze und Parkanlagen sowie die Fläche (m²) aufgewerteter oder neu ge-

schaffener Seitenflächen des Straßenraums innerhalb des Förderzeitraums genannt.     
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Handlungsfeldbezogene Strategien 

Im Fokus der RISE-Gebietsentwicklung liegt die Aufwertung des öffentlichen Raums und der Wohnumfelder in 

den verschiedenen Bereichen des Fördergebiets. In Kooperation mit den Eigentümer:innen sollen bisher wenig 

genutzte Grün- und Freiflächen in den Siedlungsbereichen zu Orten für nachbarschaftliche Kommunikation und 

Begegnung entwickelt werden. Der öffentliche Raum soll multifunktional genutzt und bespielt werden. Die Sicht-

barkeit der Historie (Schiffe, Kräne, etc.) soll dabei als identitätsstiftendes Element berücksichtigt werden. 

Als Bindeglied zwischen Neuem und Alten soll der öffentliche Raum Verbindungen schaffen und Raum für neue 

Nutzungen bieten. Dabei soll die Zugänglichkeit von Wasserflächen erhöht werden. Auch dem Kanalplatz 

kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Als zentraler Ort im Gebiet soll er ein multicodierter Ort für verschiedene 

Nutzende sein. Hier gibt es inhaltliche Verknüpfungen mit anderen Handlungsfeldern, u. a. Kultur, Klimaanpas-

sung und Sport. Die im Rahmen der öffentlichen Beteiligung vielfach gewünschte Ansiedlung eines Wochen-

marktes ist aus Sicht des Bezirksamtes nicht umsetzbar, da dieser in Konkurrenz zum Harburger Wochenmarkt 

am Sand treten würde. Stattdessen soll im Rahmen der Gebietsentwicklung durch temporäre Nutzungen, wie 

z. B. kulturelle Events, Mitmachaktionen, Kunstinstallationen o. Ä. eine Belebung und intensivere Nutzung des 

Kanalplatzes angestrebt werden. 

Bei Planungen zur Aufwertung des Wohnumfeldes müssen die unterschiedlichen Nutzungsansprüche von Er-

holung und Freizeit, aber auch Sicherheitsansprüche sowie der Wunsch nach naturbelassenen Nischen abge-

wogen und in Einklang gebracht werden. Gemeinsam mit den Eigentümer:innen, den zuständigen öffentlichen 

Dienststellen sowie den künftigen Nutzer:innen sollen projektbezogene Beteiligungsformate durchgeführt wer-

den, in denen die o. g. Aspekte einfließen. 

 

D 2.4 KLIMASCHUTZ, KLIMAANPASSUNG, GRÜNE UND BLAUE INFRASTRUKTUR (HF 4) 

Handlungsfeldziele 

1. Baumaßnahmen an öffentlichen Gebäuden und im öffentlichen Raum berücksichtigen die Belange des 

Klimaschutzes, der Biodiversität und der Klimafolgenanpassung. 

2. Die grüne und blaue Infrastruktur im Binnenhafen ist ein Bindeglied in der Entwicklung der Landschafts-

achsen und bietet zeitgemäße Möglichkeiten für Erholung und Bewegung und ökologische Vielfalt.  

Als Indikatoren zur Überprüfung der Zielerreichung im Handlungsfeld £Klimaschutz, Klimaanpassung, grüne und 

blaue Infrastruktur¯ werden die Anzahl von Maßnahmen zur energetischen Sanierung öffentlicher Gebäude und 

im öffentlichen Raum und der Umfang (m²) aufgewerteter oder neu gestalteter Grün- und Freiflächen innerhalb 

des Förderzeitraums benannt. Als weiterer Indikator wird die Reduktion der CO2-Emissionen (t CO2 / Jahr) durch 

den Ausbau und die Nutzung erneuerbarer Energien zur Strom- und Wärmeversorgung genutzt.  

Handlungsfeldbezogene Strategien 

Die Strategien zielen insbesondere auf die energetische Modernisierung des öffentlichen Gebäudebestandes 

ab. Darüber hinaus wird angestrebt, dass auch der private Bestand energetisch modernisiert wird, soweit dies 

zu beeinflussen ist. In diesem Kontext kann eine Vermittlung interessierter Eigentümer:innen an die für die ent-

sprechenden Fördermöglichkeiten zuständigen Stellen oder Angebote erfolgen. In diesem Zuge müssen Eigen-

tümer:innen auch auf Ausbaumöglichkeiten zur Strom- und Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien auf-

merksam gemacht werden. Hierzu soll ein Energiekonzept für den Binnenhafen erstellt werden (vgl. Kapitel F). 

Ziel ist es, unter Beachtung verschiedener Rahmenbedingungen die technischen und wirtschaftlichen Energie-

einsparpotenziale und die Möglichkeiten der Nutzung von erneuerbaren Energien bei der Strom- und Wärme-

versorgung unter Berücksichtigung des Sanierungszustandes der Gebäude im Quartier zu prüfen. Das Ener-

giekonzept soll auf den Leitlinien der übergeordneten kommunalen Wärmeplanung aufsetzen. Unter Einbindung 

der Akteur:innen im Quartier sollen u. a. EE-Potenziale, Energieeinsparpotenziale und Energiebedarfe ermittelt 

und Weichen zur Umsetzung des Konzepts gestellt werden. 
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Ein weiterer Schwerpunkt der RISE-Gebietsentwicklung ist die Weiterentwicklung und Qualifizierung der öffent-

lichen Grünstrukturen. Dabei soll die Entsiegelung von Flächen angestrebt und unzeitgemäße Flächenversiege-

lungen vermieden werden. Grüne Infrastrukturen übernehmen essenzielle Funktionen für das Mikroklima und 

die Lebensqualität im urbanen Raum. Sie dienen sowohl dem Hitzeschutz als auch der Starkregenvorsorge 

sowie der Artenvielfalt und sind zentrales Element der Klimaanpassung in der Stadtteilentwicklung.  

Bei der Bearbeitung des Handlungsfeldes wird auch berücksichtigt, dass die Freie und Hansestadt Hamburg 

das Ziel hat, die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 um 70 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 zu reduzieren, 

bis 2045 soll eine Netto-CO2-Neutralität erreicht werden (Zweite Fortschreibung des Hamburger Klimaplans, 

Drucksache 22/12774). Für diese Ziele ist die Transformation urbaner Räume auch im Rahmen der Integrierten 

Stadtteilentwicklung wichtig. Die Ziele des Hamburger Klimaplans sowie Regenwassermanagement und 

Regeninfrastrukturanpassung (RISA) werden im Handlungsfeld Klimaschutz, Klimaanpassung, Grüne und Blaue 

Infrastruktur bei der Entwicklung von Projekten beachtet. Bei Straßenbaumaßnahmen werden Möglichkeiten 

zur Umsetzung von blauer/grüner Infrastruktur und Regenwasserbehandlung geprüft. 

Unter Anderem im Rahmen des bisherigen Beteiligungsprozess wurde deutlich, dass sich zahlreiche Menschen 

im Fördergebiet für den Erhalt des Stadtgrüns, für Naturschutz, Artenvielfalt und Klimaschutz interessieren und 

engagieren. Dies soll im Rahmen der Projekte gefördert und genutzt werden, u. a. bei Maßnahmen zur Steige-

rung der Biodiversität. 

Aufgrund der engen Verflechtungen mit anderen Handlungsfeldern und den Wirkungen der Maßnahmen und 

Projekte im Themenbereich ¯Grėne und blaue Infrastruktur¯, die auch die Wegeverbindungen für den Fuß- und 

Radverkehr zwischen den verschiedenen Teilbereichen und in Richtung Harburger Innenstadt umfassen, tragen 

die Strategien und Projekte in diesem Handlungsfeld insgesamt dazu bei, die gebietsbezogenen Leitziele zu 

erreichen. 

 

 

D 2.5 MOBILITÄT (HF 5) 

Handlungsfeldziele 

1. Die Wohnquartiere, Arbeitsplatzstandorte, Versorgungsstandorte, Einrichtungen der sozialen Infrastruktur 

sowie Freizeitangebote und Freiräume des Quartiers sind durch attraktive, sichere und barrierearme 

Wegeverbindungen im Umweltverbund miteinander vernetzt. 

2. Die Erreichbarkeit der Harburger Innenstadt und des Bahnhofsbereichs sowie der Pionierinsel ist für alle 

Verkehrsteilnehmenden gleichermaßen attraktiv, sicher und barrierefrei.  

3. Es besteht ein attraktives Angebot an unterschiedlichen, vielseitigen, umweltfreundlichen Mobilitätsoptio-

nen. 

Der Grad der Zielerreichung soll anhand der Indikatoren Anzahl und Länge aufgewerteter oder/und neu herge-

stellter Fuß- und Radwege sowie Anzahl neu geschaffener Sharing-Angebote (darunter auch StadtRAD-Statio-

nen) und E-Ladestationen innerhalb des Förderzeitraums gemessen werden.  

Handlungsfeldbezogene Strategien 

Im Handlungsfeld Mobilität steht für die RISE-Gebietsentwicklung vor allem die Verbesserung des ÖPNVs sowie 

der Rad- und Fuúverkehrsanlagen im Fokus. Hier bestehen enge Bezėge zum Handlungsfeld £Stÿdtebauliche 

Strukturen¯ (HF 1) sowie zum Handlungsfeld £Wohnumfeld / ñffentlicher Raum¯ (HF 2).  

Im Bereich der Mobilität spielt nicht nur der ÖPNV auf der Straße im Fördergebiet eine gewichtige Rolle. Zudem 

sind die Strategien auf die Ergänzung und Qualifizierung der grünen Wegeverbindungen abseits der Straßen 

ausgerichtet, die für den Fuß- und Radverkehr innerhalb des Fördergebiets eine Qualität darstellen. Dadurch 

kann auch die Erreichbarkeit für den nichtmotorisierten Individualverkehr verbessert werden. Als Beispiel sei 

hier die Anbindung der Pionierinsel genannt. Für diesen Bereich soll geprüft werden, wie die Anbindung insbe-

sondere für den Fuß- und Radverkehr verbessert werden kann. 
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Das bestehende Fuß- und Radwegenetz ist vor allem durch zahlreiche Wasserflächen unterbrochen, hier gilt es 

sinnvolle zusätzliche Verbindungen zu schaffen. Ein beispielhaftes Projekt ist in diesem Zusammenhang die 

Instandsetzung der Holzhafenklappbrücke sowie ihr fahrradgerechter Ausbau (vgl. Kapitel F), durch die eine 

Lücke in einer wichtigen Ost-West-Achse geschlossen werden kann, besonders für den Radverkehr. Auch die 

Anbindung in Richtung Harburger Innenstadt und Bahnhof soll verbessert werden, u. a. durch die Aufwertung 

der bestehenden sowie die Schaffung zusätzlicher Verbindungen gem. Rahmenplan VU. In diesem Themenbe-

reich gibt es enge Verbindungen zum Handlungsfeld £Klimaschutz, Klimaanpassung, Grėne und Blaue Infra-

struktur¯ (HF 4).  

Darüber hinaus soll insbesondere für Fußgänger:innen punktuell die Querung von Straßen verbessert werden. 

Dies wird in Abstimmung mit dem Bezirksamt, der Polizei und lokalen Akteuren im weiteren Gebietsentwick-

lungsprozess konkretisiert. Hier bestehen Projektideen im Bereich Schellerdamm und Theodor-Yorck-Straße. 

Flankierend wird das Gebietsmanagement darauf hinwirken, dass Sharing-Angebote (bspw. Carsharing, Bike-

Sharing) sowie die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge verbessert werden. Darüber hinaus wird der Bau von 

zusätzlichen, gesicherten Fahrradabstellanlagen unterstützt werden - bspw. im Rahmen von Wohnumfeldmaß-

nahmen sowie Modernisierungs- und Wohnungsneubauprojekten (HF 2). 

Insgesamt tragen die auf die Unterstützung der Mobilitätswende ausgerichteten Strategien und Projekte auch 

dazu bei, die gebietsbezogenen Leitziele zu erreichen. 

 

D 2.6 KULTUR IM STADTTEIL (HF 6) 

Handlungsfeldziele 

1. Kulturelle Angebote sind etabliert und sichtbar. 

2. Das maritime, kulturelle Erbe des Binnenhafens ist langfristig gesichert und sichtbar. 

Als Indikatoren zur Überprüfung der Zielerreichung wird die Anzahl der Angebote im kulturellen Bereich, auch 

im Bereich des maritimen Erbes, auf bestehenden oder auch neuen Flächen sowie deren Sichtbarkeit innerhalb 

des Förderzeitraums benannt.  

Handlungsfeldbezogene Strategien 

Im Fördergebiet gibt es ein vielfältiges Kulturangebot, das die Verbindung von Tradition und Moderne fördert. 

Dies gilt es zu stärken und zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Das Angebot soll auf verschiedenen Adressat:in-

nen ausgerichtet sein. Dabei soll insbesondere das Angebot für Kinder erhöht werden.  

Durch eine höhere Nutzungsintensität des Kanalplatzes, nicht zuletzt durch kulturelle Veranstaltungen, soll der 

zentrale Ort im Fördergebiet seine identitätsstiftende Funktion verstärkt ausfüllen.  

Bei der Sichtbarkeit des maritimen und kulturellen Erbes des Binnenhafens geht es um den Erhalt hafentypi-

scher Strukturen und deren Erlebbarkeit im öffentlichen Raum. Hier können bspw. Kunstinstallationen oder In-

formationstafeln den öffentlichen Raum aufwerten und niedrigschwellig Wissen vermitteln. Dabei sollte auch die 

Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe des Binnenhafens eine Rolle spielen.   

 

D 2.7 SPORT UND BEWEGUNG (HF 7) 

Handlungsfeldziele 

1. Sport-, Spiel- und Bewegungsangebote sind für unterschiedliche Zielgruppen ² auch aus den umliegen-

den Harburger Stadtquartieren - attraktiv und niedrigschwellig gestaltet und bedarfsgerecht ausgebaut. 

2. Der öffentliche Raum samt der Straßenräume ist gestalterisch qualifiziert und fördert eine bewegungsin-

tensive Alltagsmobilität.  
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Der Grad der Zielerreichung soll anhand der Indikatoren Anzahl und Flächengröße neu geschaffener und qua-

lifizierter Orte für Sport- und Bewegung, Anzahl neuer Sport- und Bewegungsangebote sowie deren Inanspruch-

nahme innerhalb des Förderzeitraums gemessen werden.  

Handlungsfeldbezogene Strategien 

Die Arbeit der lokalen Sportvereine (insbesondere Wassersport) leistet einen wichtigen Beitrag, um verschie-

denen Zielgruppen die Teilhabe am Stadtteilleben zu ermöglichen. Aktuell gibt es, abgesehen vor dem Bolzplatz 

in Neuland-Nordwest, keine bezirklichen oder schulischen Sportanlagen im Fördergebiet. Auch im nahen Um-

feld gibt es nur wenige Sportangebote. Insgesamt mangelt es an niedrigschwelligen Freizeitangeboten für Kin-

der und Jugendliche. Hier gilt es neue Projekte und Angebote zu entwickeln. Die Neugestaltung des öffentlichen 

Raums bietet hierfür Potenziale, besonders für vereinsungebundene sportliche Betätigung.  

Die Qualifizierungspläne für einen Rundweg für den nicht motorisierten Individualverkehr, der bestehende und 

neue Angebote verbindet, bieten die Möglichkeit für die Vernetzung von bestehenden und neuen Angeboten. 

Die im Fördergebiet bestehenden Hallen bieten große Potenziale für neue Standorte für Sport und Freizeit. 

Dieses Handlungsfeld ist im Themenbereich Bewegungsförderung eng mit dem HF 2 (Wohnumfeld / Öffentlicher 

Raum) verbunden. 
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E VERFAHRENSSTRUKTUR 

E 1 GEBIETSMANAGEMENT 

Das Gebietsmanagement steuert die Gebietsentwicklung im Fördergebiet. Es setzt sich zusammen aus der 

Gebietskoordinatorin im Bezirksamt Harburg, Fachamt Sozialraummanagement sowie der extern beauftragten 

Gebietsentwicklerin, steg Hamburg mbH. Das Gebietsmanagement wird von den bezirklichen und behördlichen 

Fachstellen sowie von Akteur:innen aus dem Fördergebiet unterstützt. 

Die Gebietskoordinatorin des Bezirksamtes und die Gebietsentwicklerin führen regelmäßig einen Jour fixe zum 

Fördergebiet durch. Er dient der Abstimmung, Planung und dem Informationsaustausch. Hier werden die Be-

teiligten über die aktuellen Projektstände unterrichtet, Probleme bei der Bearbeitung erörtert, Vorgehensweisen, 

Terminpläne und Arbeitspakete vereinbart sowie Aufgaben verteilt. Dadurch werden die Abläufe und Inhalte 

transparent, sodass in jeder Projektphase der Stand der Arbeit nachvollziehbar ist. Darüber führt das Gebiets-

management prozessbegleitend Informations- und Abstimmungsrunden zu einzelnen Handlungsfeldern, The-

men und Projekten mit den beteiligten Fachstellen des Bezirksamtes und/oder von Fachbehörden durch. 

Zu den Hauptaufgaben der Gebietsentwicklerin zählen die Initiierung, Entwicklung und Begleitung von Projekten 

und Maßnahmen auf Grundlage des IEKs. In Zusammenarbeit und in Abstimmung mit dem Bezirksamt gestaltet 

die Gebietsentwicklerin die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Aktivierung und Einbindung der Bevölkerung des För-

dergebiets. Sie fördert Begegnungen und gemeinsame Aktivitäten und ist Schnittstelle und Mittlerin zwischen 

der Bevölkerung / den lokalen Akteur:innen des Fördergebiets und den bezirklichen / behördlichen Fachdienst-

stellen. Um dies zu gewährleisten, ist die Gebietsentwicklerin u.a. mit regelmäßigen Sprechzeiten in einem 

Stadtteilbüro (siehe Kapitel E 2.3.2 ² Stadtteilbüro) in zentraler Lage erreichbar. 

Zum 04.10.2023 beauftragte das Bezirksamt Harburg nach EU-weiter Ausschreibung die steg Hamburg mbH 

mit der Gebietsentwicklung im RISE-Fördergebiet Harburger Binnenhafen / Neuland-Nordwest und mit der Er-

stellung des Integrierten Entwicklungskonzepts (IEK). 

Die Gebietsentwicklerin nimmt zugleich Koordinations-, Kommunikations- und Vernetzungsaufgaben mit den 

Akteur:innen vor Ort wahr. Die Gebietsentwicklerin wirkt als Schnittstelle zwischen Verwaltung und den Akteu-

ren im Fördergebiet, initiiert und koordiniert die geplanten städtebaulichen und sozialräumlichen Maßnahmen 

vor Ort und wirkt an der Evaluierung der Programmumsetzung mit. 

 

 

E 2 BETEILIGUNGSPROZESSE 

E 2.1 PROZESSBEGLEITENDE BETEILIGUNG 

Die Einbeziehung von Bewohner:innen sowie sonstiger Akteur:innen des Fördergebiets ist eine Voraussetzung 

für die erfolgreiche Gestaltung des Gebietsentwicklungsprozesses. Die Stärkung der Mitwirkungsmöglichkeiten 

und der Eigenaktivität der Bewohner:innen gehört zu den gesamtstädtischen Leitzielen von RISE. 

Integration und Inklusion werden ebenso wie die Handlungsstrategie des Gender Mainstreamings in der Ge-

bietsentwicklung in allen Projekten berücksichtigt. Die im Rahmen der Gebietsentwicklung initiierten und umge-

setzten Projekte sollen nach Möglichkeit inklusiv, barrierefrei und für möglichst viele Zielgruppen zugänglich 

sein. 

Im Rahmen von zielgruppenspezifischen Beteiligungsveranstaltungen und -formaten bindet die Gebietsentwick-

lerin lokale Akteur:innen in die Entwicklung von Konzepten und Projekten mit ein. Die Beteiligung fördert gleich-

zeitig Engagement, Eigeninitiative und Vernetzung. Dabei baut das Gebietsmanagement auf bereits bestehende 
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Netzwerke im Stadtteil auf und bindet diese in den Beteiligungsprozess mit ein. Ziel ist es, einen möglichst 

breiten Konsens bei der Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen und Projekten zu erzielen und die inte-

ressierte Öffentlichkeit umfassend über den Entwicklungsprozess im Fördergebiet zu informieren. 

Auch an der Erstellung des IEKs waren die Bevölkerung und lokale Akteur:innen im Fördergebiet im Rahmen 

eines umfangreichen Informations- und Beteiligungsverfahrens (Januar bis Juni 2024) mit unterschiedlichen 

Formaten eingebunden. Unter anderem wurden drei öffentliche Rundgänge und eine Gläserne Werkstatt als 

Präsenzveranstaltungen durchgeführt. Bei der Online-Beteiligung im Mai (DIPAS), bei den Veranstaltungen, in 

den Sitzungen des RISE-Stadtteilbeirats Binnenhafenbegleitgruppe und in vielen Gesprächen wurden Ideen und 

Hinweise gesammelt, Kritik geÿuúert und Vorschlÿge diskutiert. Auch im Rahmen des Projekts £Record-o-mat¯ 

(siehe Projektblatt in Kapitel F) sowie am Infostand auf dem Binnenhafenfest (1. und 2. Juni) konnten die Teil-

nehmenden Ihre Ideen und Hinweise äußern. In der Gläsernen Werkstatt am 27.06.2024 wurden die Ziele, die 

bisher geplanten Projekte und Maßnahmen sowie die Projektideen von der Gebietsentwicklerin vorgestellt und 

erläutert. 

 

E 2.1.1 RISE-STADTTEILBEIRAT BINNENHAFENBEGLEITGRUPPE 

Die Begleitgruppe Binnenhafen ist bereits seit 1996 als zentrales Informations- und Beteiligungsgremium im 

Stadtteil etabliert (siehe hierzu: Kap. C 2) und wurde ab 2024 in einen RISE-Beirat mit dem leicht abgewandelten 

Namen Binnenhafenbegleitgruppe transformiert. Im Beirat engagieren sich neben Anwohnerinnen und Anwoh-

nern auch Grundeigentümer:innen, Gewerbetreibende, Institutionen, Vereine sowie Vertreter:innen der politi-

schen Fraktionen, so dass viele unterschiedliche Akteursgruppen in diesem Gremium vertreten sind.  

Der Beirat ist ein niedrigschwelliges, übergreifendes, öffentliches Beteiligungsgremium, das die Bewohner:innen 

frühzeitig in den Gebietsentwicklungsprozess einbezieht. Er tagt regelmäßig ca. sechsmal im Jahr. Der Beirat 

befasst sich mit geplanten Maßnahmen und Projekten im RISE-Fördergebiet. Er bündelt die für das Förderge-

biet relevanten Themen und führt die Stadtteilakteur:innen zusammen. 

Die Sitzungen des Beirats sind öffentlich ² jede:r kann teilnehmen und mitdiskutieren. Es können Vorschläge für 

die Tagesordnung eingebracht und Empfehlungen an die Bezirkspolitik ausgesprochen werden. Der Beirat ent-

scheidet zudem über die Vergabe der Mittel aus dem Verfügungsfonds. Maßnahmen, die mit Mitteln der Inte-

grierten Stadtteilentwicklung (RISE) umgesetzt werden sollen, werden dem Stadtteilbeirat vorgestellt und hier 

diskutiert.  

Bei Beiratsempfehlungen und den Abstimmungen zu Anträgen an den Verfügungsfonds sind im Beirat alle An-

wesenden stimmberechtigt. Dieses unkomplizierte Stimmrecht des Beirats hat sich in der Praxis bewährt und 

ist Motivation für viele, an den Sitzungen teilzunehmen und sich für ihren Stadtteil zu engagieren. Die Organisa-

tion und Moderation des Beirats übernimmt die Gebietsentwicklerin, die zu den Sitzungen einlädt, moderiert 

und das Protokoll erstellt.  

 

E 2.1.2 VERFÜGUNGSFONDS 

Zur Mitwirkung der Bevölkerung und den Stadtteilaktiven an der RISE-Gebietsentwicklung im Fördergebiet 

wurde ein Verfügungsfonds eingerichtet, mit dem kleinere, in sich abgeschlossene Maßnahmen unbürokratisch 

finanziert werden können. Jährlich stehen dem Verfügungsfonds 15.000 Euro aus RISE-Mitteln zur Verfügung, 

die aus privaten Mitteln in gleicher Höhe kofinanziert werden sollen.  

Mit den Projekten sollen Selbsthilfe und Eigenverantwortung gefördert, nachbarschaftliche Kontakte gestärkt, 

Begegnungen ermöglicht und Netzwerke unterstützt werden. Es können zudem Beteiligungsverfahren, Work-

shops, Mitmachaktionen, lokale Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen zur Stärkung der Stadtteilkultur, Maßnahmen 
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zur Belebung des Einzelhandelsstandorts, Veranstaltungen oder auch kleinere bauliche Maßnahmen gefördert 

werden.  

Antragsteller:innen können Privatpersonen, Vereine, Institutionen oder Initiativen sein. Eine Ko-Finanzierung 

durch Eigen- und/ oder Drittmittel wird zu mindestens 50 % erwartet. Über die Vergabe der Mittel entscheidet 

der RISE-Stadtteilbeirat, auf dessen Sitzungen die Anträge von den Antragsteller:innen persönlich vorgestellt 

werden. Die Gebietsentwicklerin übernimmt die Beratung der Antragstellenden, die Prüfung der Anträge auf 

Förderwürdigkeit und die Überprüfung der Abrechnung der bewilligten Projekte. 

 

E 2.2 PROJEKTBEZOGENE BETEILIGUNG 

Im Fördergebiet werden anlassbezogene und/oder zielgruppen-bezogene Aktivierungs- und Beteiligungsver-

fahren zu Projekten und Maßnahmen durchgeführt. Die Beteiligungsformate unterscheiden sich in Art und Auf-

bau, um die jeweilige Zielgruppe (bspw. Kinder, Jugendliche, Senior:innen) bestmöglich zu erreichen. Die ein-

zelnen Phasen eines Projektes (Ideensammlung, Planung, Baumaßnahme, Baubegleitung, Fertigstellung) kön-

nen von Workshops, Mitmachveranstaltungen und Einweihungsfesten begleitet werden. Letztlich wird für jedes 

RISE-Projekt ein maßgeschneidertes Beteiligungsformat ausgewählt, das der Bedeutung des Projekts für das 

Fördergebiet in Art und Umfang gerecht wird. Ergebnisse früherer Beteiligungen oder Erkenntnisse aus Gut-

achten werden vorab ausgewertet und im jeweiligen Format berücksichtigt. Die Ergebnisse der Beteiligungsfor-

mate werden anschaulich in Wort und Bild dokumentiert und veröffentlicht. Diese Form der projektbezogenen 

Beteiligung ermöglicht den Bewohner:innen die Veränderungen vor Ort aktiv mitzugestalten. Außerdem tragen 

die Beteiligungsverfahren wesentlich zur Erhöhung der Akzeptanz und der Wertschätzung der Projekte und 

Maßnahmen bei. Zudem fördern die Beteiligungsverfahren die Teilhabe und Vernetzung der Bürger:innen vor 

Ort an der Gestaltung Ihres Wohnumfeldes. 

Es werden möglichst vielfältige Beteiligungsformate durchgeführt (digital, Rundgänge mit kleinen Gruppen, re-

cord-o-mat und weitere in der Zukunft), damit auch Stimmen gehört werden, die sich in großen, etablierten 

Runden ggf. nicht sicher genug fühlen, um etwas beizutragen. 

Für jedes RISE-Projekt wird ein Beteiligungskonzept erstellt, dass Angaben zu den Zielen der Beteiligung, den 

Zielgruppen, Art um Umfang der Beteiligungsmöglichkeiten sowie insbesondere den Rahmenbedingungen ent-

hält. Hierbei ist es wichtig zu kommunizieren, und was im Zuge der Beteiligung noch beeinflussbar ist. 

Fėr das Projekt £Wÿldchen¯ ist eine đffentliche Beteiligung bereits fest eingeplant. Diese soll sowohl vor Ort als 

auch online stattfinden. 

 

E 2.3 INFORMATION DER AKTEUR:INNEN 

Eine wesentliche Voraussetzung für Beteiligung und Engagement ist Information. Eine kontinuierliche, prozess-

begleitende Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiger Faktor für die erfolgreiche Gestaltung des Gebietsentwick-

lungsprozesses. Sie ist auch für die Aspekte der Beteiligung und Aktivierung von Relevanz. Ziel ist es, die Ge-

bietsbevölkerung über Aktivitäten und Projekte zu informieren, zur Mitwirkung zu motivieren und das Förderge-

biet zu portraitieren. Durch die Kombination verschiedener Medien kann öffentlichkeitswirksam und imageför-

dernd über das Verfahren und das Fördergebiet berichtet werden. In allen Veröffentlichungen, Werbung und 

Einladungen erfolgt die konsequente Verwendung geschlechtsneutraler Sprache. 
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E 2.3.1 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Die Öffentlichkeitsarbeit stellt einen wichtigen Baustein der RISE-Gebietsentwicklung im Fördergebiet dar. Über 

die Kombination verschiedener Medien wird öffentlichkeitswirksam und zeitnah über das Verfahren und die Ent-

wicklungen im Fördergebiet berichtet.  

Wort-Bild-Marke 

Alle Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der RISE-Gebietsentwicklung erfolgen unter Verwendung 

der für den Prozess entwickelten Wort-Bild-Marke £Harburger Binnenhafen ² Verbunden Richtung Zukunft̄ . Mit 

der Marke soll zum einen ein hoher Wiedererkennungswert geschaffen werden, zum anderen soll die Identifika-

tion der Bewohner:innen mit dem Fördergebiet und den Projekten der RISE-Gebietsentwicklung gestärkt wer-

den. 

Website 

Ein zentrales Informationsmedium stellt die im Februar 2024 gestartete Website £www.harburger-binnenha-

fen.dē  dar. Auf der Seite werden alle Interessierten ab Februar 2025 ausführliche Informationen zum Förder-

gebiet, zum Verfahren, zu RISE-Projekten und zu den Beteiligungsmöglichkeiten finden.  

Die steg Hamburg veröffentlicht auf der kompakten und übersichtlichen Website aktuelle Nachrichten und Ter-

mine aus dem Fördergebiet. Zudem stehen verschiedene Materialien zum Download zur Verfügung, dazu zäh-

len Informationen zu RISE-Projekten, Termine, Protokolle und Tagesordnungen der Beiratssitzungen, die digitale 

Ausgabe der Stadtteilzeitung, die PPA, das IEK sowie Informationen und das Antragsformular für den Verfü-

gungsfonds. Außerdem sind dort die Kontaktdaten der Gebietsentwicklerin zu finden.  

Stadtteilzeitung 

Als weiteres Format der Öffentlichkeitsarbeit wird Ende 2024 erstmalig die neue RISE-Stadtteilzeitung erschei-

nen. Die zweimal jährlich erscheinende Stadtteilzeitung wird durch die Gebietsentwicklerin konzipiert und ge-

staltet. Hier wird über die aktuellen Entwicklungen und Projekte im Fördergebiet berichtet. Zudem haben Ver-

eine, Institutionen und weitere Akteur:innen aus dem Fördergebiet die Möglichkeit, in der Zeitung über ihre 

Projekte zu berichten. Die Stadtteilzeitung wird in einer Auflage in Höhe von 3.000 Exemplaren gedruckt und 

an alle Haushalte im Fördergebiet verteilt sowie in zentralen Anlaufstellen im Gebiet ausgelegt. 

Die Gebietsentwicklerin berichtet in der Stadtteilzeitung regelmäßig über aktuelle Entwicklungen, Planungen 

und die Möglichkeiten zur Information, Beteiligung und Mitwirkung im Rahmen von RISE. 

Ergänzend zur kontinuierlichen Öffentlichkeitsarbeit erfolgt im Rahmen des Prozesses eine anlass- und projekt-

bezogene Information der Beteiligten und der interessierten Gebietsöffentlichkeit. So wird u.a. über einzelne 

Veranstaltungen, Prozesse oder Projekte sowie weitere zentrale Entwicklungen im Gebiet über den RISE-

Newsletter, die lokalen Pressemedien, Flyer und Plakate oder weitere öffentlichkeitswirksame Wege informiert.  

 

E 2.3.2 STADTTEILBÜRO 

Ideenraum sowie zentrale Informations- und Anlaufstelle für alle Interessierten im Fördergebiet ist das Stadtteil-

büro in der Harburger Schloßstraße 41. Das Stadtteilbüro liegt zentral im Gebiet und ist niedrigschwellig und 

barrierearm erreichbar. 

Die Gebietsentwicklerin ist hier dienstags (von 14 bis 17 Uhr) und donnerstags (von 12 bis 15 Uhr) persönlich 

erreichbar. Darüber hinaus können Termine vereinbart werden. Im Stadtteilbüro finden auch Sitzungen von 
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Arbeitsgruppen, Besprechungen mit lokalen Akteur:innen und Abstimmungsgespräche mit den Fachämtern 

statt. 

 

Als sichtbares Zeichen für die Akzeptanz aller Geschlechter und vielfältiger Lebenswege sowie sexueller Orien-

tierung soll im Fenster des Stadtteilbüros ein LGBTQIA+ Sticker angebracht werden. 

 

E 2.4 NETZWERKARBEIT 

Die Gebietsentwicklerin arbeitet eng mit den bezirklichen Fachämtern und den Fachbehörden zusammen und 

bindet die politischen Vertreter:innen des Bezirks bei der Entwicklung von Projekten und Maßnahmen frühzeitig 

ein. 

Die Gebietsentwicklerin wird den Austausch mit lokalen Netzwerken, u. a. KulturWerkstatt, Geschichtswerkstatt 

und Museumshafen Harburg, sicherstellen, um diese kontinuierlich in die RISE-Gebietsentwicklung einzubin-

den.  

Aufgabe der Gebietsentwicklerin ist es, das umfangreiche Know-how der o.g. Netzwerke, Gruppen und Initiati-

ven für die RISE-Gebietsentwicklung zu nutzen und die verschiedenen Multiplikator:innen im Fördergebiet in 

den Gebietsentwicklungsprozess mit einzubeziehen. Durch den Aufbau nachhaltiger Strukturen sollen die Er-

gebnisse der Gebietsentwicklung nach Beendigung des Förderzeitraums gesichert werden. 

 

E 3 GENDER MAINSTREAMING 

Alle Beteiligten sind im Rahmen der RISE-Gebietsentwicklung angehalten, die Handlungsstrategie des Gender 

Mainstreamings und die Grundsätze und Leitlinien des Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms sowie 

des Aktionsplans für Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt anzuwenden. 

Im Rahmen der RISE-Gebietsentwicklung sollen die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von 

Menschen aller Geschlechter bei sämtlichen konzeptionellen Überlegungen, Planungen und der Umsetzung 

von Projekten mit einfließen. Dabei geht es nicht darum, schematisch standardisierte Vorgaben abzuarbeiten. 

Es geht vielmehr darum, dass jeder Prozess, von der Idee über die Beteiligungsplanung bis zur Umsetzung, 

auch unter genderspezifischen Aspekten betrachtet wird und geprüft wird, inwieweit geschlechts- und zielgrup-

penspezifischen Aspekte berücksichtigt werden. 

Das betrifft bspw. die Gestaltung von Beteiligungsprozessen, Aspekte der Nutzbarkeit von sozialen- kulturellen 

Einrichtungen, von Spielplätzen, Bewegungs- und Sportanlagen, aber auch Mobilitätsaspekte. Geprüft werden 

muss auch, inwieweit der öffentliche Raum für alle Generationen und Geschlechter gestaltet ist, inwieweit dem 

Sicherheitsbedürfnis zu Tages- und Nachtzeiten sowie der Erreichbarkeit Rechnung getragen wird (bspw. auch 

beim ÖPNV). 

Die hochwertige Gestaltung der Promenade am Treidelweg (vgl. Kap. F) und des Wegabschnitts vor der Aus-

sichtsplattform am Dampfschiffsweg (vgl. Kap. F) sorgen für eine bessere Einsehbarkeit dieser Räume. Darüber 

hinaus sind beide Wege beleuchtet. Dies führt zu einem erhöhten Sicherheitsgefühl und einer besseren Nutz-

barkeit der Wegeverbindungen und des öffentlichen Raumes zu allen Tages- und Nachtzeiten. Durch die ge-

plante Ansiedlung des Beachclubs am Treidelweg erfolgt außerdem eine frühzeitige Belebung des neuen Rund-

wegabschnitts. Der Ausbau des Rundwegs als eines der Schlüsselprojekte für das RISE-Fördergebiet trägt im 

Sinne des Gender Mainstreamings dazu bei, attraktive und sichere Wegeverbindungen innerhalb des Quartiers 

zu schaffen. Dies trägt insbesondere den Bedarfen von Menschen Rechnung, die Care Arbeit (Kinderbetreuung, 

Pflege von Angehörigen u. ä.) im eigenen Zuhause leisten. Die Aufwertung von Fußwegen und Fahrradverbin-

dungen sowie eine bessere Erreichbarkeit des ÖPNVs sind Bestandteil des Gender Mainstreamings, da Frauen 

diese Fortbewegungsarten wesentlich stärker nutzen als Männer. 
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Konkrete Maßnahmen im Kontext des Gender Mainstreaming:  

¶ Sichtbare Akzeptanz für alle Geschlechter und vielfältige Lebenswege sowie sexuelle Orientierung 

durch LGBTQIA+ Sticker am Stadtteilbüro 

¶ Konsequente Verwendung geschlechtsneutraler Sprache in Veröffentlichungen, Werbung und Einla-

dungen 

¶ Möglichst vielfältige Beteiligungsformate (digital, Rundgänge mit kleinen Gruppen, record-o-mat und 

weitere in der Zukunft), damit auch Stimmen gehört werden, die sich in großen, etablierten Runden ggf. 

nicht sicher genug fühlen, um etwas beizutragen 

¶ Die Aufwertung von Fußwegen und Fahrradverbindungen sowie eine bessere Erreichbarkeit des 

ÖPNVs sind Bestandteil des Gender Mainstreamings, da Frauen diese Fortbewegungsarten wesentlich 

stärker nutzen als Männer.  
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F INTEGRIERTES ENTWICKLUNGSKONZEPT - 

OPERATIVER TEIL 

F 1 PROJEKTE 

Die Umsetzung der gebietsbezogenen Leitziele und der Handlungsfeldziele des IEKs erfolgt über die Realisie-

rung von Projekten und Maßnahmen. 

Die Themen £Beteiligung und Aktivierung / lokale Partnerschaften / Vernetzung¯ £Gender Mainstreaming / 

Gleichstellung der Geschlechter¯, £Sicherheit / Kriminal- und Gewaltprÿvention¯ sowie £Image¯ werden dabei 

als Querschnittsthemen behandelt und projektübergreifend berücksichtigt. Ebenso werden die Themen Integra-

tion und Inklusion nicht als eigenständige Handlungsfelder behandelt, sondern ² soweit geeignet ² bei den um-

zusetzenden Projekten berücksichtigt. 

Im Kapitel F 1.1 werden die Schlüsselprojekte dargestellt, die für das Erreichen der Gebietsleitziele von heraus-

ragender Bedeutung sind. 

Im Kapitel F 1.2 (Gesamtübersicht Projekte) werden alle Projekte aufgeführt, die im Zeit-Maßnahme-Kosten-

Plan (Kapitel F 2) zusammengeführt werden, sortiert in zwei Tabellen: 

¶ Die Tabelle Projekte ZMKP I enthält alle verbindlich abgestimmten und umsetzungsreifen Projekte mit ge-

sicherter Finanzierung. 

¶ Die Tabelle Projekte ZMKP II enthält alle Maßnahmen und Projekte, die noch nicht hinreichend abge-

stimmt sind und deshalb als noch nicht entscheidungsreif bewertet werden. 

Darüber hinaus werden in Kapitel F 1.3 bisher benannte Projektideen aufgeführt, die sich zum Zeitpunkt der 

Berichtsfassung aber noch in der Sondierungs- bzw. Konkretisierungsphase befinden. Diese Projektideen wer-

den weiter konkretisiert und abgestimmt. Wenn sie den Status eines förderfähigen RISE-Projektes erreichen, 

werden sie im Laufe des Gebietsentwicklungsprozesses zur RISE-Förderung angemeldet und in den ZMKP auf-

genommen. 

Die Projekte im ZMKP I und II sowie die Projektideen werden jeweils den entsprechenden RISE-Haupthand-

lungsfeldern zugeordnet. Dem integrierten Ansatz des IEKs entsprechend leisten viele Projekte aber auch einen 

Beitrag zur Zielerreichung in weiteren Handlungsfeldern. 

 

F 1.1 SCHLÜSSELPROJEKTE 

Rundweg (Projektidee; Handlungsfelder: Mobilität (HF 5), Sport und Bewegung (HF 7) sowie Wohnumfeld / 

öffentlicher Raum (HF 3)) 

Der Rundweg ist als Schlüsselprojekt zu benennen, weil er mehrere Handlungsfelder betrifft: Mobilität (HF 5), 

Sport und Bewegung (HF 7) sowie Wohnumfeld / öffentlicher Raum (HF 3) und das Potenzial birgt, eine zentrale, 

verbindende Rolle für das heterogene Quartier einzunehmen. Ein gekennzeichneter und gut ausgebauter Rund-

weg bietet sowohl einen Mehrwert für die Anwohner:innen im Binnenhafen vor Ort als auch für Besucher:innen. 

Er ermöglicht Spaziergänger:innen eine attraktive Route abseits des Schwerlastverkehrs und ein Erleben des 

Hafenflairs direkt entlang der Kaikanten. Außerdem regt der Rundweg dazu an, den Harburger Binnenhafen 

umweltfreundlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erkunden. 

Zunÿchst soll im Rahmen des £Mantelprojekts Rundweg¯ ein Konzept entwickelt werden, in dem zum einen ein 

einheitliches Branding für den Rundweg entworfen wird und zum anderen Lösungen und Ideen für einzelne 

Schwerpunktbereiche (z.B. Schleuse, Kurbelfähre, Aufenthaltsmöglichkeiten) dargestellt werden. Mit den Teil-

projekten £Aussichtsplattform¯ und der £Promenade am Treidelweg¯ sind bereits zwei Bausteine des Rundwegs 

in der Umsetzung. Mit dem geplanten Umbau an weiteren Abschnitten und den Planungen aus dem Rahmen-

plan der VU Harburg stehen weitere Abschnitte zur Umsetzung in Aussicht.  
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Wäldchen (Projektidee; Handlungsfelder: Wohnumfeld / öffentlicher Raum (HF 3) sowie Klimaschutz, Klimaan-

passung, Grüne und blaue Infrastruktur (HF 4)  

Das Projekt Wäldchen (Umgestaltung westlicher Kanalplatz) ist den Handlungsfeldern Wohnumfeld / öffentlicher 

Raum (HF 3) sowie Klimaschutz, Klimaanpassung, Grüne und blaue Infrastruktur (HF 4) zuzuordnen. Je nach-

dem, welche Angebote dort entstehen sollen, kann das Wäldchen auch Ziele im Handlungsfeld Sport und Be-

wegung (HF 7) erfüllen, aber das ist nach jetzigem Stand noch nicht absehbar. Das Wäldchen ist ein wichtiger 

Treffpunkt im Quartier, der von einigen Engagierten intensiv genutzt und gestaltet wird. Es bildet eine Einheit 

mit dem Kanalplatz und stellt einen grünen Kontrast zu dem steinernen östlichen Teil des Kanalplatzes dar. Vor 

dem Hintergrund der Klimaanpassung von Stadträumen erfüllt das Wäldchen einen wichtigen Beitrag zum Ab-

kühlen und Aufenthalt im Schatten. Den ebenfalls auf dem Grundstück befindlichen Röhrenbunker aus dem 

Zweiten Weltkrieg unterhält und nutzt die Geschichtswerkstatt Harburg.   

In den kommenden Jahren soll mithilfe eines Wettbewerbsverfahrens eine Qualifizierung und Aufwertung der 

Flächen des Wäldchens erreicht werden. Im Vorfeld soll es ein Beteiligungsverfahren für die Bürger:innen und 

Interessierten im Binnenhafen geben. Die Ergebnisse aus der Beteiligung fließen in die Auslobungsunterlagen 

des Wettbewerbs als Anforderungen ein. Ziel ist es, einen vielseitig nutzbaren Grünraum zu schaffen, der zum 

Erholen, zum Spielen und zum geselligen Beisammensein einlädt.  

 

F 1.2 GESAMTÜBERSICHT PROJEKTE (ZMKP I UND ZMKP II) 

Die Projekte werden in der nachfolgenden Übersicht lediglich benannt und ihren Haupthandlungsfeldern zuge-

ordnet. Detaillierte Beschreibungen der Projekte und Maßnahmen des ZMKP Teil I sind den Projektblättern in 

Kapitel F 3 zu entnehmen.  
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F 1.2.1 PROJEKTE ZMKP I 

Haupthandlungsfeld Projekt 

HF 3: Wohnumfeld / öffentlicher Raum Aussichtsplattform und Steganlage am Dampf-

schiffsweg - bauliche Umsetzung 

Promenade am Treidelweg - bauliche Umset-

zung 

Freiraumgestaltung südlicher Kanalplatz - bauli-

che Umsetzung 

HF 4: Klimaschutz, Klimaanpassung, Grüne und Blaue Inf-

rastruktur 

Energiekonzept Harburger Binnenhafen - Aus-

schreibung und Erstellung 

HF 5: Mobilität Fahrradausbau Holzhafenklappbrücke 

HF 6: Kultur im Stadtteil Historische Bildinstallationen Binnenhafen 

Walls Can Dance Binnenhafen - Erweiterung 

WCD 2024/2025 

Gebietsmanagement 
Gebietsentwicklerin bzw. Gebietsentwickler - 

Durchführung Gebietsentwicklung 

Stadtteilbüro Harburger Binnenhafen / Neuland-

Nordwest - Betrieb 

Öffentlichkeitsarbeit Binnenhafen - Lokale Öf-

fentlichkeitsarbeit 

Verfügungsfonds Binnenhafen - VFF Harburger 

Binnenhafen / Neuland - Nordwest 

Stadtteilbüro Harburger Binnenhafen / Neuland-

Nordwest - Ausstattung 
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F 1.2.2 PROJEKTE ZMKP II 

Haupthandlungsfeld Projekt 

HF 3: Wohnumfeld / öffentlicher Raum Hotel Veritaskai Freianlagen 

Erweiterung Gebrüder-Cohen-Park - Planung 

Erweiterung Gebrüder-Cohen-Park - Bau 

Umgestaltung westlicher Kanalplatz- Planung 

Umgestaltung westlicher Kanalplatz- Bau 

Mantelprojekt Rundweg 

 

F 1.2.3 PROJEKTIDEEN 

In der folgenden Tabelle sind Projektideen aufgeführt, die im Rahmen der Erstellung des IEKs von Bewohner:in-

nen, lokalen Akteur:innen sowie den beteiligten Fachämtern des Bezirksamts eingebracht wurden. Diese Ideen 

müssen im Gebietsentwicklungsprozess weiter konkretisiert und ihre Umsetzbarkeit überprüft werden. 

Die Projektideen sind den jeweiligen Haupt-Handlungsfeldern zugeordnet.  

Haupthandlungsfeld Projektidee 

HF 3: Wohnumfeld und öffentlicher Raum Freiraumgestaltung auf Flurstück 970 (westlicher Bahn-

hofskanal) 

Inwertsetzung / Gestaltung Landzunge nördlich der 

Bootswerft Peter Knief 

Inwertsetzung / Gestaltung £Rastplatz Dampfschiffsweg¯ 

samt Vordeichfläche am Anleger 

Stadtmobiliar auf dem Kanalplatz (mehr Aufenthaltsqua-

lität, Atmosphäre) 

Öffentliche Toilette  

Qualifizierung bestehender Grünanlagen (z.B. Theodor-

Yorck-Straße) 

HF 4: Klimaschutz, Klimaanpassung, Grüne und 

Blaue Infrastruktur 

Konzept zur Qualifizierung des Freizeit- und Erholungs-

wertes der Pionierinsel 

Begrünung des Kanalplatzes (mehr Schatten) 

Begrünung des Lotseplatzes (mehr Schatten) 

Dachbegrünung + Photovoltaik Schlossinsel (ohne RISE) 

Altglas Annahme Schlossinsel (ohne RISE) 

Trinkwasserspender im Bereich Wäldchen / Kanalplatz 

HF 5: Mobilität Information über Parkmöglichkeiten für Besucher:innen 

der Pionierinsel 
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Aufwertung der verkehrlichen Anbindung der Pionierin-

sel (insbes. für ÖPNV + Fahrrad) 

Querung Schloßmühlendamm /Harburger Schloßstraße 

über die Bahntrasse und B73 

Aufwertung Zitadellenstraße 

Einrichtung eines Fähranlegers (ohne RISE) 

Verkehrsberuhigung Veritaskai und Karnapp 

Anwohnerparken Harburger Schloßstraße und Scheller-

damm (ohne RISE) 

Verbesserung Querungsmöglichkeiten für Fußgänger:in-

nen und Radverkehr am Schellerdamm und Theodor-

Yorck-Straße 

HF 6: Kultur im Stadtteil Nutzungsintensität des Kanalplatzes erhöhen (z.B. durch 

kulturelle Veranstaltungen) 

Zusammenarbeit mit Bezirksprojekt £Mahnmal zum kolo-

nialen Erbe der Stadt Harburg¯ (Gedenkort o.ä.) 

Transparente Lärmschutzwand (ohne RISE) / Aktion zur 

Bemalung der Lärmschutzwand 

HF 7: Sport und Bewegung Streetmekka 

Aufwertung Bolzplatz vor der Pionierinsel 

 Qualifizierung Spielwiese auf der Pionierinsel 

Aufwertung der Wege auf der Pionierinsel 

 Angebot fėr Jugendliche auf der £Dreiecksflÿche¯ des 

Grünzugs Harburger Brücken am östlichen Bahnhofska-

nal 

 Entwicklung von Sportflächen nördlich des östlichen 

Harburger Hauptdeichs 
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F 2 ZEIT-MASSNAHME-KOSTEN-PLAN 

Im Folgenden werden die geplanten Maßnahmen im Zeit-Maßnahme-Kosten-Plan (ZMKP) dargestellt. Der 

ZMKP ist nicht abschließend und wird im Laufe der Gebietsentwicklung fortgeschrieben. Es wird unterschieden 

zwischen verbindlich abgestimmten Projekten, deren Finanzierung abschließend geklärt ist (ZMKP Teil I) und 

hinreichend konkreten Projekten, bei denen die Finanzierung noch nicht abgestimmt ist (ZMKP Teil II).  

Projekte des ZMKP Teil II und Projektideen, die konzeptionell am Anfang stehen bzw. deren Finanzierung noch 

nicht abschließend abgestimmt ist, können im Laufe des Gebietsentwicklungsprozesses in den ZMKP Teil I 

aufgenommen werden, sofern die Voraussetzungen für eine RISE-Förderung gegeben sind bzw. die Finanzie-

rung gesichert ist. 

Im Fördergebiet ist nach derzeitigem Stand des ZMKP Teil I für die Förderlaufzeit bis 2029 ein Mitteleinsatz von 

insgesamt 7.719.341,13,30 Euro geplant. Der Anteil der RISE-Fördermittel beträgt 2.491.104,54 Euro. 
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F 2.1 ZMKP I (VERBINDLICHER TEIL)  

   

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Projektname: Summe: 730.057,86 0,00 0,00 46.459,98 140.633,01 108.631,53 112.487,13 106.703,73 106.703,73 108.438,75

Gebietsentwicklerin bzw. Gebietsentwickler RISE, konsumtiv 730.057,86 0,00 0,00 46.459,98 140.633,01 108.631,53 112.487,13 106.703,73 106.703,73 108.438,75

Teilprojektname:

Durchführung Gebietsentwickl.

Empfänger:

Bezirksamt Harburg

Teilprojektnummer:

103178

Projektname: Summe: 90.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Öffentlichkeitsarbeit Binnenhafen RISE, konsumtiv 90.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Teilprojektname:

Lokale Öffentlichkeitsarbeit

Empfänger:

Bezirksamt Harburg

Teilprojektnummer:

103342

Projektname: Summe: 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stadtteilbüro Harburger Binnenhafen / Neuland-

Nordwest RISE, konsumtiv 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilprojektname:

Ausstattung

Empfänger:

Bezirksamt Harburg

Teilprojektnummer:

103815

Projektname: Summe: 150.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Stadtteilbüro Harburger Binnenhafen / Neuland-

Nordwest RISE, konsumtiv 150.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Teilprojektname:

Betrieb

Empfänger:

Bezirksamt Harburg

Teilprojektnummer:

103180

4 150.000,00

3 15.000,00

Anteil je 

Finanzierungs- 

partner

Jahresplanung

2 90.000,00

ZMKP Fördergebiet HARBURGER BINNENHAFEN / NEULAND-NORDWEST (WNE) 

Zeit-Maßnahme-Kosten-Plan Teil 1 Stand:25.11.2024

Fördergebiet: HARBURGER BINNENHAFEN / NEULAND-NORDWEST (WNE)

Förderprogramm: Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Handlungsfeld: Btlg./Aktivier./lok. Partnersch./Vernetzung (RISE)

1 730.057,86

CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎǎǇƭŀƴǳƴƎ ƛƴ ϵ

Lfd. 

Nr. Projektangaben Gesamtkosten Finanzierung
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Projektname: Summe: 180.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Verfügungsfonds Binnenhafen RISE, konsumtiv 90.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Teilprojektname:

privater 

Mittelgeber 90.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

VFF Harburger Binnenhafen / Neuland - Nordwest

Empfänger:

Bezirksamt Harburg

Teilprojektnummer:

103343

1.165.057,86 1.165.057,86 0,00 0,00 46.459,98 225.633,01 178.631,53 182.487,13 176.703,73 176.703,73 178.438,75

1.075.057,86 0,00 0,00 46.459,98 210.633,01 163.631,53 167.487,13 161.703,73 161.703,73 163.438,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Projektname: Summe: 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Energiekonzept Harburger Binnenhafen RISE, konsumtiv 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilprojektname:

Bezirksamt 

Harburg 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausschreibung und Erstellung Energiekonzept

Empfänger:

Teilprojektnummer:

TP-105546

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Projektname: Summe: 18.367,00 0,00 0,00 4.237,00 14.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Historische Bildinstallationen Binnenhafen RISE, konsumtiv 6.990,00 0,00 0,00 6.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilprojektname:

Bezirksamt 

Harburg 7.140,00 0,00 0,00 0,00 7.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Umsetzung Historische Bildinstallationen Binnenhafen Eigenmittel 4.237,00 0,00 0,00 4.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empfänger:

Baukunststudio Werner Krömeke

Teilprojektnummer:

TP-105456

7 18.367,00

Summe im Handlungsfeld:

RISE gesamt:

Land gesamt:

Handlungsfeld: Kultur im Stadtteil (RISE)

CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎǎǇƭŀƴǳƴƎ ƛƴ ϵ

Lfd. 

Nr. Projektangaben Gesamtkosten Finanzierung

Anteil je 

Finanzierungs- 

partner

Jahresplanung

6 80.000,00

Handlungsfeld: Klimaschutz/-anpassung/Grüne/Blaue Infr. (RISE)`21

CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎǎǇƭŀƴǳƴƎ ƛƴ ϵ

Lfd. 

Nr. Projektangaben Gesamtkosten Finanzierung

Anteil je 

Finanzierungs- 

partner

Jahresplanung

Summe im Handlungsfeld:

RISE gesamt:

Land gesamt:

Privat gesamt:

5 180.000,00
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Projektname: Summe: 108.714,56 0,00 0,00 0,00 32.871,25 75.843,31 0,00 0,00 0,00 0,00

Walls Can Dance Binnenhafen RISE, konsumtiv 54.357,28 0,00 0,00 0,00 18.120,00 36.237,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilprojektname:

Bezirksamt 

Harburg 39.606,03 0,00 0,00 0,00 0,00 39.606,03 0,00 0,00 0,00 0,00

Erweiterung WCD 2024/2025 Eigenmittel 14.751,25 0,00 0,00 0,00 14.751,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empfänger:

Urban Art Institute Hamburg e.V.

Teilprojektnummer:

TP-105551

127.081,56 127.081,56 0,00 0,00 4.237,00 47.001,25 75.843,31 0,00 0,00 0,00 0,00

61.347,28 0,00 0,00 0,00 25.110,00 36.237,28 0,00 0,00 0,00 0,00

46.746,03 0,00 0,00 0,00 7.140,00 39.606,03 0,00 0,00 0,00 0,00

18.988,25 0,00 0,00 4.237,00 14.751,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Projektname: Summe: 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.178,04 4.042.821,96 0,00 0,00 0,00

Holzhafenklappbrücke RISE 257.178,04 0,00 0,00 0,00 0,00 257.178,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilprojektname:

Bezirksamt 

Harburg 4.042.821,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.042.821,96 0,00 0,00 0,00

Fahrradausbau Holzhafenklappbrücke

Empfänger:

Teilprojektnummer:

TP-105595

4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.178,04 4.042.821,96 0,00 0,00 0,00

257.178,04 0,00 0,00 0,00 0,00 257.178,04 0,00 0,00 0,00 0,00

4.042.821,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.042.821,96 0,00 0,00 0,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Projektname: Summe: 308.244,00 0,00 0,00 154.122,00 154.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aussichtsplattform und Steganlage am Dampfschiffsweg 

(bauliche Umsetzung) RISE, investiv 154.122,00 0,00 0,00 0,00 154.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilprojektname:

Bezirksamt 

Harburg 154.122,00 0,00 0,00 154.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bauliche Umsetzung

Empfänger:

Bezirksamt Harburg

Teilprojektnummer:

103171

Land gesamt:

4.300.000,00

Summe im Handlungsfeld:

RISE gesamt:

9 308.244,00

RISE gesamt:

Land gesamt:

Privat gesamt:

Handlungsfeld: Wohnumfeld / öffentlicher Raum (RISE) ab ´21

CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎǎǇƭŀƴǳƴƎ ƛƴ ϵ

Lfd. 

Nr. Projektangaben Gesamtkosten Finanzierung

Anteil je 

Finanzierungs- 

partner

Jahresplanung

Handlungsfeld: Mobilität (RISE) ab ´21

CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎǎǇƭŀƴǳƴƎ ƛƴ ϵ

Lfd. 

Nr. Projektangaben Gesamtkosten Finanzierung

Anteil je 

Finanzierungs- 

Jahresplanung

8

Summe im Handlungsfeld:

12 108.714,56
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Projektname: Summe: 910.000,00 0,00 0,00 0,00 910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Freiraumgestaltung südlicher Kanalplatz (bauliche 

Umsetzung) RISE, investiv 455.000,00 0,00 0,00 0,00 455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilprojektname:

Behörde für 

Verkehr und 

Mobilitätswende 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bauliche Umsetzung

Bezirksamt 

Harburg 235.000,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empfänger:

Bezirksamt Harburg

Teilprojektnummer:

103176

Projektname: Summe: 960.000,00 0,00 0,00 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promenade am Treidelweg RISE, investiv 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilprojektname:

Behörde für 

Umwelt, Klima, 

Energie und 

Agrarwirtschaft 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bauliche Umsetzung

Empfänger:

Bezirksamt Harburg

Teilprojektnummer:

103174

2.178.244,00 2.178.244,00 0,00 0,00 1.114.122,00 1.064.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.089.122,00 0,00 0,00 480.000,00 609.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.089.122,00 0,00 0,00 634.122,00 455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.850.383,42 7.850.383,42 0,00 0,00 1.164.818,98 1.416.756,26 511.652,88 4.225.309,09 176.703,73 176.703,73 178.438,75

2.552.705,18 0,00 0,00 526.459,98 914.865,01 457.046,85 167.487,13 161.703,73 161.703,73 163.438,75

5.188.689,99 0,00 0,00 634.122,00 472.140,00 39.606,03 4.042.821,96 0,00 0,00 0,00

108.988,25 0,00 0,00 4.237,00 29.751,25 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Summe im Handlungsfeld:

RISE gesamt:

Land gesamt:

Summe im Fördergebiet ZMKP 1:

RISE gesamt:

Land gesamt:

Privat gesamt:

10 910.000,00

11 960.000,00
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ZMKP II  

 

 

  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Projektname:

Hotel Veritaskai Freianlagen

Teilprojektname:

Empfänger:

Teilprojektnummer:

Projektname:

Erweiterung Gebrüder-Cohen-Park - Planung

Teilprojektname:

Empfänger:

Teilprojektnummer:

Projektname:

Erweiterung Gebrüder-Cohen-Park - Bau

Teilprojektname:

Empfänger:

Teilprojektnummer:

Projektname:

Umgestaltung westlicher Kanalplatz - Planung

Teilprojektname:

Empfänger:

Teilprojektnummer:

Förderprogramm: Wachstum und nachhaltige Erneuerung

4 1.206.838,50

ZMKP Fördergebiet HARBURGER BINNENHAFEN / NEULAND-NORDWEST (WNE) 

Zeit-Maßnahme-Kosten-Plan Teil 2 Stand: 06.09.2024

Fördergebiet: HARBURGER BINNENHAFEN / NEULAND-NORDWEST (WNE)

Handlungsfeld: Wohnumfeld / öffentlicher Raum

CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎǎǇƭŀƴǳƴƎ ƛƴ ϵ

Lfd. 

Nr. Projektangaben Gesamtkosten Finanzierung

Anteil je 

Finanzierungs- 

partner

Jahresplanung

1 1.186.913,00

2 538.772,50

3 261.800,00
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Projektname:

Umgestaltung westlicher Kanalplatz - Bau

Teilprojektname:

Empfänger:

Teilprojektnummer:

Projektname:

Mantelprojekt Rundweg

Teilprojektname:

Empfänger:

Teilprojektnummer:

5.017.404,00

5.017.404,00

6 71.400,00

5 1.751.680,00

Summe im Handlungsfeld:

Gesamtsumme alle Handlungsfelder
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F 3 PROJEKTBLÄTTER (ZMKP I UND II) 

 

Projektblatt  

Projektname  Aussichtsplattform und Steganlage am Dampfschiffsweg - bauliche Um-
setzung 

Projektnummer ZMKP  1 103171 

Projektzeitraum  01.01.2023 bis 31.03.2025 

Fördergebiet  Harburger Binnenha-
fen / Neuland-Nord-
west 

Programm  Wachstum und nach-
haltige Erneuerung 

Projektträger  MR 2 

Art der Leistung  investiv Schlüsselprojekt  nein 

Projektbeschreibung  Im Binnenhafen soll der öffentliche Raum aufgewertet werden. Durch die 
öffentliche Zugänglichkeit der Wasserflächen soll dem Mangel an Grün- 
und Freiflächen zur Sport- und Freizeitnutzung entgegengewirkt werden. 
Die Plattform dient der Aufwertung des öffentlichen Raums sowie als Auf-
enthaltsort für Freizeit- und Sportnutzung. Sie liegt am Dampfschiffsweg 
und ist somit Teil des Rundwegs für den nicht-motorisierten Verkehr. 
Durch die Plattform wird eine Blickbeziehung zur Schlossinsel und den 
gegenüberliegenden Uferbereichen hergestellt und die Aufenthaltsquali-
tät gestärkt. Von der Plattform gelangt man über eine Treppe auf einen 
kurzen Steg. So wird der Zugang zum Wasser hergestellt und wasser-
sportbezogene Freizeitnutzungen wie Kajak-, Kanufahren und Stand Up 
Paddling ermöglicht. 

Ziele  

Zielgruppe (Zielobjekt)  

- Anwohner:innen, Passant:innen und Besucher:innen im Binnenhafen 
- Wassersportler:innen  

 

Wirkungsziele  

- Aufwertung des öffentlichen 
Raums als Aufenthaltsort für 
Freizeit- und Sportnutzung 

- Herstellung einer Blickbezie-
hung zur Schlossinsel und den 
gegenüberliegenden Uferberei-
chen 

- Stärkung der Aufenthaltsquali-
tät 

- Herstellung eines Zugangs 
zum Wasser 

- Ermöglichung wassersportbe-
zogener Freizeitnutzungen wie 
Kajak-, Kanufahren und Stand 
Up Paddling 

Handlungsfelder  

- Wohnumfeld und Öffentli-
cher Raum  

- Sport und Bewegung  

Leistungsziele  

- Anschluss an den Fußweg Dampfschiffweg 
- Plattform (ca. 5,0 m x 5,0 m) 
- Sitzelement aus Holz (Sitzinsel ca. 1,5 m x 1,5 m) 
- Geländer aus feuerverzinktem Stahl 

 

Finanzierungsübersicht  

Finanzierungsplan  RISE   154.122,00 ú  

Gesamtkosten:  308.244,00 ú 

Jahresplanung  Jahr  RISE- Anteil     

2021     
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2022     

2023     

2024 154.122,00 ú    

 2025     

 2026     

 2027     

 2028     

 2029     
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Projektblatt  

Projektname  Promenade am Treidelweg - bauliche Umsetzung 

Projektnummer ZMKP  1 103174 

Projektzeitraum  01.01.2023 bis 30.09.2024  

Fördergebiet  Harburger Binnenha-
fen / Neuland-Nord-
west 

Programm  Wachstum und nach-
haltige Erneuerung 

Projektträger  MR 2 

Art der Leistung  investiv Schlüsselprojekt  nein 

Projektbeschreibung  Wiederherrichtung der Fläche nach Kaimauersanierung, Schaffung einer 
Naherholungsfläche am Wasser, Wegeverbindung (als Teil des Rund-
wegs um die Schlossinsel und als Weiterführung des grünen Wegenetzes 
vom östl. Bahnhofskanal). Durch die Errichtung einer 6m breiten Prome-
nade entlang der Kaikante am Treidelweg wird der Zugang zum Wasser 
geschaffen und der Hafen als städtebaulich-strukturierendes Element be-
tont. Die Promenade stellt eine Aufwertung des öffentlichen Raums dar 
und dient der Freizeitgestaltung und Erholung. Die Promenade ist eine 
wichtige Verbindung/Fortführung des grünen Wegenetzes und wird au-
ßerdem Bestandteil des geplanten Rundwegs im Binnenhafen sein. Eine 
Fläche von ca. 1.100m² wird aus denkmalgerechtem, örtlich vorhande-
nem Großpflaster (550m²) ergänzt durch barrierefreie, großformatige Be-
tonplatten (ĂSTELCON-Plattenñ) (550mĮ) hergestellt. Auf der Promenade 
sind 4 beidseitig nutzbare, großformatige Sitzelement aus gestapeltem 
Holz geplant. Die Gestaltung des Bodenbelags, Geländers und der Sitze-
lemente entspricht der Gestaltung an östl. Bahnhofskanal und Lotsekai. 
Sie unterstreicht damit auch optisch die Verbindung der verschiedenen 
Erholungs- und Freiräume im Binnenhafen. 

Ziele  

Zielgruppe (Zielobjekt)  
- Anwohner:innen, Passant:innen und Besucher:innen im Binnenhafen 

 

Wirkungsziele  

- Herstellung eines Zugangs 
zum Wasser 

- Betonung des Hafens als städ-
tebaulich-strukturierendes Ele-
ment 

- Aufwertung des öffentlichen 
Raums 

- Fortführung des grünen Wege-
netzes und Erstellung eines 
Bestandteils des geplanten 
Rundwegs im Binnenhafen 

Handlungsfelder  

- Wohnumfeld und Öffentli-
cher Raum  

Leistungsziele  

- Promenade von ca. 1.100mĮ aus GroÇpflaster (550mĮ) und ĂSTEL-
CON-Plattenñ (550mĮ) 

- 195m Geländer 
- 4 Sitzelement aus gestapeltem Holz 

Finanzierungsübersicht  

Finanzierungsplan  RISE   480.000,00 ú  

Gesamtkosten:  960.000,00 ú 

Jahresplanung  Jahr  RISE- Anteil     

2021     

2022     

2023 480.000,00 ú    

2024     

 2025     
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 2026     

 2027     

 2028     

 2029     
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Projektblatt  

Projektname  Freiraumgestaltung südlicher Kanalplatz - bauliche Umsetzung 

Projektnummer ZMKP  1 103176 

Projektzeitraum  01.01.2023 bis 31.12.2024 

Fördergebiet  Harburger Binnenha-
fen / Neuland-Nord-
west 

Programm  Wachstum und nach-
haltige Erneuerung 

Projektträger  MR 2 

Art der Leistung  investiv Schlüsselprojekt  nein 

Projektbeschreibung  Nach Abschluss der Bauarbeiten im Straßenraum Kanalplatz (Bau der 
Velouroute) soll der südliche Teil des Kanalplatzes ausgebaut werden. 
Dies dient der Aufwertung des öffentlichen Raums und der Wiederherstel-
lung eines zusammenhängenden Gestaltungsbilds des nördlichen und 
südlichen Kanalplatzes. Die Herstellung des Bodenbelags wird aus histo-
rischem Feldsteinpflaster (840 m², nach Auflage des Denkmalschutzamts) 
sowie aus ergänzenden barrierefreien Betonplatten (450 m²) und ge-
schnittenen Großpflastersteinen (350 m²) erfolgen. Des Weiteren erfolgt 
der Bau einer Treppenanlage mit Sitzstufen (150 m²) und 15 Holzsitzauf-
lagen, die Installation von sechs Fahrradbügeln, die Einrichtung einer 
HVV-Stadtradstation sowie die Pflanzung von vier Bäumen. Unter dem 
Platz wird im Sinne der Regeninfrastrukturanpassung ein Rückhaltebe-
cken angelegt, dessen zeitlich vorgelagerte Realisierung nicht Förderge-
genstand ist. 

Ziele  

Zielgruppe (Zielobjekt)  
- Anwohner:innen, Passant:innen und Besucher:innen im Binnenhafen 

 

Wirkungsziele  

- Aufwertung des südlichen Ka-
nalplatzes analog zum nördli-
chen Platzteil (bereits saniert) 
 

Handlungsfelder  

- Wohnumfeld und Öffentli-
cher Raum  

- Mobilität  
- Klimaschutz / Klimaanpas-

sung / Grüne und blaue Inf-
rastruktur  

Leistungsziele  

- Herstellung des Bodenbelags aus historischem Hafen-Großpflaster 
(840 m², Auflage Denkmalschutzamt), ergänzende barrierefreie Be-
tonplatten (450 m²) und geschnittene Großpflastersteine (350 m²) 

- Bau einer Treppenanlage mit Sitzstufen (150 m²) mit 15 Holzsitzauf-
lagen 

- Installation von sechs Fahrradbügeln 
- Einrichtung einer HVV-Stadtradstation 
- Pflanzung von vier Bäumen 

Finanzierungsübersicht  

Finanzierungsplan  RISE   455.000,00 ú  

Gesamtkosten:  910.000,00 ú 

Jahresplanung  Jahr  RISE- Anteil     

2021     

2022     

2023     

2024 455.000,00 ú    

 2025     

 2026     

 2027     

 2028     
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 2029     
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Projektblatt  

Projektname  Fahrradausbau Holzhafenklappbrücke 

Projektnummer ZMKP 1  TP-105595 

Projektzeitraum  01.01.2024 ï 31.12.2026 

Fördergebiet  Harburger Binnenha-
fen / Neuland-Nord-
west 

Programm  Wachstum und nach-
haltige Erneuerung 

Projektträger  LSBG 

Art der Leistung  unklar Schlüsselprojekt  nein 

Projektbeschreibung  Verbesserung der Wegeverbindungen ins Umfeld des Binnenhafens 
durch Schaffung einer neuen, direkten Wegeverbindung sowohl für Fuß-
gänger:innen als auch insbesondere für den Radverkehr vom zentralen 
Binnenhafen auf die Hafenerlebnisroute in Richtung Kattwyk/ Alter Elb-
tunnel. Darüber hinaus ist die Brücke konstituierender Bestandteil des 
denkmalgeschützten Ensembles Harburger Binnenhafen und damit ein 
charakteristisches Element des maritimen kulturellen Erbes. 

 

Die Holzhafenklappbrücke ist die einzige direkte Verbindung von der 
Schlossinsel über den Harburger Holzhafen. Aufgrund von Vandalismus 
ist die Brücke derzeit gesperrt, sodass Fahrradfahrer:innen und Fußgän-
ger:innen große Umwege in Kauf nehmen müssen. Im Zuge der denkmal-
gerechten Sanierung soll die Brücke mithilfe einer RISE-Fehlbedarfsfinan-
zierung einen für Fahrradfahrer:innen geeigneten Belag erhalten. Insbe-
sondere die aus denkmalschutzfachlicher Sicht zu erhaltenen Bahnschie-
nen auf der Brücke stellen ein Hindernis für die Befahrbarkeit mit dem Rad 
dar. Um die Brücke für den Radverkehr sicher befahrbar zu machen, wird 
ein RHD-Belag aufgebracht, die Schienen werden vergossen und es wird 
eine Schleppblechkonstruktion am Übergang zwischen Straße und Brü-
cke angebracht. 

Ziele  

Zielgruppe (Zielobjekt)  - Fahrradfahrer:innen und Fußgänger:innen 

Wirkungsziele  
- Ausbau der Fahrradinfrastruk-

tur im Binnenhafen und seiner 
Umgebung 

Handlungsfelder  

- Mobilität  
- Sport und Bewegung  
- Kultur im Stadtteil  

Leistungsziele  

- Bau (RISE) Stahlkonstruktion 16 Tonnen 
- Bau (RISE) Schleppblechkonstruktion 16 Meter 
- Bau (RISE) Korrosionsschutz 370 qm 
- Bau (RISE) RHD-Belag 92 qm 
- Bau (RISE) Schiene vergießen 27 Meter 
- Bau (RISE) Kopfsteinpflaster 72 qm 

Finanzierungsübersicht  

Finanzierungsplan  RISE   257.178,04 ú  

Gesamtkosten:  4.300.000,00 ú 

Jahresplanung  Jahr  RISE- Anteil     

2024     

 2025 257.178,04 ú     

 2026     
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Projektblatt  

Projektname  Gebietsentwicklerin bzw. Gebietsentwickler - Durchführung Gebietsent-
wicklung 

Projektnummer ZMKP  1 103178 

Projektzeitraum  01.01.2023 bis 31.12.2029 

Fördergebiet  Harburger Binnenha-
fen / Neuland-Nord-
west 

Programm  Wachstum und nach-
haltige Erneuerung 

Projektträger  Steg Hamburg mbH 

Art der Leistung  konsumtiv Schlüsselprojekt  nein 

Projektbeschreibung  Die wichtigste Aufgabe der Gebietsentwicklerin (GE) liegt in der Aktivie-
rung und Einbindung der endogenen Potenziale der 

Quartiersbevölkerung, in der Vertrauensbildung im Quartier durch die För-
derung von Begegnungen und gemeinsamen Aktivitäten zwischen den 
unterschiedlichen sozialen und kulturellen Milieus sowie in der Moderation 
und dem behutsamen Management von Konflikten innerhalb des Stadt-
teils und zwischen Stadtteilinteressen und externen Interessenslagen 
(z.B. der Verwaltung). Von ebenso zentraler Bedeutung sind der Aufbau, 
die Pflege und Steuerung sozialer Netzwerke und die Vernetzung der ge-
bietsbezogenen Einrichtungen, Institutionen und sozialen Angebote mit 
dem Ziel, sowohl die sektoralen und institutionellen Barrieren zu überwin-
den, als auch milieuübergreifendes Handeln zu ermöglichen. Es ist nicht 
die Aufgabe der Gebietsentwicklerin, selber Projekte durchzuführen. Im 
Sinne ihres Netzwerkauftrages sollen sie jedoch Projetideen initiieren 
(ĂWerkstªttenñ), die mºglichen Partner:innen und Ressourcen für ein Pro-
jekt zusammenbringen und die Machbarkeit einer Projektidee unter Ein-
bindung lokaler Netzwerke überprüfen. Die Gebietsentwicklerin soll der 
Motor der Gebietsentwicklung sein, er soll ein Integriertes Entwicklungs-
konzept (IEK) ausarbeiten und umsetzen. Im Einzelnen soll er: 

- Impulse in das Quartier tragen  
- Prozesse voran treiben und steuern  
- Wünsche und Ideen zusammentragen und bündeln  
- Eine begründete Auswahl vornehmen 
- grundlegende Zielvorgaben, Ressourcenzuweisungen und Steu-

erungsvorgaben der Verwaltung ins Quartier vermitteln  
- Zwischen- und Abschlussberichte für die Gesamtmaßnahme 

vorbereiten  
- Impulse und Ziele aus den lokalen Prozessen in die Verwaltung 

(und Politik) kommunizieren 
- die Geschäftsführung des Quartiersbeirats übernehmen und die 

Mittel des Verfügungsfonds treuhänderisch verwalten 

Ziele  

Zielgruppe (Zielobjekt)  
- Grundeigentümer:innen Gewerbetreibende, Bewohnende und weiter 

Akteure im Quartier  
 

Wirkungsziele  

- Durchführung des Gebietsent-
wicklungsprozesses  

- Aktivierung und Beteiligung der 
Bewohnerschaft, Gewerbetrei-
benden, Grund-eigentümerin-
nen und Grundeigentümer so-
wie weiteren Akteurinnen und 
Akteuren zur Mitwirkung am 
Gebietsentwicklungsprozess 

Handlungsfelder  

- Beteiligung, Aktivierung, 
Lokale Partnerschaften, Ver-
netzung (Querschnitts-
thema ) 
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- Planung und Umsetzung von 
Vorhaben der Handlungsstra-
tegie des Gender 
Mainstreaming 

- Entwicklung tragfähiger Struk-
turen 

- Information über das RISE-
Verfahren 

- Projektsteuerung 
 

Leistungsziele  
- Durchführung der Gebietsentwicklung bis Ende 2029 

 

Finanzierungsübersicht  

Finanzierungsplan  RISE   730.057,86 ú  

Gesamtkosten:  730.057,86 ú 

Jahresplanung  Jahr  RISE- Anteil     

2021     

2022     

2023 46.459,98 ú    

2024 140.633,01 ú    

 2025 108.631,53 ú    

 2026 112.487,13 ú    

 2027 106.703,73 ú    

 2028 106.703,73 ú    

 2029 108.438,75 ú    
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Projektblatt  

Projektname  Stadtteilbüro Harburger Binnenhafen / Neuland-Nordwest - Betrieb 

Projektnummer ZMKP  1 103180 

Projektzeitraum  01.01.2023 bis 31.12.2029 

Fördergebiet  Harburger Binnenha-
fen / Neuland-Nord-
west 

Programm  Wachstum und nach-
haltige Erneuerung 

Projektträger  Steg Hamburg mbH 

Art der Leistung  konsumtiv Schlüsselprojekt  nein 

Projektbeschreibung  Das Stadtteilbüro dient als zentrale Anlauf- und Informationsstelle im För-
dergebiet und trägt zur Sichtbarkeit und Bekanntheit der Städtebauförde-
rung im Gebiet bei. Es ist die lokale Arbeitsstelle der Gebietsentwicklerin 
und bietet regelmäßige Sprechzeiten für Bewohnerinnen und Bewohner 
und weitere Gebietsakteurinnen und -akteure. Im Idealfall kann das Stadt-
teilbüro darüber hinaus als Raumressource im Gebiet dienen, selbst zum 
Frequenzbringer werden oder vorhandene Raumkapazitäten in Nutzung 
bringen. Die Räumlichkeiten stehen nach Absprache auch Arbeitsgrup-
pen und Initiativen im Stadtteil für Sitzungen und Treffen zur Verfügung. 
Ziel ist die Etablierung einer Anlaufstelle für die Bewohnerschaft sowie 
Akteurinnen und Akteure aus dem Stadtteil, um sich in den Gebietsent-
wicklungsprozess einbringen und das Stadtteilleben stärken zu können. 
Mit Blick auf das Gebiet sind räumliche Synergien zwischen den beste-
henden Angeboten wie Fischhalle oder Kulturwerkstatt zu suchen. 

Ziele  

Zielgruppe (Zielobjekt)  
- Grundeigentümer:innen Gewerbetreibende, Bewohnende, Enga-

gierte und weitere Akteure im Quartier  
 

Wirkungsziele  

- Anlauf- und Informationsstelle 
im Quartier für die Bewohner-
schaft sowie Akteurinnen und 
Akteure aus dem Stadtteil 

- Raum für Sitzungen verschie-
dener Gremien, AGs, Initiati-
ven 

- Arbeitsplatz der Gebietsent-
wicklung 
 

Handlungsfelder  

- Beteiligung, Aktivierung, 
Lokale Partnerschaften, Ver-
netzung (Querschnitts-
thema ) 

Leistungsziele  
- Anmietung eines Büros/ Raumes (Warmmiete) 

 

Finanzierungsübersicht  

Finanzierungsplan  RISE   150.000,00 ú  

Gesamtkosten:  150.000,00 ú 

Jahresplanung  Jahr  RISE- Anteil     

2021     

2022     

2023     

2024 25.000,00 ú    

 2025 25.000,00 ú    

 2026 25.000,00 ú    

 2027 25.000,00 ú    

 2028 25.000,00 ú    

 2029 25.000,00 ú    
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Projektblatt  

Projektname  Öffentlichkeitsarbeit Binnenhafen - Lokale Öffentlichkeitsarbeit 

Projektnummer ZMKP  1 103342 

Projektzeitraum  01.01.2024 bis 31.12.2029 

Fördergebiet  Harburger Binnenha-
fen / Neuland-Nord-
west 

Programm  Wachstum und nach-
haltige Erneuerung 

Projektträger  Steg Hamburg mbH 

Art der Leistung  konsumtiv Schlüsselprojekt  nein 

Projektbeschreibung  Über die Planungen und Entwicklungen im RISE-Prozess soll laufend be-
richtet und informiert werden. Insbesondere die Beteiligungsverfahren 
und Veranstaltungen sollen publik gemacht werden. Auf diese Weise sol-
len eine umfangreiche Beteiligung und Aktivierung der lokalen Partner-
schaften, eine weitere Förderung der Vernetzung und des Images erreicht 
werden. Dabei sollen sowohl digitale als auch Print-Medien zum Einsatz 
kommen. Die Öffentlichkeitsarbeit kann ggf. in Zusammenarbeit mit chan-
nel news erfolgen, da es von hoher Relevanz ist, den RISE-Prozess im 
Kontext der Gesamtentwicklung des Harburger Binnenhafens darzustel-
len und laufend zu dokumentieren. 

Ziele  

Zielgruppe (Zielobjekt)  
- Grundeigentümer:innen, Gewerbetreibende, Bewohnende, lokale 

Partnerschaften, Engagierte und weitere Akteure im Quartier  
 

Wirkungsziele  

- Information der Öffentlichkeit 
- Ausbau der Kommunikations-

strukturen 
- Verbesserung des Images des 

Stadtteils 
- Weitere Aktivierung und Betei-

ligung der Bewohnerschaft so-
wie Akteurinnen und Akteure 
vor Ort 

Handlungsfelder  

- Beteiligung, Aktivierung, 
Lokale Partnerschaften, Ver-
netzung (Querschnitts-
thema ) 

Leistungsziele  

- Zeitgemäße Formate und Erscheinungsbild 
- Laufende Berichterstattung 
- Erstellung und Druck von Plakaten, Flyern, Broschüren 
- Druck von 2 bis 4 Stadtteil-Zeitungen im Jahr 
- Erstellung und Bespielung eines Internetauftritts 
- Präsenz im öffentlichen Raum 

Finanzierungsübersicht  

Finanzierungsplan  RISE   90.000,00 ú  

Gesamtkosten:  90.000,00 ú 

Jahresplanung  Jahr  RISE- Anteil     

2021     

2022     

2023     

2024 15.000,00 ú    

 2025 15.000,00 ú    

 2026 15.000,00 ú    

 2027 15.000,00 ú    

 2028 15.000,00 ú    

 2029 15.000,00 ú    
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Projektblatt  

Projektname  Verfügungsfonds Binnenhafen - VFF Harburger Binnenhafen / Neuland - 

Nordwest 

Projektnummer ZMKP  1 103343 

Projektzeitraum  01.01.2024 bis 31.12.2029 

Fördergebiet  Harburger Binnenha-
fen / Neuland-Nord-
west 

Programm  Wachstum und nach-
haltige Erneuerung 

Projektträger  Steg Hamburg mbH 

Art der Leistung  konsumtiv Schlüsselprojekt  nein 

Projektbeschreibung  Einrichtung eines Verfügungsfonds. Von den Antragstellenden wird die 
Kofinanzierung beantragter RISE-Mittel i.H.v. 50 % der Gesamtkosten ei-
ner Maßnahme erwartet, insbesondere aus privaten Mitteln von Wirt-
schaft, Immobilien- und Standortgemeinschaften. Der Verfügungsfonds 
dient als Instrument der Aktivierung und Beteiligung, um Ansätze der Mit-
wirkung zu fördern. Die Mittel können verwendet werden, um kleinere 
Selbsthilfe- und Nachbarschaftsprojekte im Gebiet durchzuführen. Über 
die Mittelvergabe entscheiden die Mitglieder des Stadtteilbeirats auf An-
tragstellung aus dem Gebiet für kleinere, in sich abgeschlossene Maß-
nahmen, demokratisch. 

Ziele  

Zielgruppe (Zielobjekt)  
- Gewerbetreibende, Bewohnende, Vereine, Initiativen und weitere 

Akteure aus dem Quartier  
 

Wirkungsziele  

- Durchführung kleinerer Selbst-
hilfe- und Nachbarschaftspro-
jekte ohne Folgekosten, die 
dem RISE-Fördergebiet und 
dessen Bewohnerschaft zu-
gutekommen 
 

Handlungsfelder  

- Beteiligung, Aktivierung, 
Lokale Partnerschaften, Ver-
netzung (Querschnitts-
thema ) 

Leistungsziele  - Jährliche Verwaltung des Verfügungsfonds 

Finanzierungsübersicht  

Finanzierungsplan  RISE   90.000,00 ú  

Gesamtkosten:  180.000,00 ú 

Jahresplanung  Jahr  RISE- Anteil     

2021     

2022     

2023     

2024 15.000,00 ú    

 2025 15.000,00 ú    

 2026 15.000,00 ú    

 2027 15.000,00 ú    

 2028 15.000,00 ú    

 2029 15.000,00 ú    
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Projektblatt  

Projektname  Stadtteilbüro Harburger Binnenhafen / Neuland-Nordwest - Ausstattung 

Projektnummer ZMKP  1 103815 

Projektzeitraum  01.01.2023 bis 31.12.2029 

Fördergebiet  Harburger Binnenha-
fen / Neuland-Nord-
west 

Programm  Wachstum und nach-
haltige Erneuerung 

Projektträger  Steg Hamburg mbH 

Art der Leistung  konsumtiv Schlüsselprojekt  nein 

Projektbeschreibung  Das Stadtteilbüro dient als zentrale Anlauf- und Informationsstelle im För-
dergebiet und trägt zur Sichtbarkeit und Bekanntheit der Städtebauförde-
rung im Gebiet bei. Es ist die lokale Arbeitsstelle der Gebietsentwicklerin 
und bietet regelmäßige Sprechzeiten für Bewohnerinnen und Bewohner 
und weitere Gebietsakteurinnen und -akteure. Im Idealfall kann das Stadt-
teilbüro darüber hinaus als Raumressource im Gebiet dienen, selbst zum 
Frequenzbringer werden oder vorhandene Raumkapazitäten in Nutzung 
bringen. Die Räumlichkeiten stehen nach Absprache auch Arbeitsgrup-
pen und Initiativen im Stadtteil für Sitzungen und Treffen zur Verfügung. 
Ziel ist die Etablierung einer Anlaufstelle für die Bewohnerschaft sowie 
Akteurinnen und Akteure aus dem Stadtteil, um sich in den Gebietsent-
wicklungsprozess einbringen und das Stadtteilleben stärken zu können. 
Mit Blick auf das Gebiet sind räumliche Synergien zwischen den beste-
henden Angeboten wie Fischhalle oder Kulturwerkstatt zu suchen. 

Einrichtung des Stadtteilbüros inklusive multifunktionalem Besprechungs-
raum mit Möbeln und Bürogeräten für den ganzwöchigen Betrieb im Rah-
men des Gebietsentwicklungsprozesses zur Aktivierung und Beteiligung. 

Ziele  

Zielgruppe (Zielobjekt)  

- Grundeigentümer:innen Gewerbetreibende, Bewohnende, Enga-
gierte und weitere Akteure im Quartier  
 

Wirkungsziele  

- Anlauf- und Informationsstelle 
im Quartier für die Bewohner-
schaft sowie Akteurinnen und 
Akteure aus dem Stadtteil 

- Raum für Sitzungen verschie-
dener Gremien, AGs, Initiati-
ven 

- Arbeitsplatz der Gebietsent-
wicklung 
 

Handlungsfelder  

- Beteiligung, Aktivierung, 
Lokale Partnerschaften, Ver-
netzung (Querschnitts-
thema ) 

Leistungsziele  

- Ausstattung Stadtteilbüro, 1 Stück 
- Ggf. Umbau der Räumlichkeiten 
- Möblierung für Arbeitsplätze, Küche und Besprechungsraum, Erst-

ausstattung 

Finanzierungsübersicht  

Finanzierungsplan  RISE   15.000,00 ú  

Gesamtkosten:  15.000,00 ú 

Jahresplanung  Jahr  RISE- Anteil     

2021     

2022     

2023     

2024 15.000,00 ú    

 2025     

 2026     
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 2027     

 2028     

 2029     
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Projektblatt  

Projektname  Historische Bildinstallationen Binnenhafen - Umsetzung Historische 

Bildinstallationen Binnenhafen 

Projektnummer ZMKP  1 TP-105456 

Projektzeitraum  01.12.2023 bis 30.06.2024 

Fördergebiet  Harburger Binnenha-
fen / Neuland-Nord-
west 

Programm  Wachstum und nach-
haltige Erneuerung 

Projektträger  Baukunststudio Werner Krömeke 

Art der Leistung  konsumtiv Schlüsselprojekt  nein 

Projektbeschreibung  Im Binnenhafen befinden sich vielfältige Baudenkmäler, die in den letzten 
Jahren aufwendig instandgesetzt worden sind und auch in Zukunft weiter 
saniert werden. Die Geschichten dieser Baudenkmäler sind allerdings 
vermutlich lediglich einem eher fachkundigen Publikum bekannt. Mit er-
gänzenden Bildinstallationen und kurzen schriftlichen Erläuterungen kön-
nen die Geschichten auch Passantinnen und Passanten nahegebracht 
werden. An drei Standorten am Westlichen Bahnhofskanal sollen dafür 
historische Bilder angebracht werden, die die Arbeitswelt des 20. Jahr-
hunderts am Kanal zeigen. 

Die Bilder mit lebensgroßen Personendarstellungen werden auf witte-
rungsbeständige Aludibondplatten gedruckt und an den Standorten denk-
malschonend montiert. An den folgenden drei Standorten sollen die Bilder 
auf der Wasserseite angebracht werden: 

- Palmspeicher (Harburger Schloßstraße 22 A) 
- Brückenwärterhaus (Kanalplatz 1) 
- Kaimauer westlicher Bahnhofskanal 

Insbesondere die beiden Installationen am Kanalplatz sind für Passantin-
nen und Passanten gut einsehbar und können den Stadtteil qualitativ be-
reichern. 

Ziele  

Zielgruppe (Zielobjekt)  
- Anwohner:innen, Passant:innen und Besucher:innen im Binnenhafen 

 

Wirkungsziele  
- langfristige Sichtbarkeit des 

maritimen und kulturellen Er-
bes im Binnenhafen 

Handlungsfelder  

- Kultur im Stadtteil  

Leistungsziele  
- Herstellung von 3 Bildinstallationen an zwei Wänden und einer Kai-

mauer im Binnenhafen 
 

Finanzierungsübersicht  

Finanzierungsplan  RISE   6.990,00 ú  

Gesamtkosten:  18.367,00 ú 

Jahresplanung  Jahr  RISE- Anteil     

2021     

2022     

2023     

2024 6.990,00 ú    

 2025     

 2026     

 2027     

 2028     
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 2029     
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Projektblatt  

Projektname  Energiekonzept Harburger Binnenhafen - Ausschreibung und Erstellung 

Energiekonzept 

Projektnummer ZMKP  1 TP-105546 

Projektzeitraum  01.04.2024 bis 31.12.2025 

Fördergebiet  Harburger Binnenha-
fen / Neuland-Nord-
west 

Programm  Wachstum und nach-
haltige Erneuerung 

Projektträger  SL4 

Art der Leistung  konsumtiv Schlüsselprojekt  nein 

Projektbeschreibung  Im Zuge der Erstellung der PPA wurde für den Binnenhafen festgestellt, 
dass "ein übergeordneter und strategischer Orientierungsrahmen für die 
Modernisierung und Transformation der Energieversorgung hin zu effizi-
enteren und klimafreundlicheren Systemen [fehlt]". Hierfür soll ein Ener-
giekonzept für den Binnenhafen erstellt werden. Ziel ist es, unter 

Beachtung verschiedener Rahmenbedingungen die technischen und wirt-
schaftlichen Energieeinsparpotenziale, die Möglichkeiten der Nutzung 
von erneuerbaren Energien bei der Strom- und Wärmeversorgung, unter 
Berücksichtigung des Sanierungszustandes der Gebäude im Quartier zu 
prüfen. Aufgrund einer gestiegenen Nachfrage aus dem Quartier (Binnen-
hafenbegleitgruppe, einzelne Eigentümer etc.) und der weiteren städte-
baulichen Entwicklung (VU-Prozess, Funktionsplanungen, B-Planun-
gené) erscheint der Binnenhafen geeignet. Das Energiekonzept soll auf 
den Leitlinien der übergeordneten kommunalen Wärmeplanung aufset-
zen. Unter Einbindung der Akteure im Quartier sollen u.a. EE-Potenziale, 
Energieeinsparpotenziale und Energiebedarfe ermittelt und Weichen zur 
Umsetzung des Konzepts gestellt werden. Nach Möglichkeit soll ein Ener-
gieversorger direkt beteiligt sein, um die Umsetzung zu ermöglichen. Die 
Kostenschªtzung f¿r die Konzepterstellung liegt bei 80.000,00 ú. Das Be-
zirksamt Harburg beteiligt sich mit 10.000,0 ú an der Gesamtsumme. 
Durch den Wegfall von Bundesförderprogrammen wird sich die BUKEA 
finanziell nicht an der Erstellung des Energiekonzeptes beteiligen. Nach 
einer Ausschreibungszeit von ca. 6 Monaten, liegt die Bearbeitungszeit 
für das Konzept bei 8-12 Monaten. Die Abteilung ĂKlima und Energieñ im 
Bezirksamt Harburg übernimmt die Federführung. 

Ziele  

Zielgruppe (Zielobjekt)  
- Gebäudeeigentümer:innen und Unternehmen im Binnenhafen 

 

Wirkungsziele  

- Schaffung eines übergeordne-
ten und strategischen Orientie-
rungsrahmens für die Moderni-
sierung und Transformation 
der Energieversorgung des 
Stadtteils hin zu effizienteren 
und klimafreundlicheren Syste-
men. 
 

Handlungsfelder  

- Klimaschutz / Klimaanpas-
sung / Grüne und blaue Inf-
rastruktur  

Leistungsziele  
- Erstellung eines Energiekonzepts, 1 Stück 

 

Finanzierungsübersicht  

Finanzierungsplan  RISE   70.000,00 ú  

Gesamtkosten:  80.000,00 ú 

Jahresplanung  Jahr  RISE- Anteil     

2021     

2022     



111 

 

2023     

2024 70.000,00 ú    

 2025     

 2026     

 2027     

 2028     

 2029     
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Projektblatt  

Projektname  Walls Can Dance Binnenhafen - Erweiterung WCD 2024/2025 

Projektnummer ZMKP  1 TP-105551 

Projektzeitraum  01.04.2024 bis 31.12.2025 

Fördergebiet  Harburger Binnenha-
fen / Neuland-Nord-
west 

Programm  Wachstum und nach-
haltige Erneuerung 

Projektträger  Urban Art Institute Hamburg e.V. 

Art der Leistung  konsumtiv Schlüsselprojekt  nein 

Projektbeschreibung  Mit Walls Can Dance entsteht in Harburg Norddeutschlands größte zu-
sammenhängende Freiraumgalerie für großflächige Fassadenkunst. Die 
Murals werten den Stadtraum kulturell auf und schaffen Orte der Orientie-
rung und Identifikation im Stadtteil. Seit 2017 sind bereits 14 Murals in 
Harburg entstanden, 4 davon im Harburger Binnenhafen. Im Jahr 2019 
wurden 10 Wände mit RISE-Mittel kofinanziert. Diese sind heute größten-
teils fertiggestellt und finden großen Zuspruch bei den Anwohnerinnen 
und Anwohnern. Durch die Freiraumgalerie entsteht ein symbolischer 
"Brückenschlag" zwischen Binnenhafen und Harburger Innenstadt. 

Im Rahmen des Teilprojekts sollen in 2024 und 2025 drei weitere Murals 
im Binnenhafen hinzukommen sowie zwei weitere im Harburger Zentrum. 
2024: Harburger Schloßstraße 30, Sand 24 und 2025: 

Schellerdamm 22, Karnapp 25, Maretstraße 21/Bunatwiete 24. 

Das Projektvolumen für alle fünf Wände umfasst insgesamt 108.714,55 ú, 
davon sollen 50% aus RISE-Mitteln finanziert werden. Pro Wand werden 
20.277,11 ú angesetzt. F¿r die drei Wªnde im Binnenhafen (Harburger 
Schloßstraße 30, Schellerdamm 22, Karnapp 25) entstehen so insgesamt 
Kosten von 60.831,33 ú. Die RISE-Mittel fließen ausschließlich in die drei 
Murals, die innerhalb des Fördergebiets Harburger Binnenhafen / Neu-
land-Nordwest liegen. 

Ziele  

Zielgruppe (Zielobjekt)  

- Passant:innen, Flaneur:innen, Anwohner:innen und Besucher:innen 
des Binnenhafens  

 

Wirkungsziele  

- Integration von Kultur in den 
Stadtraum 

- "Brückenschlag" zwischen Bin-
nenhafen und Harburger In-
nenstadt 

- Harburg in der Kunstszene 
überregional bekannt machen 

Handlungsfelder  

- Kultur im Stadtteil  
- Wohnumfeld und  öffentli-

cher Raum  

Leistungsziele  
- Erweiterung der Freiraumgalerie um 5 großformatige Wandgemälde 

in Harburg 

Finanzierungsübersicht  

Finanzierungsplan  RISE   54.357,28 ú  

Gesamtkosten:  108.714,56 ú 

Jahresplanung  Jahr  RISE- Anteil     

2021     

2022     

2023     

2024 18.120,00 ú    

 2025 36.237,28 ú    

 2026     

 2027     
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 2028     

 2029     
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Projektdatenblatt  

Projektname  Umgestaltung westlicher Kanalplatz - Planung 

Projektnummer ZMKP 2  - 

Projektzeitraum  Zu klären 

Fördergebiet  Harburger Binnenha-
fen / Neuland-Nord-
west 

Programm  Wachstum und nach-
haltige Erneuerung 

Projektträger  MR3 

Art der Leistung  investiv Schlüsselprojekt  ja 

Projektbeschreibung  Das sog. Wäldchen ist der westliche Abschnitt des zentral im Förderge-
biet gelegenen Kanalplatzes. Nachdem Anwohner:innen sich erfolgreich 
für eine Umwidmung der Fläche von einer Hochbau- zu einer öffentli-
chen Grünfläche eingesetzt haben, soll diese eine Aufwertung erfahren. 
Die Neugestaltung bietet die Chance, die Aufenthalts- und Nutzungsqua-
lität unter Berücksichtigung der funktionalen und klimatischen Anforde-
rungen sowie vorhandener räumlicher Strukturen am Wasser durch eine 
zeitgemäße gestalterische Gesamtkonzeption zu verbessern. Unter ei-
nem Teil der Grünfläche befindet sich ein Röhrenbunker, der von der 
Harburger Geschichtswerkstatt Harburg regelmäßig für die Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht wird. Für die Umgestaltung des Wäldchens soll ein 
freiraumplanerischer Wettbewerb erfolgen. Dafür ist im Vorfeld eine Be-
teiligung der Anwohner:innen geplant, deren Ergebnisse in die Auslo-
bungsunterlagen einfließen sollen. Der hier ebenfalls eingepreiste 
Grunderwerb erfolgt über die BUKEA.  

Ziele  

Zielgruppe (Zielobjekt)  
- Anwohner:innen und Besucher:innen  
- Kinder und Familien 

 

Wirkungsziele  

- Ausbau der öffentlichen Grün-
flächen im Binnenhafen 

- Kühlung des Stadtklimas durch 
Entsiegelung und Anpflanzen 
von schattenspendenden Bäu-
men 

- Gegenpol zum stark versiegel-
ten östlichen Kanalplatz 

Handlungsfelder  

- Wohnumfeld und öffentli-
cher Raum  

- Klimaschutz / Klimaanpas-
sung / Grüne und blaue Inf-
rastruktur  

Leistungsziele  

- Grunderwerb 

- Freiraumplanerischer Wettbewerb 
- Bodenuntersuchung 
- Archäologische Begleitung 
- Bestandsaufmaß 
- Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht 
- Gutachten Röhrenbunker 
- Honorar Freiraumplanung 

Finanzierungsübersicht  

Finanzierungsplan  RISE   Zu klären  

Gesamtkosten:  1.206.838,50 ú 

Jahresplanung  Jahr  RISE- Anteil     

2024     

 2025  630.700,00 ú   

 2026  247.698,50 ú   

 2027  109.480,00 ú   

 2028  218.960,00 ú   

 2029     
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Projektdatenblatt  

Projektname  Umgestaltung westlicher Kanalplatz - Bau 

Projektnummer ZMKP  2 - 

Projektzeitraum  Zu klären 

Fördergebiet  Harburger Binnenha-

fen / Neuland-Nord-

west 

Programm  Wachstum und nach-

haltige Erneuerung 

Projektträger  MR3 

Art der Leistung  investiv Schlüsselprojekt  ja 

Projektbeschreibung  Das sog. Wäldchen ist der westliche Abschnitt des zentral im Förderge-
biet gelegenen Kanalplatzes. Nachdem Anwohner:innen sich erfolgreich 
für eine Umwidmung der Fläche von einer Hochbau- zu einer öffentli-
chen Grünfläche eingesetzt haben, soll diese eine Aufwertung erfahren. 
Die Neugestaltung bietet die Chance, die Aufenthalts- und Nutzungsqua-
lität unter Berücksichtigung der funktionalen und klimatischen Anforde-
rungen sowie vorhandener räumlicher Strukturen am Wasser durch eine 
zeitgemäße gestalterische Gesamtkonzeption zu verbessern. Unter ei-
nem Teil der Grünfläche befindet sich ein Röhrenbunker, der von der 
Harburger Geschichtswerkstatt mehrmals im Jahr für die Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht wird. Der freiraumplanerische Entwurf für das Wäld-
chen wurde im Rahmen eines Wettbewerbes ermittelt. Die Baukosten 
werden durch RISE kofinanziert.  

  

Ziele  

Zielgruppe (Zielobjekt)  
- Anwohner:innen und Besucher:innen  
- Kinder und Familien 

 

Wirkungsziele  

- Ausbau der öffentlichen Grün-
flächen im Binnenhafen 

- Kühlung des Stadtklimas durch 
Entsiegelung und Anpflanzen 
von schattenspendenden Bäu-
men 

- Gegenpol zum stark versiegel-
ten östlichen Kanalplatz 

Handlungsfelder  

- Wohnumfeld und öffentli-
cher Raum  

- Klimaschutz / Klimaanpas-
sung / Grüne und blaue Inf-
rastruktur   

Leistungsziele  
- Baubegleitende Kampfmittelsondierung 
- Baukosten 
- Beleuchtung 

Finanzierungsübersicht  

Finanzierungsplan  RISE   Zu klären  

Gesamtkosten:  1.751.680,00 ú 

Jahresplanung  Jahr  RISE- Anteil     

2024     

 2025     

 2026     

 2027     
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 2028  588.455,00 ú   

 2029  1.163.225,00 ú   
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Projektdatenblatt  

Projektname  Mantelprojekt Rundweg 

Projektnummer ZMKP 2  - 

Projektzeitraum  01.06.2025 bis 01.06.2026 

Fördergebiet  Harburger Binnenha-
fen / Neuland-Nord-
west 

Programm  Wachstum und 
nachhaltige Erneue-

rung 

Projektträger  SL1 

Art der Leistung  konsumtiv Schlüsselprojekt  ja 

Projektbeschreibung  Ein gekennzeichneter und gut ausgebauter Rundweg entlang der Kai-
kanten im Binnenhafen birgt großes Potenzial, eine zentrale und verbin-
dende Rolle für das heterogene Quartier einzunehmen. Er bietet sowohl 
einen Mehrwert für die alltäglichen Routen im Quartier als auch für  
Wochenendspaziergänger:innen und sportlich Interessierte. Der Rund-
weg ergänzt das Wegenetz im Stadtteil und kann eine attraktive Fuß-
wegverbindung abseits des Schwerlastverkehrs bieten. Außerdem regt 
der Rundweg dazu an, den Harburger Binnenhafen umweltfreundlich zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad zu erkunden. 

Die Umsetzung des Rundwegs erfolgt in einzelnen Abschnitten entlang 
der Uferkanten am Treidelweg, über die Schleuse entlang der Ufer des 
Überwinterungshafens, wird fortgeführt am Dampfschiffsweg, am Lotste-
kai und schließt schließlich über den Veritskai wieder am Treidelweg an. 
Im Rahmen eines ¿bergeordneten ĂMantelprojektsñ soll zunªchst ein 
Konzept erstellt werden, in dem zum einen ein einheitliches Branding für 
den Rundweg entworfen wird und zum anderen Lösungen und Ideen für 
einzelne Schwerpunktbereiche (z.B. Schleuse, Kurbelfähre, Aufenthalts-
möglichkeiten) entwickelt werden sollen.  

 

Ziele  

Zielgruppe (Zielobjekt)  
- Anwohner:innen und Besucher:innen  
- Sportlich Interessierte  

Wirkungsziele  

- Aufwertung des öffentlichen 
Raums 

- Fortführung des grünen Wege-
netzes 

- Erhöhung des Freizeitwertes 
- Qualitätssteigerung des Fuß-

wegenetzes 

Handlungsfelder  

- Wohnumfeld und öffentli-
cher Raum  

- Sport und Bewegung  
- Mobilität  

Leistungsziele  

- Entwurf eines Brandings (inkl. Logo) 
- Entwicklung eines Wegeleitsystems (z.B. mit Kilometrierung) 
- Untersuchung einzelner Schwerpunkte: Schleuse, Kurbelfähre, Auf-

enthaltsmöglichkeiten 

Finanzierungsübersicht  

Finanzierungsplan  RISE   zu klären   

Gesamtkosten:  71.400,00 ú 

Jahresplanung  Jahr  RISE- Anteil     

2024     

 2025  35.700,00 ú  

 2026  35.700,00 ú  

 2027     

 2028     

 2029     
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G KARTEN UND PLÄNE 

- Verortung Projekte und MaÇnahmen ZMKP I 

- Verortung Projekte und MaÇnahmen ZMKP II 

- Verortung Projektideen 

- Fºrdergebietsabgrenzung 

- ¥ffentlicher Raum, Gr¿nflªchen und Wegeverbindungen 

- Rahmenkonzept Harburger Binnenhafen 

- Fotos Projektschauplätze - Projekte ZMKP I  
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Verortung Projekte und MaÇnahmen ZMKP I 
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Verortung Projekte und MaÇnahmen ZMKP II 
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Verortung Projektideen (Plan 1/3) 
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Verortung Projektideen (Plan 2/3) 
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Verortung Projektideen (Plan 3/3) 
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Fºrdergebietsabgrenzung 

 

  


